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Hinweis: 

Bei dem vorliegenden Memorandum handelt es sich nicht um einen Verkaufsprospekt nach dem Ver-
mögensanlagengesetz. Aufgrund dessen ist eine Prüfung der Vollständigkeit einschließlich einer Prü-
fung der Kohärenz und Verständlichkeit des Memorandums durch die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht nicht erfolgt. Es werden maximal 20 Anteile angeboten. 
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Verantwortlichkeitserklärung 

Anbieterin der mit diesem Memorandum angebotenen Beteiligung mit der Emissionsbezeichnung 
„Agri-Solarpark Gersheim“ sowie Verantwortliche für die Aufstellung des Memorandums ist aus-
schließlich die 

Agri-PV Management GmbH 

Sitz: Dillingen/Saar 

Geschäftsanschrift: Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar, 

Emittentin der mit diesem Memorandum angebotenen Beteiligung mit der Emissionsbezeichnung 
„Agri-Solarpark Gersheim“ ist die 

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG 

Sitz: Dillingen/Saar 

Geschäftsanschrift: Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar, 

Die Anbieterin, vertreten durch ihre Geschäftsführung, übernimmt für den Inhalt dieses Memoran-
dums die Verantwortung und erklärt, dass die im Memorandum genannten Angaben ihres Wissens 
nach richtig und keine wesentlichen Umstände ausgelassen sind. 

Dillingen/Saar, November 2025 

 

 

 

 

 

Risikohinweis gem. § 12 Abs. 2 und Abs. 3 Vermögensanlagengesetz 

Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollstän-
digen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewähr-
leistet und kann auch niedriger ausfallen. 
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Das Angebot im Überblick  

Die Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG beabsichtigt, in die Errichtung des Agri-Solarparks Gersheim 
aus vertikal aufgeständerten bifacialen (d.h. zweiseitigen) Photovoltaik‐Modulen zu investieren, um 
diesen zu betreiben. 

Angeboten wird eine Beteiligung als Kommanditist oder Treugeber an der Agri-PV Gersheim II GmbH 
& Co. KG. Es werden maximal 20 neue Kommanditanteile zur Zeichnung angenommen.  

 

Beteiligung 

Beteiligungsform 
Kommanditbeteiligung an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. 
KG 

Angebotenes Volumen Euro 2.999.000 

Mindestzeichnungssumme soll grundsätzlich Euro 50.000 betragen 

Agio Ein Agio wird nicht erhoben. 

Ausgabekurs 100 % der Pflichteinlage 

Hafteinlage 10 % der Pflichteinlage 

Einkunftsart gewerbliche Einkünfte 

Rechte des Anlegers 

 Teilnahme an und Stimmrecht in der Gesellschafterver-
sammlung 

 Ergebnisbeteiligung einheitlich ab dem Geschäftsjahr 2025 

 Auszahlungen 

Genehmigtes Kapital 

Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig bis zu insgesamt 20 
weitere Anteile (Kommanditanteile und Treuhandanteile) aus-
zugeben, um so das Kapital der Gesellschaft auf insgesamt bis 
zu Euro 4.000.000 zu erhöhen, ohne dass es hierfür eines Be-
schlusses der Gesellschafter bedarf. 

Laufzeit 

Die Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2052. 
Die Komplementärin ist berechtigt, die Laufzeit einmalig um bis 
zu fünf Jahre zu verlängern. Die Laufzeit und die Möglichkeit 
der Verlängerung sind deckungsgleich mit den Pachtverträgen 
für die Standorte des Agri-Solarparks Gersheim. Das Recht zur 
ordentlichen Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlos-
sen. 
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Handelbarkeit 

Möchte ein Anleger seinen Gesellschaftsanteil ganz oder teil-
weise, entgeltlich oder unentgeltlich auf Dritte übertragen, so 
hat er seinen Anteil oder Teile hiervon der Komplementärin 
vorher zum Erwerb anzubieten (Vorkaufsrecht). Soweit die 
Komplementärin von ihrem Vorkaufsrecht nicht oder nicht frist-
gemäß Gebrauch macht, kann der Übertragungswillige seinen 
Gesellschaftsanteil nur nach vorheriger schriftlicher Zustim-
mung (Einwilligung) der Komplementärin auf Dritte mit Wir-
kung zum Ende eines jeden Geschäftsjahres auf Dritte übertra-
gen. Die freie Handelbarkeit ist stark eingeschränkt. 

Zeichnungsfrist 

31. Januar 2026. Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig 
die Zeichnungsfrist bis zum 30. April 2026 zu verlängern, ohne 
dass es hierzu eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. 

Zahlungsvorbehalte 

Entnahmen und Ausschüttungen sind solange und soweit aus-
geschlossen, wie 
a. die Zahlungen zu 
- einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne des § 19 InsO 
oder 
- einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft im Sinne des § 17 
InsO führen 
oder 
b. bei der Gesellschaft eine Überschuldung im Sinne von § 19 
InsO oder eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO be-
steht. 
Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anlegers 
für sich genommen keine Überschuldung im Sinne von § 19 
InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO be-
gründen, aber die Summe aller Ansprüche gegen die Emittentin 
eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungs-
unfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde. 

Angesprochene 
Anlegerkreise 

Anleger, die unternehmerisch und langfristig in den Markt für 
Erneuerbare Energien investieren wollen. Dabei muss sich der 
Anleger der im Kapitel „Risiken der Beteiligung“ dargestellten 
Risiken bewusst sein. 

 

Emittentin/Anbieterin/Treuhandkommanditistin 

Anbieterin 

Agri-PV Management GmbH, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken 
unter HRB 110538, vertreten durch die Ge-
schäftsführer Sascha Krause-Tünker und Heiko 
Hildebrandt 
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Geschäftsfelder 

Geschäftsführung für u.a. die Projektgesell-
schaften Agri-PV Gersheim GmbH & Co. KG, 
Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG und Agri-PV 
Heusweiler GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist 
berechtigt für weitere Projektgesellschaften als 
Geschäftsführungsgesellschaft und Komple-
mentärin aufzutreten. Zu den Aufgaben der Ge-
sellschaft gehören die Geschäftsbesorgung, Ver-
waltung und Betrieb weiterer Agri-PV Projekte 
sowie Anlagenkombinationen bestehend aus 
weiteren erneuerbaren Erzeugungsanlagen 
oder Energiespeichern. Das Management von 
Agri-Photovoltaikanlagen bzw. Anlagenkombi-
nationen kann die Gesellschaft auch für Dritte 
erbringen. 

Emittentin 

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG, eingetra-
gen im Handelsregister des Amtsgerichts Saar-
brücken unter HRA 13563 

Geschäftsfelder 

Gegenstand des Unternehmens ist die die Ent-
wicklung und Projektierung sowie der Bau, Ver-
trieb und Betrieb des Agri-Solarpark Gersheim, 
einschließlich möglicher Erweiterungen, auch in 
Form von Batteriespeichersystemen. 

Treuhandkommanditistin 

Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen 
unter der Nr. HRB 38300 HB, vertreten durch 
die alleinvertretungsberechtigten Geschäftsfüh-
rer Michael Horling und Sandra Horling. 
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Geschäftstätigkeit und Investitionen der Agri-PV Gersheim II 
GmbH & Co. KG 

Geschäftstätigkeit der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG 
Die Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG (im Folgenden »Gesellschaft« genannt) beabsichtigt, in die 
Errichtung des Agri-Solarparks Gersheim aus vertikal aufgeständerten bifacialen (d.h. zweiseitigen) 
Photovoltaik‐Modulen zu investieren, um diesen zu betreiben. Dazu gehört unter anderem die Pro-
jektierung sowie der Bau, Vertrieb und Betrieb der vertikalen Agri-Photovoltaik Anlage Gersheim II 
einschließlich möglicher Erweiterungen, auch in Form von Batteriespeichersystemen.  

Agri-Solarpark Gersheim 
Der Agri-Solarpark Gersheim liegt in D-66453 Gersheim (Gemarkung Niedergailbach) auf einer Fläche 
von 45,4794 ha verteilt auf 310 Flurstücke auf den Fluren 7, 8, 9, 10, die einen zusammenhängenden 
Standort bilden. Dabei entfällt eine Fläche von 18,9486 ha auf Flur 7, eine Fläche von 21,8717 ha auf 
Flur 8, eine Fläche von 3,1059 ha auf Flur 9 und eine Fläche von 1,5532 ha auf Flur 10. Der Agri-Solar-
park wird sich ca. 1,2 km östlich der Ortslage von Niedergailbach rund um den Drehbrunnerhof befin-
den und ist nach Süden, Norden und Osten von Wald umgeben. Nach Westen führt ein Weg talab-
wärts Richtung der Ortslage Niedergailbach. Der Agri-Solarpark Gersheim wird zwischen folgenden 
Koordinaten errichtet: Norden: N 49°08'11,5 E 7°13'29,6" Süden: N 49° 7' 39.6 E 7° 14' 2.3“, Osten: N 
49° 7' 52.7“ E 7° 14' 21.5“ und Westen: N 49° 8' 4.4“ E 7° 13' 24.6“. 

Der Agri-Solarpark Gersheim wird aus vertikal aufgeständerten bifacialen (d.h. zweiseitigen) Photo-
voltaik‐Modulen bestehen. Vertikale Agri-Photovoltaikanlagen zeichnen sich gegenüber konventio-
nellen Photovoltaik‐Anlagen durch eine minimale Inanspruchnahme der Flächen und durch ein für 
die Energiewende sehr wichtiges, antizyklisches Erzeugungsprofil mit Produktionsspitzen in den Mor-
gen‐ und Abendstunden aus. Der Agri-Solarpark Gersheim wird eine Agri‐Photovoltaikanlage mit ei-
ner Nennleistung von 15.200 kWp (Kilowatt Peak) umfassen. Hersteller der bifacialen Photovoltaik‐
Anlage ist die Next2Sun Technology GmbH.  

Folgende Hauptkomponenten werden verbaut: 
Gestellsystem: 14.000 Pfosten des Next2Sun Agri-PV‐Systems des Herstellers Next2Sun Mounting 
Systems GmbH; PV‐Module: 27.400 Module des Herstellers Anhui Huasun Energy Co., Ltd mit der Ty-
penbezeichnung Everest G12R Series HSN-210R-B120 555 Wp; Wechselrichter: 60 Wechselrichter 
vom Typ SUN2000-215KTL-H0. 

Aktueller Realisierungsgrad des Agri-Solarparks Gersheim 
Mit der Errichtung des Agri-Solarparks Gersheim ist zum Datum des Memorandums noch nicht be-
gonnen worden. Der Gemeinderat der Gemeinde Gersheim hat einen Bebauungsplan „Agri-Solarpark 
Gersheim“ aufgestellt, der am 21. März 2025 durch die ortsübliche Bekanntmachung rechtskräftig 
wurde. Die Netzeinspeisung wurde mit einer Leistung von 12 MVA am Umspannwerk Herbitzheim 
verbindlich reserviert. Insoweit liegen die Netzanbindungsvoraussetzungen vor. Alle für den Bau des 
Agri-Solarparks erforderlichen Grundstücksflächen sind vertraglich gesichert. Ebenso sind die exter-
nen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zur Kompensation des Eingriffs durch Verträge gesichert, die 
sich an der Laufzeit des Betriebs des Agri-Solarparks orientieren. Die Realisierung des Agri-Solarparks 
ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Folgende wesentlichen Verträge wurden bereits abgeschlossen:  

- Durchführungsvertrag (04. November 2024) mit Gemeinde Gersheim,  
- Nutzungsvertrag und Bewirtschaftungsvereinbarung mit dem Eigentümer & Bewirtschafter 

(02. August 2022),  
- Landwirtschaftliches Nutzungskonzept (01. April 2025),  
- Projektübernahmevertrag, 
- Bereits abgeschlossener GU-Vertrag mit weitgehender Absicherung der Investitionskosten. 
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Zudem liegt der Emittentin ein Angebot der Next2Sun Agri-PV GmbH für die kaufmännische Betriebs-
führung liegt vor.   

Für den Betrieb des Agri-Solarpark Gersheim wurden EEG-Zuschläge erteilt. Diese betragen 4,68 
Cent/kWh. Die Gültigen EEG-Zuschläge wurden der  Agri-PV Gersheim GmbH & Co. KG erteilt. Die 
EEG-Zuschläge werden der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG mittels eines Überlassungsvertrags 
zur Verfügung gestellt werden. 

Derzeit prüft die Emittentin, ob mit der Teilnahme an weiteren EEG-Ausschreibungen noch attrakti-
vere Vergütungen erreicht werden können.  

Projektübernahmevertrag 

Die Emittentin hat am 06. November 2025 sämtliche Projektrechte des Agri-Solarpark Gersheim von 
einer Kooperationsgemeinschaft bestehend aus der Next2Sun Projekt GmbH und dem Ingenieurbüro 
Achim Saar erworben. Hierzu zählen unter anderem Verträge (z.B. Pachtverträge), Genehmigungen 
und Einspeisezusagen. Als Kaufpreis wurde ein Betrag in Höhe von Euro 760.000 vereinbart. Zudem 
erhält der Projektübernahmevertrag eine erfolgsabhängige Vergütungskomponente, die dann zum 
Tragen kommt, wenn in weiteren EEG-Ausschreibungen die Vergütung für den Agri-Solarpark Gers-
heim über 4,68 Cent/kWh liegen sollte.  

Generalunternehmervertrag 

Die Emittentin hat mit der Next2Sun Technology GmbH am 12. November 2025 einen Generalunter-
nehmervertrag über die Herstellung und Inbetriebnahme des Agri-Solarpark Gersheim abgeschlos-
sen. Zu den Leistungen der Next2Sun Technology GmbH gehören unter anderem:  

- Erschließung des Standorts,  
- Beschaffung und Installation aller für die Errichtung und den Betrieb des Agri-Solarpark Gers-

heim wesentlichen Komponenten,  
- Herstellung des Netzanschluss,  
- Bereitstellung und Installation eines Monitoringsystems und  
- Inbetriebnahme der Anlage.  

 
Der Generalunternehmervertrag sieht eine Vergütung in Höhe von Euro 9.444.000 zzgl. USt. vor. Ge-
genstand des Vertrags sind unter anderem auch Gewährleistungen der Next2Sun Technology für ei-
nen Zeitraum von 48 Monaten auf Bauleistungen und Unterkonstruktion sowie 24 Monaten auf 
elektrotechnische Komponenten.  

 

Investitions- und Finanzierungsplan Basis-Szenario (PROGNOSE) 
Nachfolgend werden in Investitions- und Finanzierungsplänen die geplante Realisierung des Agri-So-
larparks zunächst als Basisprognose mit dem aktuell vorhandenen EEG-Zuschlag dargestellt. Im An-
schluss wird in einem weiteren Szenario der Investitions- und Finanzierungsplan aufgezeigt, wie die-
ser im Falle eines höheren EEG-Zuschlags geplant ist.  

Der nachstehenden Finanzierungs- und Investitionspläne stellt die geplante Mittelverwendung unter 
Berücksichtigung der Emissionskosten während der Investitionsphase sowie die geplante Finanzie-
rungsstruktur dar. 
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Finanzierungsplan (PROGNOSE Basis-Szenario) 
 

absolut in Euro 
in % der 

Gesamtfinanzie-
rung 

Kommanditkapital (voraussichtlicher Maximalbe-
trag) 

3.000.000 27,40% 

Nachrangdarlehen Crowdfunding (eigenkapitaler-
setzend) 

1.610.000 14,70% 

Fremdkapital 6.340.000 57,90% 

Gesamtfinanzierung 10.950.000 100,0% 

 

Investitionsplan (PROGNOSE-Basis Szenario) 

 
absolut in Euro 

in % des 
Gesamtaufwan-

des 

Baukosten 9.440.000 86,2% 

Kosten Projektübernahme 760.000 6,9% 

Eigenmitteleinwerbung 150.000 1,4% 

Fremdfinanzierungskosten 60.000 0,5% 

Bauzinsen 130.000 1,2% 

Sonstiges 50.000 0,5% 

Reserve 360.000 3,3% 

Gesamtaufwand 10.950.000 100,0% 

 

Finanzierungsplan 

1. Kommanditkapital 
Die Emittentin plant mit dem Angebot der 20 Kommanditanteile ein Emissionsvolumen in Höhe von 
bis zu Euro 2.999.000 zu platzieren.  

2. Nachrangdarlehen Crowdfunding 
Die Emittentin hat bereits über ein Crowdfunding Nachrangdarlehen angeboten. Hieraus sind Mittel 
in Höhe von Euro 1.610.000 zugeflossen.  

3. Fremdkapital 
Die Gesamtfinanzierung des Agri-Solarpark Gersheim soll zusätzlich aus Bankdarlehen erfolgen. 
Hierzu plant die Emittentin die Aufnahme von Bankdarlehen in Höhe von ca. Euro 6,34 Mio. Vielver-
sprechende Gespräche mit finanzierenden Banken haben bereits stattgefunden und es liegen indika-
tive Angebote vor.  
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Investitionsplan 

4. Baukosten 
Der Emittentin hat bereits einen Vertrag über die Errichtung der PV-Anlage mit der Next2Sun Tech-
nology GmbH in Höhe von 9.444.000 geschlossen (Generalunternehmervertrag). Der Vertrag sieht 
die Errichtung einer betriebsbereiten PV-Anlage inklusive der Solarmodule, Wechselrichter, Gestelle 
und Montagekosten, die Verkabelung (innerhalb Solarpark), Netzanschlusstechnik, Leittechnik sowie 
Kosten der Erschließung, Planung, Infrastruktur und Bauleitung, vor.  

5. Kosten Projektübernahme 
Der Agri-Solarpark wurde in Kooperation zwischen der Next2Sun Projekt GmbH und dem Ingenieur-
büro Saar bis zur Baureife entwickelt. Mit der Übernahme des Agri-Solarparks durch die Emittentin 
ist für diese Leistungen eine Vergütung in der genannten Höhe zu zahlen. Im Falle der Erlangung ei-
nes höheren Vergütungs-Zuschlages, fällt zusätzlich ein erfolgsabhängiges Zusatzentgelt an (dieses 
Szenario wird weiter unten dargestellt.)  

6. Eigenmitteleinwerbung 
Für die Platzierung der Kommanditanteile fallen Vermittlungsgebühren in Höhe von ca. Euro 150.000 
an. 

7. Fremdfinanzierungskosten 
Ausgewiesen wurden Nebenkosten der geplanten Bankdarlehen.  

8. Bauzeitzinsen 
Ausgewiesen wurden die Zinsen, die prognostiziert bis zum Ende der Bauzeit des Agri-Solarparks an-
fallen. Diese sind ebenfalls aus dem Finanzierungskapital zu tragen.  

9. Sonstiges 
In dieser Position wurden Nebenkosten und Gebühren aus der Errichtung des Agri-Solarpark Gers-
heim ausgewiesen.  

10. Reserve 
Die Emittentin plant mit einer Liquiditätsreserve für unvorhergesehene Aufwendungen und Kosten-
erhöhungen. 

 

Investitions- und Finanzierungsplan Alternativszenario mit höherem Zu-
schlagwert (PROGNOSE) 
Die geplante Mittelverwendung unter Berücksichtigung eines höheren Vergütungs-Zuschlags sowie die 
hierfür geplante Finanzierungsstruktur wird nachfolgend dargestellt. Der Finanzierungs- und Investiti-
onsplan geht dabei davon aus, dass nicht nur das Emissionsvolumens vollständig platziert wird, sondern 
darüber hinaus eine zweite Angebotsphase für das Kommanditkapital (Genehmigtes Kapital) stattfinden 
kann. 
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Finanzierungsplan (PROGNOSE "neuer Zuschlag"-Szenario) 
 

absolut in Euro 
in % der 

Gesamtfinan-
zierung 

Kommanditkapital (voraussichtlicher Maximalbetrag) 3.000.000 25,68% 

Nachrangdarlehen Crowdfunding (eigenkapitalerset-
zend) 

1.610.000 13,78% 

Fremdkapital 7.070.000 60,53% 

Gesamtfinanzierung 11.680.000 100,0% 

 

Investitionsplan (PROGNOSE "neuer Zuschlag"-Szenario) 

 absolut in Euro 
in % des 

Gesamtauf-
wandes 

Baukosten 9.440.000 80,8% 

Kosten Projektübernahme 1.370.000 11,7% 

Eigenmitteleinwerbung 150.000 1,3% 

Fremdfinanzierungskosten 60.000 0,5% 

Bauzinsen 140.000 1,2% 

Abschreibung Sicherheit 360.000 3,1% 

Sonstiges 50.000 0,4% 

Reserve 110.000 0,9% 

Gesamtaufwand 11.680.000 100,0% 

 

Im Alternativ-Szenario geht die Emittentin ebenfalls von der Platzierung von Kommanditkapital in 
Höhe von Euro 2.999.000 aus. Allerdings wurden die Bankdarlehen in der Prognose mit ca. Euro 7,07 
Mio. höher angesetzt. Aufgrund eines höheren Zuschlagswertes können Banken mit höheren abgesi-
cherten Cashflows rechnen, welche höhere Fremdkapitalvolumina ermöglichen können. 

Die Kosten der Projektübernahme für die Entwicklung des Agri-Solarparks fallen aufgrund der im Pro-
jektübernahmevertrag vereinbaren erfolgsabhängigen Vergütung höher als im Basis-Szenario aus. 
Ausgewiesen wurde zudem eine Abschreibung in Höhe von Euro 360.000, diese fällt an, wenn die 
Emittentin nicht von der bereits bestehenden EEG-Zuschlägen Gebrauch macht.  
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Rechtliche Grundlagen 

Unternehmensangaben 
Firma, Sitz, Geschäftsanschrift 

Die Firma des emittierenden Unternehmens lautet 

 Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG. 

Sitz der Gesellschaft ist Dillingen/Saar (Geschäftsanschrift: Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillin-
gen/Saar). 

Gründung, Rechtsform, Rechtsordnung, Dauer 

Die Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG wurde in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft nach 
deutschem Recht gegründet und unterliegt der deutschen Rechtsordnung. Sie ist am 02. September 
2024 unter der Firma Agri-PV Nonnweiler GmbH & Co. KG unter der Nr. HRA 13563 beim Amtsgericht 
Saarbrücken in das Handelsregister eingetragen worden. Aufgrund des Beschlusses der Gesellschaf-
terversammlung erfolgte eine Umfirmierung in Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG. Die Eintragung in 
das Handelsregister erfolgte am 24. März 2025. 

Die Dauer der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2052. Die Komplementärin ist be-
rechtigt, die Laufzeit einmalig um bis zu fünf Jahre zu verlängern. Die Laufzeit und die Möglichkeit der 
Verlängerung sind deckungsgleich mit den Pachtverträgen für die Standorte des Agri-Solarparks Gers-
heim. 

Unternehmensgegenstand 

Gegenstand des Unternehmens ist die die Entwicklung und Projektierung sowie der Bau, Vertrieb 
und Betrieb des Agri-Solarpark Gersheim, einschließlich möglicher Erweiterungen, auch in Form von 
Batteriespeichersystemen.  

Geschäftsjahr, Bekanntmachungen 

Das Geschäftsjahr der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG ist das Kalenderjahr. Bekanntmachungen 
der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG erfolgen in den gesetzlich geregelten Fällen im Handelsregis-
ter und im Übrigen in Textform gegenüber den Gesellschaftern. 

Kapitalausstattung 

Kommanditkapital 
Die Höhe des Kommanditkapitals (Pflichteinlage) beträgt zum Datum des Memorandums Euro 1.000. 
Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme entspricht 100 % der Pflichteinlage. Das Kapital wird 
von der 

 Next2Sun Asset GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter 
der Nummer HRB 109099, mit einer Pflichteinlage von Euro 500, sowie 

 Grüne Sachwerte Treuhand GmbH mit Sitz in Bremen, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Bremen unter der Nr. HRB 38300 HB, mit einer Pflichteinlage von Euro 500 

gehalten.  

Die Agri-PV Management GmbH hat als Komplementärin keine Einlage übernommen. 

Ermächtigung(en) zu Kapitalmaßnahmen 
Die Komplementärin ist gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages unter Befreiung von den Beschränkun-
gen des § 181 BGB ermächtigt, im Namen mit Wirkung für alle Gesellschafter sowie ohne das Erfor-
dernis eines Beschlusses der übrigen Gesellschafter bis zum 31. Januar 2026 (Zeichnungsfrist) weitere 
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Kommanditisten in die Gesellschaft durch Ausgabe von 20 Anteilen an der Emittentin aufzunehmen 
und hierdurch das Kommanditkapital einmalig oder mehrmalig von Euro 1.000 um bis zu Euro 
2.999.000 auf bis zu Euro 3.000.000 zu erhöhen. Dabei können weitere Kommanditisten in die Gesell-
schaft unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkomman-
ditistin aufgenommen werden. Die in das Handelsregister für jeden Kommanditisten einzutragende 
Haftsumme beträgt jeweils 10 % der Pflichteinlage. Dabei ist die Komplementärin befugt, die für das 
Wirksamwerden der Kapitalerhöhung erforderlichen Eintragungen in das Handelsregister zu beantra-
gen und zu bewirken. Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig die Zeichnungsfrist bis zum 30. Ap-
ril 2026 zu verlängern, ohne dass es hierzu eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf.  

Genehmigtes Kapital 
Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig bis zu insgesamt 20 weitere Anteile (Kommanditanteile 
und Treuhandanteile) auszugeben, um so das Kapital der Gesellschaft auf insgesamt bis zu Euro 
4.000.000 zu erhöhen, ohne dass es hierfür eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf (Genehmig-
tes Kapital). Diese weiteren 20 Anteile haben sich von den in diesem Memorandum angebotenen An-
teilen z.B. durch die Gewinnberechnung, Laufzeit und/oder den Beginn der Ergebnisbeteiligung zu 
unterscheiden. Das Genehmigte Kapital darf nicht den mit diesem Memorandum angebotenen Antei-
len im Rang vorgehen. Die Einzelheiten des Genehmigten Kapitals werden durch die Komplementärin 
festgelegt.  

Nachrangdarlehen 

Die Emittentin hat im Jahr 2025 Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit 
der Bezeichnung „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gersheim für Regioanleger“ sowie Nachrangdar-
lehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit der Bezeichnung „Bürgerbeteiligung Agri-So-
larpark Gersheim“ aufgenommen. Das jeweilige Angebot erfolgte auf der Grundlage von am 27. Mai 
2025 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestatteten Vermögensanlagen-Infor-
mationsblätter. 

Es wurden Nachrangdarlehen in Höhe von insgesamt Euro 1.611.500 platziert. Dabei entfiel auf die 
Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gersheim“ ein Betrag in Höhe von Euro 
1.288.000 sowie auf die Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gersheim für Regioan-
leger“ ein Betrag in Höhe von Euro 323.500. 

Die Laufzeit der Nachrangdarlehen beginnt am Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlage-
betrags nach Zeichnung auf dem Konto der Emittentin) und endet nach Ablauf von 20 Jahren zum 
Ende eines Kalenderjahres. Das jeweilige Nachrangdarlehen kann zudem sowohl durch den Anleger 
als auch die Emittentin unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum 31. Dezember 
eines Kalenderjahres, erstmals zum 31. Dezember 2030, ordentlich gekündigt werden (Mindestlauf-
zeit). Ein Recht zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages bleibt hierdurch unberührt.  

Der Anleger hat ab dem Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrages bei der Emit-
tentin) während der Laufzeit der Vermögensanlage gegen die Emittentin unter Berücksichtigung der 
Zahlungsvorbehalte einen Anspruch auf Zahlung eines Zinses bezogen auf den eingezahlten Anlage-
betrag in Höhe von 4,75% p.a. bei dem Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gers-
heim für Regioanleger“ sowie in Höhe von 4,25 % bei dem Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung 
Agri-Solarpark Gersheim“. 

Anleger, die das Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gersheim für Regioanleger“ bis 
zum 30. Juni 2025 gezeichnet haben, erhalten unter Berücksichtigung der Zahlungsvorbehalte wäh-
rend der Laufzeit bezogen auf den valutierten Anlagebetrag einen Zins von 5,25% p.a. Anleger, die 
das Nachrangdarlehen nicht zum 31. Dezember 2030 kündigen, erhalten ab dem Geschäftsjahr 2031 
einen um 0,5% p.a. erhöhten Zins.  

Anleger, die das Nachrangdarlehen „Bürgerbeteiligung Agri-Solarpark Gersheim“ bis zum 30. Juni 
2025 gezeichnet haben, erhalten unter Berücksichtigung der Zahlungsvorbehalte während der 
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Laufzeit bezogen auf den valutierten Anlagebetrag einen Zins von 4,75% p.a. Anleger, die das Nach-
rangdarlehen nicht zum 31. Dezember 2030 kündigen, erhalten ab dem Geschäftsjahr 2031 einen um 
0,5% p.a. erhöhten Zins. 

Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich und ist am Ende eines Zinslaufes zur Zahlung fällig. Die Rück-
zahlung des Nachrangdarlehens erfolgt unter Berücksichtigung der Zahlungsvorbehalte zum valutier-
ten Anlagebetrag am dritten Bankarbeitstag nach dem Ende der Laufzeit. 

Die Nachrangdarlehen beinhaltet einen Rangrücktritt und eine vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre (Zahlungsvorbehalte). Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der 
Emittentin oder der Liquidation der Emittentin treten die Forderungen aus dem Nachrangdarlehen 
im Rang hinter alle nicht nachrangigen Forderungen sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne 
von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungs-
sperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann bereits dann 
keine Erfüllung seiner Ansprüche aus dem Nachrangdarlehen verlangen, wenn die Emittentin im Zeit-
punkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder dies durch 
die Erfüllung der Ansprüche zu werden droht. 

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) 

Aufgabe 

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Agri-PV Management GmbH mit Sitz in 
Dillingen/Saar (Geschäftsanschrift:  Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar). 

Sie übernimmt die Geschäftsführung der Emittentin und hat unter eigener Verantwortung die Gesell-
schaft zu leiten und sie sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich zu vertreten. Insbesondere ent-
scheidet die Geschäftsführerin über alle Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbetriebs. Die Kom-
plementärin hat umfassende Einzelvertretungsbefugnis. Die Komplementärin und ihre Organe sind 
bezüglich aller Rechtsgeschäfte in Angelegenheiten der Gesellschaft, zwischen ihnen und der Gesell-
schaft oder den Kommanditisten sowie zwischen der Gesellschaft und den Kommanditisten von den 
Beschränkungen des § 181 BGB sowie vom Wettbewerbsverbot nach § 112 HGB befreit. 

Die Komplementärin ist berechtigt, die ihr obliegenden Geschäftsführungsaufgaben im Namen und 
auf Rechnung der Gesellschaft an einen Dritten zu übertragen und diesem Dritten insoweit erforder-
liche Bevollmächtigung zu erteilen, soweit die Leitung der Gesellschaft als solche und die damit ver-
bundene Verantwortlichkeit in jedem Fall bei der Komplementärin bestehen bleibt. Im Übrigen ist die 
Komplementärin berechtigt, die ihr obliegenden Geschäftsführungsaufgaben auf ihre Geschäftsfüh-
rer in Dienstleistungsverträgen auf ihre Kosten zu übertragen, wenn und soweit im Gesellschaftsver-
trag keine abweichende Kostenregelung getroffen ist. 

Unternehmensangaben 
Die Agri-PV Management GmbH ist am 11. April 2024 in der Rechtsform einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung nach deutschem Recht gegründet worden und unterliegt der deutschen Rechts-
ordnung. Das bedeutet, dass die Gesellschafter der Agri-PV Management GmbH nicht persönlich haf-
ten. Grundsätzlich haftet die Komplementärin einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist die Komplemen-
tärin eine Kapitalgesellschaft und haftet daher nur beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen.  

Die Agri-PV Management GmbH ist am 20. August 2024 im Handelsregister des zuständigen Amtsge-
richts Saarbrücken unter der Nr. HRB 110538 eingetragen worden. Das Stammkapital der Agri-PV 
Management GmbH beträgt Euro 25.000. Alleiniger Gesellschafter ist die Next2Sun Asset GmbH mit 
Sitz in Dillingen/Saar (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter HRB 
109099). Geschäftsführer der Komplementärin sind Heiko Hildebrandt und Sascha Krause-Tünker. 
Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit und einzelvertretungsbe-
rechtigt. 
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Vergütung 
Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung eine 
jährliche Vergütung in Höhe von Euro 3.000 zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Ab dem 01. Ja-
nuar 2028 wird Vergütung jährlich entsprechend dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten Ver-
braucherpreisindex angepasst.  

Treuhandkommanditistin 

Aufgabe 
Aufgabe der Grüne Sachwerte Treuhand GmbH als Treuhandkommanditistin ist die Übernahme der 
treuhänderischen Verwaltung der Kommanditbeteiligung für diejenigen Anleger, die sich mittelbar 
als Treugeber an der Gesellschaft beteiligen. Des Weiteren übernimmt sie die Verwaltung der 
Stammdaten aller Anleger in einem sog. Anlegerregister. Die in der Beitrittserklärung genannten Da-
ten werden von der Treuhandkommanditistin schriftlich und/oder elektronisch in einem Register ge-
speichert und im Rahmen der Verwaltung der Beteiligung verarbeitet und genutzt (Anlegerregister). 
In diesem Anlegerregister werden ebenfalls die zukünftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des 
Anlegers erforderlichen Angaben gespeichert. Das Anlegerregister wird bei und von der Treuhand-
kommanditistin geführt. Nach Eintragung in das Anlegerregister erhält der Anleger den ihn betreffen-
den Auszug aus dem Register zur Überprüfung der dort gespeicherten Daten. Die Anleger sind ver-
pflichtet, Änderungen der Stammdaten der Treuhandkommanditistin mitzuteilen. 

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Treuhandkommanditistin sind der Gesellschaftsvertrag der 
Emittentin vom 14. November 2025 und der Treuhandvertrag vom 14. November 2025, die im An-
hang dieses Memorandums abgedruckt sind. 

Unternehmensangaben 
Treuhandkommanditistin ist die Grüne Sachwerte Treuhand GmbH mit Sitz in Bremen (Geschäftsan-
schrift: Mainstraße 34, 28199 Bremen). Die Treuhandkommanditistin ist am 31. August 2022 im Han-
delsregister des zuständigen Amtsgerichts Bremen unter der Nr. HRB 38300 HB eingetragen worden. 
Das Stammkapital der Gründungskommanditistin und Treuhandkommanditistin beträgt Euro 25.000. 
Geschäftsführer sind Frau Sandra Horling und Herr Michael Horling. Die Geschäftsführung ist von den 
Beschränkungen des § 181 BGB befreit und einzelvertretungsberechtigt. 

Vergütung 
Die Treuhandkommanditistin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme und Durchführung der 
Treuhandtätigkeit einmalig eine Vergütung in Höhe von Euro 3.000 zzgl. etwaiger gesetzlicher Um-
satzsteuer. Darüber hinaus erhält sie pro Geschäftsjahr eine Vergütung in Höhe von Euro 1.500 zzgl. 
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, wobei im Falle eines Rumpfgeschäftsjahres die Vergütung zeit-
anteilig taggenau zu berechnen ist. Ab dem 01. Januar 2028 wird die Vergütung jährlich entspre-
chend dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten Verbraucherpreisindex angepasst.  

Hinweise auf besondere Umstände 

Die Emittentin wurde von einer mittelständischen Unternehmensgruppe gegründet, die auch den 
Agri-Solarparks Gersheim entwickelt hat. Wegen der (teilweise bestehenden) Personenidentitäten 
der jeweiligen Funktionsträger bestehen Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher 
und/oder personeller Hinsicht dahingehend, dass  

- die Projektrechte des Agri-Solarparks Gersheim von einem mit der Emittentin und der Kom-
plementärin verbundenen Unternehmen (Next2Sun Projekt GmbH) im Rahmen eines Pro-
jektübernahmevertrags erworben wurde;  

- ein mit der Emittentin und der Komplementärin verbundenes Unternehmen (Next2Sun Tech-
nology GmbH) Errichterin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage ist;  
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- der Geschäftsführer der Anbieterin und Komplementärin der Emittentin, Sascha Krause-Tün-
ker, gleichzeitig Geschäftsführer der Gesellschafterin der Komplementärin, Next2Sun Asset 
GmbH und Geschäftsführer der Herstellerin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage, Next2Sun 
Technology GmbH, ist. 

- der Geschäftsführer der Anbieterin und Komplementärin der Emittentin, Heiko Hildebrandt, 
gleichzeitig Geschäftsführer der Herstellerin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage, Next2Sun 
Technology GmbH, sowie Geschäftsführer der Next2Sun Agri-PV GmbH, die voraussichtlich 
mit der kaufmännischen Betriebsführung beauftragt werden wird und Geschäftsführer der 
Projektentwicklungsgesellschaft Next2Sun Projekt GmbH, ist. 

- Möglicherweise die Ökostrom Saar GmbH mit der technischen Betriebsführung des Agri-So-
larpark Gersheim beauftragt werden könnte, bei der der Geschäftsführer der Emittentin und 
Komplementärin Heiko Hildebrandt Gesellschafter ist. 

Die Beteiligung 
Das Rechtsverhältnis der Beteiligung des Anlegers basiert auf dem in diesem Memorandum abge-
druckten Gesellschaftsvertrag der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Bei-
trittserklärung in Verbindung mit den §§ 161ff. des Handelsgesetzbuches (HGB). Jeder auf Grundlage 
dieses Memorandums beitretende Anleger ist mit seiner (eingezahlten) Einlage entsprechend den §§ 
161ff. HGB ab dem Geschäftsjahr 2025 am Ergebnis der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrages beteiligt. 

Beteiligungsangebot  

Es werden Kommanditanteile und Treuhandanteile an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG zum 
Erwerb angeboten. Es werden insgesamt maximal 20 neue Anteile zur Zeichnung angeboten.  

Der Gesamtbetrag der angebotenen Beteiligungen beträgt Euro 2.999.000. Jeder Anleger beteiligt 
sich durch seine Beitrittserklärung unmittelbar als Direktkommanditist oder mittelbar als Treugeber 
an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG. Das Kommanditkapital soll auf diese Weise von Euro 
1.000 um bis zu Euro 2.999.000 auf Euro 3.000.000 erhöht werden. 

Die Pflichteinlage soll grundsätzlich mindestens Euro 50.000 betragen. Höhere Beträge müssen durch 
5.000 glatt teilbar sein.  

Beteiligung als Direktkommanditist 

Bei der unmittelbaren Beteiligung wird der Anleger Kommanditist im Sinne der §§ 161 ff. HGB und als 
solcher in das Handelsregister eingetragen. Er nimmt seine Gesellschafterrechte selbst wahr. Voraus-
setzung für die Aufnahme als Gesellschafter ist die Erteilung einer unwiderruflichen und über den 
Tod hinaus wirksamen notariell beglaubigten Handelsregistervollmacht, die die Komplementärin un-
ter Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbotes des § 181 BGB für die ge-
samte Dauer zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit Eintragungen in das Handelsre-
gister sowie allen Erklärungen und Handlungen im Zusammenhang mit der dinglichen Vollziehung 
einer Übertragung der Beteiligung bevollmächtigt (Handelsregistervollmacht). Die Handelsregister-
vollmacht ist der Komplementärin unverzüglich nach Unterzeichnung der Beitrittserklärung durch 
den Anleger im Original auf eigene Kosten zu übermitteln. 

Beteiligung als Treugeber 

Entscheidet sich der Anleger für eine mittelbare Beteiligung, nimmt die Treuhandkommanditistin, die 
Grüne Sachwerte Treuhand GmbH mit Sitz in Bremen, sämtliche Gesellschafterrechte des Anlegers 
(Treugebers) im eigenen Namen, jedoch auf Rechnung des Anlegers wahr.  

Steuerlich wie auch im Innenverhältnis wird der Treugeber wie ein vollwertiger Kommanditist behan-
delt. Das Treuhandverhältnis wird durch Abschluss des Treuhandvertrages, dessen Wortlaut im Ver-
tragsanhang dieses Memorandums abgedruckt ist, begründet. Er wird für die Dauer der Beteiligung 
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der Treuhandkommanditistin an der Gesellschaft abgeschlossen. Der Treugeber kann jederzeit das 
Treuhandverhältnis durch schriftliche Erklärung gegenüber der Treuhandkommanditistin kündigen 
und die Herausgabe der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung verlangen und seine Rechte als Di-
rektkommanditist wahrnehmen. 

Die treuhänderisch gehaltene Beteiligung wird von der Treuhandkommanditistin auf den Treugeber 
übertragen, sobald dieser der Gesellschaft eine unwiderrufliche und über den Tod hinaus wirksame 
Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form vorgelegt hat, die die Komplementärin unter 
Befreiung von den Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbotes des § 181 BGB für die gesamte 
Dauer zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit den Eintragungen in das Handelsregis-
ter und der dinglichen Vollziehung einer Übertragung der Beteiligung bevollmächtigt (Handelsregis-
tervollmacht). Nach Eintragung des Treugebers als Kommanditist in das Handelsregister endet der 
Treuhandvertrag. 

Die Treugeber sind berechtigt, selbst an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen und das 
auf ihre treuhänderisch gehaltene Beteiligung entfallende Stimmrecht selbst wahrzunehmen. Im 
Falle seiner Abwesenheit oder Nichtvertretung hat die Treuhandkommanditistin die generelle Voll-
macht, die Rechte aus der Beteiligung des Treugebers an der Gesellschaft, insbesondere auch das 
Stimmrecht, für ihn auszuüben. Dabei unterliegt die Treuhandkommanditistin den Weisungen des 
Treugebers. Hat diese von dem Anleger keine Weisung erhalten, ist die Treuhandkommanditistin ver-
pflichtet, sich zu enthalten. 

Rechte des Anlegers 

Ergebnisbeteiligung 

Die Beteiligung am Ergebnis regelt § 25 des Gesellschaftsvertrages.  

Das Ergebnis der Gesellschaft wird ab den Geschäftsjahr im Verhältnis der eingezahlten Pflichteinla-
gen (Kapitalkonto I) der Gesellschafter zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zueinander verteilt. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten für die Treugeber der Treuhandkommanditistin entspre-
chend mit der Maßgabe, dass sie über die Treuhandkommanditistin am Vermögen und am Ergebnis 
der Gesellschaft beteiligt sind. 

Eine Verlustzuweisung an den Kommanditisten kann höchstens bis zur Höhe der tatsächlich geleiste-
ten Einlage erfolgen. Maßgeblich für die Berechnung des Ergebnisanteils (Gewinn und Verlust) ist der 
jeweils festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft. 

Entnahmen 
Über Entnahmen und Ausschüttungen sowie deren Höhe beschließt die Gesellschafterversammlung, 
wobei die Komplementärin nach pflichtgemäßem Ermessen berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, auf 
den voraussichtlichen Entnahme- oder Ausschüttungsanspruch Vorabzahlungen vorzunehmen. 

Auszahlungsvorbehalte 
Entnahmen und Ausschüttungen sind solange und soweit ausgeschlossen, wie 

 die Zahlungen zu 

- einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne des § 19 InsO oder 

- einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft im Sinne des § 17 InsO führen oder 

 bei der Gesellschaft eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungsunfähigkeit 
im Sinne von § 17 InsO besteht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anlegers für sich genommen keine Überschul-
dung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen, aber 
die Summe aller Ansprüche gegen die Emittentin eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder 
eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde. 
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Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre genannt. 

Eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO liegt vor, wenn die Emittentin nicht in der Lage ist, 
ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Dies könnte z. B. der Fall sein, wenn die Emittentin nicht 
über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, die Zahlungsansprüche der Anleger zu bedienen. 

Eine Überschuldung im Sinne des § 19 InsO liegt hingegen vor, wenn das gesamte Vermögen der 
Emittentin die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Un-
ternehmens der Emittentin ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich. Eine Überschul-
dungslage könnte z. B. eintreten, wenn durch eine Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger das 
Vermögen der Emittentin nicht mehr die bestehenden Verbindlichkeiten der Emittentin decken 
würde, da durch die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger sich zwar das Vermögen der Emit-
tentin reduziert, nicht jedoch in gleichem Umfang auch die Verbindlichkeiten abnehmen. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre vermeidet den Eintritt einer Überschuldung, da Zahlungs-
ansprüche in einem solchen Fall nicht durchsetzbar sind. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner Ansprüche verlangen, 
wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungs-
unfähig ist oder dies zu werden droht. 

Mitwirkungsrechte/Gesellschafterversammlung 

Jeder Anleger hat das Recht auf Teilnahme an und die Ausübung des Stimmrechts in der Gesellschaf-
terversammlung, die grundsätzlich einmal jährlich nach der Aufstellung des Jahresabschlusses statt-
findet. Die Gesellschafterversammlung ist insbesondere in den in § 20 Abs. 2 des Gesellschaftsvertra-
ges genannten Fällen zuständig. 

Beschlüsse der Gesellschafter können sowohl im Rahmen einer Präsenzveranstaltung als auch im 
Umlaufverfahren gefasst werden. Hinsichtlich der Einberufungsformalitäten wird auf § 21 sowie § 23 
des Gesellschaftsvertrages verwiesen. 

Außer in den gesetzlich geregelten Fällen ist eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ein-
zuberufen, wenn diese von einem oder mehreren Gesellschaftern gegenüber der Komplementärin 
verlangt wird, der oder die mindestens 25 % des Kommanditkapitals (Summe der Pflichteinlagen) auf 
sich vereinigen oder wenn die Komplementärin es verlangt. In diesen Fällen ist das Umlaufverfahren 
ausgeschlossen und die Einberufungsfrist beträgt mindestens eine Woche. 

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß eingela-
den und die Komplementärin sowie die Treuhandkommanditistin ordnungsgemäß vertreten sind. 

Gesellschafterbeschlüsse werden in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Änderungen des Gesellschaftsvertrages setzen eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stim-
men voraus. 

Jeder Kommanditist kann sich rechtsgeschäftlich durch einen Gesellschafter oder einen Dritten, der 
Verwandter im Sinne der AO, ein Steuerberater oder ein Rechtsanwalt ist, vertreten lassen. Voraus-
setzung für eine wirksame Vertretung ist die Vorlage einer Vollmacht in Textform sowie eines Identi-
tätsnachweises des Bevollmächtigten. 

Jeder Treugeber hat das Recht, persönlich an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen und in 
Bezug auf die treuhänderisch für ihn gehaltenen Teileinlagen persönlich im eigenen Namen abzu-
stimmen. Soweit ein Treugeber nicht persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an den Gesell-
schafterversammlungen teilnimmt und keine Weisungen durch den Treugeber erhalten hat, wird sich 
die Treuhandkommanditistin in der Gesellschafterversammlung der Stimme enthalten. 
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Übertrag- und Handelbarkeit der Beteiligung 
Möchte ein Kommanditist seinen Gesellschaftsanteil ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgelt-
lich auf Dritte übertragen, so hat er seinen Anteil oder Teile hiervon der Komplementärin (Agri-PV 
Management GmbH) vorher zum Erwerb anzubieten (Vorkaufsrecht). Soweit die Komplementärin 
von ihrem Vorkaufsrecht nicht oder nicht fristgemäß Gebrauch macht, kann der Übertragungswillige 
seinen Gesellschaftsanteil nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung (Einwilligung) der Komple-
mentärin mit Wirkung zum Ende eines jeden Geschäftsjahres auf Dritte übertragen. Die Übertragung 
erfolgt durch Abtretung. Die Zustimmung der Komplementärin ist zu erteilen, wenn und soweit kein 
wichtiger Grund vorliegt, der die Versagung rechtfertigt.  

Im Falle des Todes eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mit seinen Erben oder Vermächtnis-
nehmern fortgesetzt. 

Da der Kommanditist seine Beteiligung auf Dritte übertragen kann, ist sie auch handelbar. Zum Da-
tum des Memorandums gibt es keinen öffentlichen Markt, an dem die Kommanditbeteiligungen an 
der Gesellschaft gehandelt werden. Eine Veräußerung der Beteiligung ist daher nur durch einen pri-
vaten Verkauf durch den Anleger oder gegebenenfalls durch Vermittlung der Gesellschaft möglich. 

Kündigung 

Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2052. Die Komplementärin ist be-
rechtigt, die Laufzeit einmalig um bis zu fünf Jahre zu verlängern. Die Laufzeit und die Möglichkeit der 
Verlängerung sind deckungsgleich mit den Pachtverträgen für die Standorte des Agri-Solarparks Gers-
heim. Das Recht zur ordentlichen Kündigung während der Laufzeit ist ausgeschlossen. Das Recht zur 
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Nach einer Kündigung wird die Gesellschaft grund-
sätzlich durch die übrigen Gesellschafter fortgesetzt. 

Ausschluss eines Kommanditisten 
Der Anleger scheidet durch schriftliche Erklärung der Komplementärin mit sofortiger Wirkung aus der 
Gesellschaft aus, wenn und soweit er zahlungsunfähig wird, über sein Vermögen ein Insolvenzverfah-
ren eröffnet wird oder die Eröffnung desselben mangels Masse abgelehnt wird. 

Hierzu bedarf es weder eines Gesellschafterbeschlusses noch der gerichtlichen Klage. Dies gilt auch, 
wenn und soweit ein Gläubiger den Gesellschaftsanteil oder sonstige pfändbare Ansprüche aus dem 
Gesellschaftsverhältnis eines Gesellschafters pfändet und diese Pfändung nach Ablauf von drei Mo-
naten ab Wirksamwerden der Pfändung noch andauert. 

Darüber hinaus kann der Anleger aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn er Anlass gege-
ben hat, dass die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 133 HGB verlangt werden 
könnte. Ferner ist die Komplementärin ermächtigt, einen Kommanditisten im Namen der Gesell-
schaft gegen Rückzahlung geleisteter Zahlungen unter Einbehalt entstandener Kosten sowie Verzugs-
zinsen durch schriftliche Erklärung auszuschließen, soweit von dem Kommanditisten der gesamte 
Zeichnungsbetrag trotz schriftlicher Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung nicht oder 
nicht in voller Höhe erbracht wird. 

Im Falle des Ausschlusses eines Gesellschafters wird die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Firma 
unter den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. 

Kündigung eines Treugebers 
Der Treuhandvertrag wird für die Zeit der Beteiligung der Treuhandkommanditistin an der Gesell-
schaft einschließlich einer etwaigen Liquidation geschlossen. Der Treugeber kann den Treuhandver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich kündigen und unter Beachtung der Mindest-
höhe der Pflichteinlage die Herausgabe der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung verlangen und 
seine Rechte als Direktkommanditist oder durch einen anderen Treuhänder auf seine Kosten wahr-
nehmen. 
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Die Treuhandkommanditistin überträgt die treuhänderisch gehaltene Beteiligung, sobald der Treuge-
ber oder der neue Treuhänder seiner Wahl seinen Verpflichtungen zur Vorlage einer unwiderrufli-
chen und über den Tod hinaus wirksamen Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form, 
die die Komplementärin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB für die gesamte 
Dauer der Gesellschaft zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit Eintragungen in das 
Handelsregister und allen Erklärungen und Handlungen im Zusammenhang mit der dinglichen Vollzie-
hung einer Übertragung der Beteiligung bevollmächtigt, nachgekommen ist und die Eintragung als 
Kommanditist der Gesellschaft im Handelsregister nachweist. 

Abfindung 
Scheidet ein Kommanditist aus der Gesellschaft aus (Ausschluss oder Kündigung aus wichtigem 
Grund), hat er Anspruch auf Zahlung eines Abfindungsguthabens, das in vier Raten jeweils zum Ende 
eines Kalenderjahres zu zahlen ist. Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters bzw. 
der Kündigung Zahlungen auf den Zeichnungsbetrag oder auf etwaige nicht ausgeglichene Kosten 
aus, sind diese vom Abfindungsguthaben abzuziehen. Diese Regelungen gelten für den Treugeber 
entsprechend. 

Im Falle des Ausschlusses aus der Gesellschaft oder der Kündigung aus wichtigem Grund durch die 
Gesellschaft entspricht das Abfindungsguthaben dem Saldo der Kapitalkonten des Anlegers, also dem 
Buchwert seiner Beteiligung zum Zeitpunkt seines Ausscheidens. Diese Regelungen gelten für den 
Treugeber entsprechend. 

Auflösung der Gesellschaft, Liquidationserlös 
Sollte die Gesellschaft während der Beteiligung des Anlegers ihre Auflösung beschließen, ist hierfür 
eine Dreiviertelmehrheit und die Zustimmung der Komplementärin notwendig. Die Gesellschaft ist 
durch die Komplementärin abzuwickeln und das Gesellschaftsvermögen zu verwerten. 

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber allen Dritten verbleibende 
Liquidationserlös wird nach Berücksichtigung der Vergütung der Liquidatorin und nach Ausgleich ei-
nes etwaigen negativen Saldos der Kapitalkonten im Verhältnis der Pflichteinlagen auf die Komman-
ditisten verteilt. 

Zahlungen und Zahlstelle für Auszahlungen an die Anleger 

Die bestimmungsgemäßen Zahlungen an den Anleger (Zahlung von Ausschüttungen/Entnahmen so-
wie Abfindungsguthaben) führt die Emittentin als Zahlstelle in eigener Durchführung aus. Die Emit-
tentin ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen und die Benennung einzelner Zahlstellen zu 
widerrufen. Weitere Zahlstellen oder Stellen, die bestimmungsgemäß Zahlungen an den Anleger aus-
führen, wurden nicht eingerichtet. 

Erwerbsvoraussetzungen 

Beitrittsantrag 

Für den Erwerb der Beteiligung ist die Übermittlung des vollständig ausgefüllten und von dem Anle-
ger eigenhändig unterschriebenen Beitrittsantrages an die Gesellschaft Voraussetzung. Die Beteili-
gung des Anlegers kommt mit rechtsverbindlicher Annahme seiner Beitrittserklärung durch die Kom-
plementärin, Agri-PV Management GmbH, wirksam zustande. Auf den Zugang der Annahmeerklärung 
wird gemäß § 151 BGB verzichtet. 

Auf der Beitrittserklärung bestätigt der Anleger u.a., dass er das Memorandum sowie eine Durch-
schrift der Beitrittserklärung erhalten hat. 

Einzahlungen 

Die Überweisung der Pflichteinlage erfolgt auf das Konto der Gesellschaft, bei 

der levoBank eG, IBAN: DE73 5939 3000 0003 4003 01, BIC: GENODE51LEB. 
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Die Pflichteinlage ist 14 Tage nach der Annahme der Beitrittserklärung zur Zahlung auf das genannte 
Konto fällig. 

Anlegerkreise 

Das Angebot zur Zeichnung der Kommanditanteile erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Angebot ist auf 20 Anteile beschränkt. Die Kommanditanteile werden innerhalb 
Deutschlands jedermann zum Erwerb angeboten, sie können sowohl von Privatpersonen als auch 
von Unternehmen und sonstigen Personenvereinigungen erworben werden. 

Die Verbreitung dieses Memorandums und das Angebot der in diesem Memorandum beschriebenen 
Kommanditanteile können unter bestimmten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, die in 
den Besitz dieses Memorandums gelangen, müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. 

Die Anbieterin wird bei Veröffentlichung dieses Memorandums keine Maßnahmen ergriffen haben, 
die ein Angebot der Kommanditanteile zulässig machen würden, soweit Länder betroffen sind, in de-
nen das öffentliche Angebot der Kommanditanteile der Emittentin rechtlichen Beschränkungen un-
terliegt. 

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 

Für alle aus dem Beteiligungsverhältnis resultierenden Rechtsstreitigkeiten ist die Rechtsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Als Gerichtsstand wird – soweit dies gesetzlich zulässig ist – 
der Sitz der Gesellschaft vereinbart. Derzeitiger Sitz ist Dillingen/Saar. Für den Fall, dass der Anleger 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt ist, wird ebenfalls der Sitz der Gesellschaft als örtlich zuständiger Gerichts-
stand vereinbart. 
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Steuerliche Grundlagen 

Allgemeiner Hinweis 
Die nachfolgende Darstellung behandelt die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Konzeption 
der Beteiligung. Grundlage der Ausführungen in diesem Abschnitt sowie im gesamten Memorandum 
ist das zum Datum des Memorandums geltende nationale Steuerrecht (gesetzliche Regelungen, ver-
öffentlichte Verwaltungsanweisungen, aktuelle Rechtsprechung der Finanzgerichte) der Bundesre-
publik Deutschland. 

Zur Darstellung der steuerlichen Konzeption der Beteiligung an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. 
KG werden steuerliche Fachausdrücke verwendet, die nicht mit dem allgemeinen Sprachgebrauch 
übereinstimmen müssen. Sollte der Anleger nicht mit der Verwendung dieser Fachausdrücke vertraut 
sein, sollten zum Verständnis des Textes entsprechend qualifizierte Berater (z. B. Steuerberater) in 
Anspruch genommen werden. 

Die nachfolgenden Erläuterungen gelten für im Inland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige na-
türliche Personen, die sich an der Gesellschaft als Direktkommanditist beteiligen und ihre Beteiligung 
im Privatvermögen halten. Zählt die Beteiligung dagegen zum Betriebsvermögen des Anlegers, erge-
ben sich abweichende steuerliche Rechtsfolgen, die in diesem Abschnitt nicht dargestellt werden. 
Ebenfalls werden keine Aussagen zu den steuerlichen Auswirkungen getroffen, die sich bei Anlegern 
ergeben, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik 
Deutschland haben. 

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, dass die steuerliche Einnahmen und Ausga-
bengestaltung sich jeweils nach der individuellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers richtet. In 
Zweifelsfragen – insbesondere im Hinblick auf die persönliche Steuersituation – sollte in jedem Fall 
die eigene Steuerberatung zu Rate gezogen werden. 

Steuerliche Behandlung 
Einkommensteuer 

Vorbemerkung 

Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Bei einer Kommanditgesell-
schaft handelt es sich um eine Personengesellschaft, die im Rahmen der Einkommensteuer kein eige-
nes Steuersubjekt darstellt. Vielmehr ist der einzelne Gesellschafter (Anleger) Steuersubjekt. Allein 
für die Bestimmung der Einkunftsart und die Einkunftsermittlung wird auf die Gesellschaft abgestellt. 

Einkunftsart der Gesellschaft 
Die Gesellschaft beabsichtigt, in die Errichtung des Agri-Solarparks Gersheim zu investieren, um die-
sen zu betreiben. 

Daraus erzielt die Gesellschaft gewerbliche Einkünfte gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 Einkommensteuerge-
setz (EStG).  

Darüber hinaus werden die Voraussetzungen einer gewerblich geprägten Personengesellschaft eben-
falls erfüllt, da als persönlich haftende Gesellschafterin eine Kapitalgesellschaft fungiert, die allein zur 
Geschäftsführung der Gesellschaft befugt ist. 

Daher erzielt die Gesellschaft insgesamt Einkünfte aus Gewerbebetrieb gemäß § 15 EStG. 

Einkunftsart der Anleger  
Aufgrund des Gesellschaftsvertrages stehen den Anlegern der Gesellschaft Stimm-, Kontroll- und Wi-
derspruchsrechte eines Kommanditisten nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) zu, sodass sie Mitun-
ternehmerinitiative entfalten können. Des Weiteren tragen die Anleger auch ein 
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Mitunternehmerrisiko, da sie am Gewinn und Verlust sowie am Vermögen und an den stillen Reser-
ven der Gesellschaft beteiligt sind. Das Einkommensteuerrecht behandelt die Anleger der Gesell-
schaft daher wegen ihrer vertraglich vereinbarten Bereitschaft zur Übernahme von unternehmeri-
schen Risiken bzw. unternehmerischer Initiative als sog. Mitunternehmer. 

Deshalb bilden die Gewinn- und Verlustanteile bei ihnen Einkünfte aus Gewerbebetrieb nach Maß-
gabe des § 15 Abs. 1 Nr. 1 EStG.  

Einkunftserzielungsabsicht 
Wesentliche Voraussetzung für das Vorliegen von steuerlich relevanten Einkünften aus Gewerbebe-
trieb ist, dass sowohl auf der Ebene der Gesellschaft als auch auf der Ebene der beitretenden Anleger 
die Tätigkeit bzw. die Vermögensnutzung innerhalb des Zeitraumes der Gründung der Gesellschaft 
bzw. seit Erwerb der Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft darauf gerichtet ist, auf Dauer positive 
Einkünfte zu erzielen, wovon die Gesellschaft ausgeht. 

Die Einkunftserzielungsabsicht auf der Ebene der Anleger ist für jeden einzelnen Anleger zu prüfen. 
Jeder Anleger muss unter Berücksichtigung seiner persönlichen Betriebsausgaben und der beabsich-
tigten Dauer seiner Beteiligung einen Totalgewinn erzielen. In diesem Zusammenhang ist darauf hin-
zuweisen, dass bei einer Fremdfinanzierung der Beteiligung der Anleger die persönlichen steuerli-
chen Konsequenzen vorab mit seinem Steuerberater klären sollte, da es möglich ist, dass die Finanz-
verwaltung eine Gewinnerzielungsabsicht verneinen könnte. Des Weiteren kann es zu einer Überprü-
fung der Einkunftserzielungsabsicht durch die Finanzverwaltung kommen, wenn der Anleger seine 
Beteiligung vor Erzielung eines Gesamtgewinns überträgt. 

Verlustbeschränkung nach § 15a EstG 
Nach § 15a EStG kann der dem Anleger zuzurechnende Anteil am Verlust der Gesellschaft nicht mit 
anderen positiven Einkünften des Anlegers ausgeglichen werden, soweit durch den Verlust ein nega-
tives Kapitalkonto entsteht oder sich erhöht. Diesbezüglich ist auch ein Verlustausgleich, Verlustvor-
trag oder Verlustrücktrag nach § 10d EStG nicht möglich. Ein negatives Kapitalkonto entsteht, wenn 
die Kapitaleinlage durch Verluste der Gesellschaft sowie Auszahlungen soweit gemindert ist, dass 
sich ein negativer Saldo ergibt. Derartige Verluste können nur mit Gewinnen verrechnet werden, die 
dem Anleger aufgrund seiner Beteiligung an der Gesellschaft zuzurechnen sind. 

Verlustbeschränkung nach § 15b EstG 
Nach § 15b EStG können Verluste aus der Gesellschaft nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsar-
ten verrechnet und auch nicht nach § 10d EStG abgezogen werden. Allerdings werden die Verluste 
mit den Einkünften verrechnet, die der Anleger in den folgenden Geschäftsjahren aus derselben Ein-
kunftsquelle, also aus der Gesellschaft, erzielt. Bei einer Beteiligung der Gesellschaft an anderen Per-
sonengesellschaften ist insbesondere auch die Ansicht der Finanzverwaltung in Bezug auf doppelstö-
ckige Personengesellschaften zu beachten. So ist in einem solchen Fall der § 15b EStG bereits auf der 
Ebene der Untergesellschaft zu prüfen (BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007, BStBl. I 2007, 542). Wird 
die Anwendung des § 15b EStG bereits auf Ebene der „Untergesellschaften“ bejaht, ist ein Verlust-
ausgleich mit anderen Einkünften auf Ebene der „Obergesellschaft“, also hier der Gesellschaft, nicht 
möglich. 

Verfahrensrecht 
Die ermittelten Einkünfte der Gesellschaft sind auf der Ebene der Gesellschaft einheitlich und geson-
dert durch das für die Gesellschaft zuständige Finanzamt festzustellen (§ 180 Abs. 1 Nr. 2 AO). Da-
nach wird ein sogenannter Grundlagenbescheid erlassen, der Bindungswirkung für die Wohnsitzfi-
nanzämter der einzelnen Anleger entfaltet. In den Grundlagenbescheid fließen auch die Sonderbe-
triebsausgaben und -einnahmen der Anleger ein. Die Wohnsitzfinanzämter veranlagen dementspre-
chend für die Anleger die Einkommensteuer. 
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Gewerbesteuer 

Gesellschaft 
Die Gesellschaft unterliegt als gewerblich tätige Personengesellschaft mit ihrem eigenen Ergebnis der 
Gewerbesteuer, soweit dieses den jährlichen Freibetrag in Höhe von Euro 24.500 übersteigt. Zum Ge-
werbeertrag gehören etwa Zinseinkünfte aus der Anlage freier Liquidität sowie ggf. einmalige oder 
laufende Vergütungen, die Gesellschafter von der Gesellschaft erhalten, wenn diese als Aufwand zu 
behandeln sind. Gemäß Gesellschaftsvertrag vereinbarte Vorabgewinne stellen nach Auffassung der 
Gesellschaft insoweit allerdings keine dem Gewerbeertrag hinzuzurechnenden Sondervergütungen 
dar. 

Anleger 
Die Anleger haben die Möglichkeit, die auf Ebene der Gesellschaft angefallenen Gewerbesteuern 
nach § 35 EStG bei der Ermittlung ihrer eigenen Steuerschuld nach einem pauschalierten Verfahren 
als Steuerermäßigungsbetrag geltend zu machen. Die Anrechnung der Gewerbesteuer erfolgt bei die-
sem Verfahren mit dem Anrechnungsfaktor 3,8, bezogen auf den Gewerbesteuermessbetrag. Be-
grenzt ist die Anrechnung auf die tatsächlich von der Gesellschaft gezahlte Gewerbesteuer. In einer 
Prognosebetrachtung muss diese Anrechnung außer Betracht gelassen werden, da hier eine sehr 
starke Abhängigkeit von den individuellen Verhältnissen des einzelnen Anlegers hinsichtlich seiner 
gewerblichen Einkünfte besteht. Sofern Anleger ohne Berücksichtigung dieser Beteiligung positive 
gewerbliche Einkünfte erzielen, ist zu berücksichtigen, dass durch die Vorrangigkeit des sogenannten 
horizontalen Verlustausgleichs ein eventuell vorhandener Ermäßigungsbetrag nach § 35 EStG durch 
die Zuweisung negativer Ergebnisanteile von der Gesellschaft geschmälert wird beziehungsweise 
gänzlich entfallen könnte, was zu nachteiligen steuerlichen Wirkungen beim individuell betroffenen 
Anleger dieses Beteiligungsangebots führen würde, welche in einer Prognoserechnung nicht berück-
sichtigt werden können. Ein vollständiger Wegfall der Anrechnung kann in bestimmten Konstellatio-
nen nicht ausgeschlossen werden. Die Hinzuziehung eines Steuerberaters wird in derartigen Fällen 
empfohlen. 

Umsatzsteuer 

Nach § 2 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) ist Unternehmer, wer eine gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit selbstständig ausübt und nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen tätig wird. Damit ist der 
Unternehmerbegriff nicht von der Rechtsform abhängig, sondern richtet sich vielmehr nach der Art 
der Tätigkeit. 

Das Bundesfinanzministerium hat mit Schreiben vom 26. Januar 2007 (iVA 5 – S 7300) in Anwendung 
der Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofes festgestellt, dass das bloße Erwerben, Halten 
und Veräußern von gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen keine unternehmerische Tätigkeit ist. Zwar 
würde durch die Beteiligung an einer Personen- oder Kapitalgesellschaft eine Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen ausgeübt, jedoch wären Dividenden und andere Gewinnbeteiligungen aus Gesell-
schaftsverhältnissen nicht als umsatzsteuerrechtliches Entgelt im Rahmen eines Leistungsaustau-
sches anzusehen. Soweit daneben eine weitergehende Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, die für sich 
die Unternehmereigenschaft begründet, ist diese vom nichtunternehmerischen Bereich zu trennen. 

Kapitalertragsteuer 

Soweit die Gesellschaft Zinserträge für eine im Inland angelegte Liquiditätsreserve erwirtschaftet, un-
terliegen diese der Kapitalertragsteuer §§ 43 Abs. 1 Nr. 7, 43a Abs. 1 Nr. 1 EStG, die von dem die Zin-
sen auszahlenden Kreditinstitut bzw. der ausschüttenden Kapitalgesellschaft abgeführt wird. In der 
vorliegenden Konstellation werden diese Einkünfte jedoch gem. § 20 Abs. 8 EStG den Einkünften aus 
Gewerbebetrieb zugerechnet. Aufgrund dessen unterliegen sie nicht der sog. Abgeltungsteuer (§ 32d 
Abs. 1 EStG). Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag werden im Rahmen der Einkommensteu-
erveranlagung auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet. 
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Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Der Erwerb einer Kommanditbeteiligung von Todes wegen (Erbfall gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 
Abs. 1 Nr. 1 Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz (ErbStG)) bzw. deren Schenkung unter Le-
benden (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) unterliegen der Erbschaft- bzw. Schenkung-
steuer. 

Anleger sollten sich auf jeden Fall durch eine Steuerberatung beraten lassen. 
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Risiken 

Allgemeiner Hinweis 
Im Folgenden werden die wesentlichen rechtlichen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang mit 
der Beteiligung an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG dargestellt. Es wird auf die Risikofaktoren 
eingegangen, die für die Bewertung der Beteiligung von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Fä-
higkeit der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG beeinträchtigen können, die kalkulierten Ergebnisse 
zu erwirtschaften. Die Reihenfolge der aufgeführten Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche 
Eintrittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer potenziellen Beeinträchtigung zu. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich zusätzliche Risiken auch aus der individuellen Situa-
tion des Anlegers ergeben können. Daher sollte der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung sei-
ner persönlichen Verhältnisse prüfen und ggf. individuellen fachlichen Rat einholen. Insbesondere 
sollte die Beteiligung des Anlegers seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und seine Ein-
lage nur einen unwesentlichen Teil seines übrigen Vermögens ausmachen. 

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zusammenwirken verschiedener Risiken kann erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf die prognostizierten Ergebnisse der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. 
KG haben. infolgedessen würde die Emittentin nicht der nur eingeschränkt in der Lage sein, die in 
Aussicht gestellten Ergebnisse zu erwirtschaften. Im ungünstigsten Fall kann es zu einer Insolvenz der 
Gesellschaft und damit zu einem Totalverlust der Einlage des Anlegers kommen. 

Bei der Beteiligung an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG handelt es sich um ein mittel- bis lang-
fristiges Investment mit den Risiken unternehmerischer Beteiligungen. Es ist nur für Anleger geeig-
net, die bei einer negativen Entwicklung der Vermögensanlage möglicherweise entstehende Verluste 
selbst bis hin zu einem Totalverlust verkraften können. Prognostizierte Ausschüttungen für die Betei-
ligung dürfen nicht mit garantierten Zinszahlungen verwechselt werden. 

Maximalrisiko 
Im Zusammenhang mit der angebotenen Beteiligung liegt das maximale Risiko für den Anleger im To-
talverlust der Einlage sowie der Gewinnansprüche und der Gefährdung des weiteren Vermögens des 
Anlegers. Das Maximalrisiko kann bei einem negativen Verlauf der Beteiligung eintreten, wenn der 
Anleger seine Beteiligung fremdfinanziert und er wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die sich aus der 
Fremdfinanzierung ergebenen Verbindlichkeiten unabhängig von der Entwicklung seiner Beteiligung 
zu bedienen und/oder zusätzliche Steuern auf den Erwerb oder die Veräußerung der Kommanditan-
teile erhoben werden. 

Der Eintritt des Maximalrisikos kann zur Privatinsolvenz des Anlegers führen. 

Anlagegefährdende Risiken 
Risiken aus der Geschäftstätigkeit 

Die wesentlichen unternehmerischen Risiken der Emittentin sind nachfolgend dargestellt. Der Eintritt 
eines oder mehrerer dieser Risiken kann, einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, die Ge-
schäftstätigkeit der Emittentin wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen 
auf ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Ent-
nahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken aus der Projektentwicklung und -realisierung 
Die Realisierung des Agri-Solarparks Gersheim, welcher durch die Emittentin realisiert wird, kann von 
verschiedenen negativen Faktoren beeinflusst werden, z.B. durch eigene Planungs- und Kalkulations-
fehler, durch unvorhergesehene Verschlechterungen staatlicher Fördermaßnahmen, durch fehlende 
oder nicht termingerechte Erteilung von notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen 
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und/oder nachträgliche Genehmigungserfordernisse sowie Einwände Dritter (z.B. Nachbarn, Bürger-
initiativen), durch Bestell- und Zulieferprobleme von Komponenten und Baudienstleistungen (z.B. 
aufgrund der globale Ausbreitung von Pandemien oder des Krieges in der Ukraine sowie aufgrund 
erhöhter Nachfrage wegen der damit einhergehenden Energiekrise), Lieferkettenprobleme, Fachkräf-
temangel, Zeitverzögerungen im direkten Bauprozess, durch Witterungsbedingungen oder durch den 
Zeitverzug von dienstleistenden Subunternehmen oder von Energieversorgern beim Netzanschluss 
oder Netzausbau.  

Projektverzögerungen könnten sich auch auf den Projektwert des Agri-Solarparks Gersheim auswir-
ken, da sich möglicherweise zwischenzeitlich auch die staatlich geförderte Einspeisevergütung für 
den zukünftig in diesen Anlagen produzierten Strom reduziert hat oder geringere Stromerlöse auf-
grund verspäteter Inbetriebnahme erzielt werden. Diese Faktoren könnten sich durch den Zeitverzug 
wirtschaftlich und damit finanziell negativ auf die Emittentin auswirken und die Emittentin somit ge-
ringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis 
hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken aus der Auswahl des Standorts und der PV-Anlage  
Die Ergebnisse der Emittentin hängen von der Auswahl der PV-Anlage (insb. Modultypen und Wech-
selrichter) und deren Veräußerbarkeit ab. Es besteht das Risiko, dass eine PV-Anlage ausgewählt 
wurde, die nicht zum Standort passt und sich die Einspeiseleistung der Anlage daher nicht wie ge-
plant entwickelt. Dieses Risiko könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin nega-
tiv beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust der Einlage führen. 

Inbetriebnahme - Verzögerungen in der Fertigstellung 
Die bauliche Fertigstellung der PV-Anlage ist auch abhängig von den Witterungsbedingungen. Bei 
lang anhaltender schlechter Witterungslage kann sich die Fertigstellung verzögern, so dass es zu ei-
ner verspäteten Inbetriebnahme der jeweiligen Anlagen kommen kann. Andererseits besteht auch 
die Möglichkeit, dass beauftragte Lieferanten ihre Leistungen aus nicht vorhersehbaren Gründen 
nicht termingerecht oder nicht spezifikationskonform erbringen. Durch eine verspätete Inbetrieb-
nahme könnten geplante Umsätze nicht oder nur verspätet erreicht werden, so dass dadurch die Er-
gebnisse geringer als geplant ausfallen. Gleiches gilt für den Fall, dass Komponenten für die Errich-
tung der jeweiligen Energieerzeugungsanlage nicht termingerecht verfügbar sind. Dies kann zu gerin-
geren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiko Netzanbindung 
Bei Vollauslastung des Stromnetzes kann die Einspeisekapazität kurzzeitig eingeschränkt werden, so 
dass die produzierte Menge an Strom nicht oder nur teilweise abgesetzt werden kann. Dieses Risiko 
könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu 
geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken aufgrund behördlicher Anordnungen 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Genehmigungs- oder Umweltbehörden während der Be-
triebsphase der PV- Anlage nachträgliche Auflagen oder Einschränkungen in Bezug auf die erteilten 
behördlichen Genehmigungen beschließen. Neue Auflagen könnten zu einem höheren Verwaltungs-
aufwand und steigenden Kosten oder zu vorübergehenden oder dauerhaften Betriebseinschränkun-
gen der jeweiligen Anlagen bei der Emittentin führen. Diese Risiken könnten die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttun-
gen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken der Grundstücksnutzung 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz einer umfangreichen gutachterlichen Prüfung auf 
den Grundstücken, auf welchen die PV-Anlage errichtet wird, aufgrund von unbekannten Altlasten, 
Bodenveränderungen oder aus anderen Gründen Erdarbeiten erforderlich werden, die zu 
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vorübergehenden oder dauerhaften Betriebseinschränkungen der Energieerzeugungsanlage und zu 
nicht kalkulierten Aufwendungen führen können. Dies gilt auch für Grundstücke Dritter, soweit für 
den Betrieb der jeweiligen Erneuerbaren Energie Anlage oder der Netzeinspeisung erforderliche Lei-
tungen durch diese Grundstücke geführt worden sind. Es kann ferner nicht ausgeschlossen werden, 
dass Nachbargrundstücke veräußert werden und neue Grundstückseigentümer im Falle fehlender 
oder nicht ausreichender grundbuchrechtlicher Absicherung der Leitungsrechte berechtigt sind, die 
Entfernung der Leitungen aus ihrem Grundstück zu fordern. Hierdurch kann der Betrieb der jeweili-
gen Anlage vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt sein und zusätzliche Kosten für eine Neu-
verlegung der Leitungen auf anderen Grundstücken entstehen. Diese Risiken könnten die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Aus-
schüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken der Verfügbarkeit und Lebensdauer der PV-Anlage 
Die technische Verfügbarkeit der PV-Anlage kann aufgrund von Abschaltungen und Betriebsunterbre-
chungen vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt sein, so dass weniger oder kein elektrischer 
Strom erzeugt wird. Auch kann eine Verschlechterung des Wirkungsgrads, insbesondere der Solar-
module und der Wechselrichter oder Verschattungen der Anlage die Stromproduktion beeinträchti-
gen. Dieses Risiko könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ beeinträch-
tigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust 
der Einlage führen.  

Risiken Regulatorik, Stand der Technik 

Der Erneuerbare-Energien-Markt ist ständigen wirtschaftlichen und politischen Veränderungen un-
terworfen. Änderungen der bestehenden gesetzlichen Regelungen und eine Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien hinsichtlich der tariflichen Einspeisevergütungen für 
Strom aus Erneuerbaren Energieanlagen oder der Förderung solcher Anlagen könnten zu einer er-
heblichen Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit der Emittentin führen. Die Entwicklung des Mark-
tes für Erneuerbare Energien ist fortwährenden und dynamischen gesetzlichen und technologischen 
Änderungen unterworfen. Die Entwicklung neuer Technologien und die Einflüsse neuer Erkenntnisse 
können sich auch negativ auf vorhandene und neue Produkte und/oder Dienstleistungen, auf welche 
sich der Geschäftserfolg der Emittentin stützt, auswirken. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Emittentin aufgrund solcher Ereignisse gezwungen wäre, ihr Geschäftsmodell zu ändern 
oder einzelne geschäftliche Aktivitäten einzustellen, so dass die Emittentin geringere oder keine Er-
träge aus der Geschäftstätigkeit erzielt. Diese Risiken könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an 
die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Regressansprüche 
Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner im Falle von Schäden an den errichteten Anlagen, ihre 
Verpflichtungen aus Gewährleistungen und Garantien nicht erfüllen können oder die Ansprüche aus 
anderen Gründen nicht durchsetzbar sind. Dies kann zu geringeren Ergebnissen der Emittentin füh-
ren. Sollten technische Mängel an der PV-Anlage auftreten, liegt die Beweislast dafür, dass diese zum 
Erwerbszeitpunkt bereits bestanden, bei der Emittentin. Entsprechendes gilt im Hinblick auf Garan-
tien, die Dritte abgegeben haben. Es besteht das Risiko, dass notwendige Nachweise, z. B. für eine 
Verschlechterung des Wirkungsgrads, nicht geführt und daher mögliche Schadensersatzansprüche 
nicht durchgesetzt werden können. Sollten für die Herstellung des vertragsgemäßen Zustands zusätz-
liche Kosten entstehen, würde dies zu geringeren Ergebnissen bei der Emittentin führen. Dies kann 
zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage füh-
ren. 

Risiken aus Versicherungsschutz 
Es besteht das Risiko, dass Schäden an der PV-Anlage auftreten, die nicht versichert oder versicher-
bar sind. Bei versicherten Schadensfällen sind vereinbarte Selbstbehalte und ggf. höhere 
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Beitragsleistungen nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles von den beteiligten Unternehmen zu 
tragen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen der Emittentin führen. Es besteht ferner das Risiko, dass 
der Versicherer eine Einstandspflicht ablehnt, so dass ein Rechtsstreit gegen den Versicherer ange-
strengt werden muss. Nach einem Schadensfall kann der Versicherungsschutz durch Kündigung des 
Versicherers entfallen, so dass die Energieerzeugungsanlagen nicht oder nicht vollumfänglich versi-
chert wären. Diese Risiken könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ 
beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum To-
talverlust der Einlage führen. 

Risiko Höhere Gewalt 
Es besteht das Risiko, dass außergewöhnliche Risiken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, kriegeri-
sche Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten 
und die PV-Anlage betreffen. Dieses Risiko könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiko der Anspruchsverjährung und –durchsetzung 
Es besteht das Risiko, dass Sach- oder Rechtsmängel im Zusammenhang mit der PV-Anlage erst nach 
Ablauf der vereinbarten Verjährungsfrist erkannt werden und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gel-
tend gemacht werden können. Dieses Risiko könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bei der 
Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die An-
leger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiko der Insolvenz von zukünftigen Vertragspartnern 

In dem Falle, dass einer oder mehrere zukünftige wesentliche Vertragspartner ihren vertraglichen 
Pflichten nicht, oder nur unzureichend erfüllen oder insolvent werden, besteht das Risiko, dass be-
stimmte Leistungen nicht erbracht werden und neue Verträge mit anderen Anbietern abgeschlossen 
werden müssten. Der Abschluss neuer Verträge sowie die damit verbundenen zeitlichen Verzögerun-
gen würden weitere Aufwendungen verursachen, die die Ergebnisse der Emittentin verringern könn-
ten. Darüber hinaus wäre die Emittentin möglicherweise gezwungen, höhere Vergütungen an die 
neuen Vertragspartner zu zahlen. Diese Risiken könnten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Emittentin negativ beeinträchtigen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die An-
leger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiken aus Marktentwicklung und Wettbewerb 
Die Emittentin befindet sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Eine negative Marktent-
wicklung insbesondere des Markes für Erneuerbare Energien und PV-Anlagen kann ihre Ursachen z.B. 
in der Reduzierung der Marktpreise für konventionelle Energieträger, eine Reduzierung der Strom-
preise aufgrund zunehmenden Wettbewerbs wegen Liberalisierungen im Strommarkt, die Absenkung 
von Förderungen für Strom aus Erneuerbaren Energien haben und zu einem starken Preisdruck bei 
den Verkaufspreisen bis möglicherweise zu einem spürbaren Nachfragerückgang von PV-Anlagen 
führen. Aus den vorgenannten Abhängigkeiten könnten trotz betriebswirtschaftlicher Ablaufprozess- 
und Kostenoptimierungen Risiken sinkender Rentabilitäten bei der Projektentwicklung und -realisie-
rung für die Emittentin erwachsen. Infolgedessen könnte es zu geringeren Ergebnissen der Emitten-
tin kommen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Total-
verlust der Einlage führen. 

Fremdfinanzierungsrisiko 

Eine Fremdfinanzierung der geplanten Investitionen durch Bankdarlehen seitens der Emittentin ist 
zum Zeitpunkt der Aufstellung des Memorandums vorgesehen. Es besteht das Risiko, dass Verträge 
mit finanzierenden Banken nicht zustande kommen oder nur zu Konditionen, die erhebliche Kosten 
(z. B. Zinsen) für die Bereitstellung von Kapital vorsehen. Ein Abschluss zu solchen ungünstigen 
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Konditionen kann zu geringeren Ergebnissen der Emittentin führen. Dies kann zu geringeren Aus-
schüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Planungsunsicherheiten 

Die Kalkulationen für die Emittentin berücksichtigen die Erwartungen der Emittentin zum Datum des 
Memorandums auf der Grundlage von Branchenberichten und/oder Marktanalysen. Daher bestehen 
hinsichtlich des zukünftigen Eintritts der kalkulierten Entwicklung der prognostizierten Ergebnisse 
Unwägbarkeiten in einem nicht genau bezifferbaren Umfang. Hinsichtlich der prognostizierten Auf-
wendungen sowohl für Investitionen als auch für die Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit be-
steht das Risiko einer Kostenüberschreitung. Eine dadurch entstehende Finanzierungslücke müsste 
durch Aufnahme von Fremdkapital, Reduzierung der Liquiditätsreserve oder durch andere Mittel der 
Emittentin geschlossen werden. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger 
führen. 

Schlüsselpersonenrisiko 

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emittentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht 
mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifiziertes Investitions- und Risikomanagement nicht 
mehr in vollem Umfang gewährleistet werden kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden 
Personen könnte einen nachteiligen Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emittentin haben. 
Dadurch könnte sich die Höhe der Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger reduzieren. 

Risiko aufgrund von Interessenkonflikten 

Die Emittentin wurde von einer mittelständischen Unternehmensgruppe gegründet, die auch den 
Agri-Solarparks Gersheim entwickelt hat. Wegen der (teilweise bestehenden) Personenidentitäten 
der jeweiligen Funktionsträger bestehen Verflechtungstatbestände in rechtlicher, wirtschaftlicher 
und/oder personeller Hinsicht dahingehend, dass  

- die Projektrechte des Agri-Solarparks Gersheim von einem mit der Emittentin und der Kom-
plementärin verbundenen Unternehmen (Next2Sun Projekt GmbH) im Rahmen eines Pro-
jektübernahmevertrags erworben wurde;  

- ein mit der Emittentin und der Komplementärin verbundenes Unternehmen (Next2Sun Tech-
nology GmbH) Errichterin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage ist;  

- der Geschäftsführer der Anbieterin und Komplementärin der Emittentin, Sascha Krause-Tün-
ker, gleichzeitig Geschäftsführer der Gesellschafterin der Komplementärin, Next2Sun Asset 
GmbH und Geschäftsführer der Herstellerin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage, Next2Sun 
Technology GmbH, ist. 

- der Geschäftsführer der Anbieterin und Komplementärin der Emittentin, Heiko Hildebrandt, 
gleichzeitig Geschäftsführer der Herstellerin der bifacialen Photovoltaik‐Anlage, Next2Sun 
Technology GmbH, sowie Geschäftsführer der Next2Sun Agri-PV GmbH, die voraussichtlich 
mit der kaufmännischen Betriebsführung beauftragt werden wird und Geschäftsführer der 
Projektentwicklungsgesellschaft Next2Sun Projekt GmbH, ist. 

- Möglicherweise die Ökostrom Saar GmbH mit der technischen Betriebsführung des Agri-So-
larpark Gersheim beauftragt werden könnte, bei der der Geschäftsführer der Emittentin und 
Komplementärin Heiko Hildebrandt Gesellschafter ist. 

- die Treuhandkommanditistin ist gesellschaftsrechtlich mit der Grüne Sachwerte – Gesell-
schaft für ökologisches Investment mbH verbunden, die die Beteiligungen an der Emittentin 
platziert und hierbei die in diesem Memorandum genannten Provisionen erhält; 
 

Es ist daher grundsätzlich nicht auszuschließen, dass die Beteiligten bei der Abwägung der unter-
schiedlichen, ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den Entscheidungen gelangen, die sie treffen 
würden, wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestünde. 
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Liquiditätsrisiko 

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht über genügend Liquidität verfügt, um ihre Zahlungs-
verpflichtungen vollständig, teilweise oder fristgerecht erfüllen zu können. Eine nicht ausreichende 
Liquidität kann sich insbesondere dann ergeben, wenn die Emittentin aufgrund der Auswahl ihrer In-
vestition und/oder einer negativen Entwicklung des Agri-Solarparks Gersheim geringere bzw. keine 
Einnahmen erzielt. Ferner kann sich beim Anfall unvorhergesehener Ausgaben (z. B. neue, nicht vor-
hergesehene Kosten im Zusammenhang mit den Investitionen, Abgaben oder Steuern) die Liquidität 
der Emittentin verringern. Dies kann zu geringeren Ergebnissen bei der Emittentin führen, sodass sie 
nicht über die erforderliche Liquidität für die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen gegenüber Ver-
tragspartnern und/oder Gläubigern bzw. den Anlegern (Ausschüttungen/Entnahmen/Abfindungsgut-
haben) verfügt. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin zahlungsunfähig und damit insolvent wird. 
Dies kann für den Anleger zu geringeren bzw. ausbleibenden Ausschüttungen/Entnahmen bis hin 
zum Totalverlust der Einlage führen. 

Platzierungsrisiko 

Der Kapitalzufluss der Emittentin ist von der Platzierung der Kommanditanteile abhängig. Es besteht 
das Risiko, dass im Falle einer niedrigen Platzierung nicht genügend Kapital für sämtliche geplante 
Investitionen zur Verfügung steht und somit Investitionen nur teilweise vorgenommen werden kön-
nen, oder es zu einer Rückabwicklung der Beteiligungsgesellschaft mangels Kapitalzufluss kommt. 
Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Ein-
lage führen. 

Risiko Kürzungsmöglichkeit  

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und ohne die Angabe von Gründen Zeichnungen, Anteile oder 
Beteiligungen zu kürzen. Insoweit besteht das Risiko, dass dem Anleger nicht die gezeichnete Anzahl 
von Kommanditanteilen zugeteilt wird und die Anlage folglich geringere Ergebnisse als bei der Zeich-
nung vom Anleger erwartet aufweist. 

Risiko Zahlungsvorbehalte 

Entnahmen und Ausschüttungen sind solange und soweit ausgeschlossen, soweit die Zahlungen 

- zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 InsO oder einer Überschul-
dung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen oder 

- bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO oder eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO bereits besteht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anlegers für sich genommen keine Überschul-
dung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen, aber 
die Summe aller Ansprüche gegen die Emittentin eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder 
eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauerhaften Nichterfüllung von Entnahmen 
und Ausschüttungen führen. Daher ist das Bestehen eines Anspruchs der Anleger auf Entnahmen und 
Ausschüttungen von der wirtschaftlichen Situation der Emittentin und insbesondere auch von deren 
Liquiditätslage abhängig. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann keine Erfüllung seiner Zahlungsansprüche verlan-
gen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zah-
lungsunfähig ist oder die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger zu einer Überschuldung oder 
Zahlungsunfähigkeit führen würde. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann zu einer dauer-
haften, zeitlich nicht begrenzten Nichterfüllung der Ansprüche des Anlegers führen. 
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Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle des Vorliegens einer vorinsolvenzlichen Durchset-
zungssperre keine Zahlungen zum eigentlichen Zahlungstermin mangels Vorliegens eines Anspruchs 
von der Emittentin verlangen kann. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die An-
leger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiko Handelbarkeit 

Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbarkeit der angebotenen Kommanditanteile sind stark ein-
geschränkt. Die Übertragung der Rechte und Pflichten des Anlegers aus den Kommanditanteilen so-
wie die Kommanditanteile selbst sind durch Abtretung mit Zustimmung der Emittentin möglich. Dar-
über hinaus gibt es zum Zeitpunkt der Aufstellung des Memorandums keinen organisierten Markt, an 
dem die angebotenen Kommanditanteile der Emittentin gehandelt werden. Eine Veräußerung der 
Kommanditanteile ist daher nur durch einen privaten Verkauf durch den Anleger oder ggf. durch Ver-
mittlung der Emittentin möglich. Dabei besteht das Risiko, dass eine Veräußerung nicht oder nur mit 
erheblichen Verzögerungen und/oder nur unter dem ursprünglichen Erwerbspreis möglich ist und 
der Anleger einen teilweisen Verlust seiner Einlage erleidet. Im Falle, dass sich kein Käufer findet, be-
steht das Risiko, dass zum Zeitpunkt Beendigung der Gesellschaft die Emittentin nicht über die ent-
sprechende Liquidität verfügt. Dies kann zum Totalverlust der Einlage führen. 

Risiko Beherrschender Einfluss, Majorisierung 

Die Zeichnung dieser Beteiligung ist der Höhe nach nur durch das von der Gesellschaft angestrebte 
Gesamtkapital begrenzt. Aufgrund von hohen Zeichnungsbeträgen besteht das Risiko, dass einigen 
Gesellschaftern bei der Gesellschafterversammlung ein höheres Gewicht zukommt als einzelnen an-
deren Gesellschaftern. So besteht das Risiko, dass einzelne oder eine kleine Gruppe von Personen 
einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft gewinnen können, sog. Majorisierung. Diese Ma-
jorisierung kann ebenfalls eintreten, sofern eine größere Anzahl von Anlegern den gleichen Bevoll-
mächtigten beauftragen und die gleiche Weisung erteilen. Dies kann für den einzelnen Anleger be-
deuten, dass in der Gesellschafterversammlung auch Entscheidungen getroffen werden können, die 
nicht seinem Willen entsprechen oder auch zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an den Anle-
ger führen. 

Risiko Eingeschränkte Mitsprache- und Mitwirkungsrechte 

Den Anlegern stehen nur eingeschränkte Mitsprache- und Mitwirkungsrechte zu. Ein Weisungsrecht 
hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung ist nicht gegeben. Es besteht das Risiko, dass durch die 
Geschäftsführung wirtschaftlich nachteilige Entscheidungen für die Gesellschaft getroffen werden. 
Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an den Anleger führen. 

Risiko Widerrufsrechte 

Soweit die Voraussetzungen vorliegen, können Anleger nach Zeichnung der Beteiligung von dem ge-
setzlichen Widerrufsrecht (§ 355 BGB) Gebrauch machen. Soweit die gezeichnete Einlage vor wirksa-
mem Widerruf bei der Emittentin eingezahlt worden ist, ist diese grundsätzlich ohne Abzüge an den 
widerrufenden Anleger zurückzuzahlen. Dabei besteht das Risiko, dass es zu erheblichen Liquiditäts-
abflüssen bei der Emittentin kommt, sodass geplante Investitionen nicht oder nicht wie geplant vor-
genommen werden können. In einem solchen Fall könnten die Ergebnisse der Emittentin erheblich 
von der Prognose abweichen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger 
führen. In dem Fall, dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre Zeichnung wirksam widerrufen, besteht 
das Risiko, dass die Emittentin zahlungsunfähig werden könnte. Dies kann zu einem Totalverlust der 
Einlage führen. 

Risiko Steuern der Emittentin 

Zukünftige Änderungen der Steuergesetze sowie abweichende Gesetzesauslegungen durch Finanzbe-
hörden und -gerichte können nicht ausgeschlossen werden. Insoweit können Änderungen des Steu-
errechts negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche Entwicklung der 
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Emittentin haben. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin geringere Ergebnisse oder Verluste er-
wirtschaftet. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger führen. Zukünftige 
Ergebnisse aus Betriebsprüfungen bei der Zielgesellschaft können das individuelle steuerliche Ergeb-
nis der Emittentin beeinflussen. 

Risiko Gesetzgebung in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 

Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen Wandel. So können Maßnahmen der Gesetz- und Ver-
ordnungsgeber auf EU-, Bundes- und/oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die Markt- und Wett-
bewerbsverhältnisse beeinflussen und sich negativ auf die Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftli-
che Situation der Emittentin auswirken. Es besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass auf Grund der-
artiger gesetzgeberischer Maßnahmen die Emittentin zur Umstellung, Reduzierung oder auch der 
Einstellung einzelner geschäftlicher Aktivitäten gezwungen ist. Dies kann zu geringeren Ergebnissen 
der Emittentin führen. Dies kann zu geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin 
zum Totalverlust der Einlage führen. 

Prognoserisiko 

Dieses Memorandum enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Form von Prognosen, die mit Unsicher-
heiten verbunden sind. Diese beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen, Annahmen, Marktbe-
obachtungen und Erwartungen der Emittentin. Es handelt sich bei den Prognosen um subjektive Ein-
schätzungen der Emittentin und nicht um wissenschaftlich gesicherte Annahmen und Vorhersagen 
oder feststehende Tatsachen. Die Prognosen können sich als unzutreffend erweisen. Dies kann zu 
geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an den Anleger als erwartet führen. 

Risiko fehlender Einlagensicherung und staatlicher Kontrolle 

Die mit diesem Memorandum angebotenen Kommanditanteile unterliegen keiner Einlagensicherung 
und keiner laufenden staatlichen Kontrolle. Im Falle einer negativen Geschäftsentwicklung und/oder 
Insolvenz der Emittentin besteht das Risiko, dass die vertraglich vereinbarten Ausschüttungen/Ent-
nahmen der Anleger aus den angebotenen Kommanditanteilen nicht bedient werden. Dies kann zu 
geringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Quellenangaben 

Sofern in diesem Memorandum Angaben von Dritten verwendet wurden, wurden diese entspre-
chend kenntlich gemacht. Eine Überprüfung dieser Angaben durch die Emittentin ist nicht erfolgt. Es 
besteht das Risiko, dass diese von dritter Seite übernommenen Angaben zum Teil oder in Gänze un-
richtig, unvollständig oder auch in dem hier gebrauchten Zusammenhang irreführend sind. Eine sol-
che Unrichtigkeit könnte sich negativ auf die Ergebnisse der Emittentin auswirken. Dies kann zu ge-
ringeren Ausschüttungen/Entnahmen an die Anleger bis hin zum Totalverlust der Einlage führen. 

Ratingrisiko 

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Memorandums wurde für die Emittentin weder ein Rating zur 
Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit noch ein Emissionsrating in Bezug auf die angebotenen Komman-
ditanteile durchgeführt. Eine Beurteilung der angebotenen Kommanditanteile ist ausschließlich an-
hand dieses Memorandums und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin 
möglich. Es besteht insoweit das Risiko, dass diese Informationen und die Sachkunde des einzelnen 
Anlegers nicht ausreichen, um eine an den persönlichen Zielen ausgerichtete individuelle Anlageent-
scheidung zu treffen. In einem solchen Fall kann es zu geringeren Rückflüssen (Ausschüttungen/Ent-
nahmen) als vom Anleger erwartet kommen. 

Beratungsrisiko 

Eine Anlageentscheidung sollte nicht alleine aufgrund der Ausführungen des vorliegenden Memoran-
dums getroffen werden, da die hierin enthaltenen Informationen eine auf die Bedürfnisse, Ziele, Er-
fahrungen bzw. Kenntnisse und Verhältnisse des individuellen Anlegers zugeschnittene Beratung und 
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Aufklärung nicht ersetzen können. Sollte ein Anleger auf eine entsprechende qualifizierte Beratung 
verzichten, besteht das Risiko, dass seine eigene Sachkunde zur Einschätzung der angebotenen Betei-
ligung nicht ausreicht, um eine an den persönlichen Zielen ausgerichtete individuelle Anlageentschei-
dung zu treffen. In einem solchen Fall kann es zu geringeren Rückflüssen (Ausschüttungen/Entnah-
men) als vom Anleger erwartet kommen. 

Anlegergefährdende Risiken 
Die nachfolgenden Abschnitte stellen die Risiken dar, die nicht nur zu einem Totalverlust der Einlage 
des Anlegers führen können, sondern aufgrund der Verpflichtung zu Zahlungen aus dem weiteren 
Vermögen des Anlegers darüber hinaus auch zu einer Privatinsolvenz des Anlegers. 

Fremdfinanzierung des Anlegers 

Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Kommanditanteile ganz oder teilweise durch Fremdmit-
tel, also z. B. durch Bankdarlehen, zu finanzieren. Bei einer Fremdfinanzierung erhöht sich die Risi-
kostruktur der Beteiligung auf Ebene des Anlegers. Der Anleger ist unabhängig von Auszahlungen aus 
den Beteiligungen bzw. dem Totalverlust seiner Einlage verpflichtet, Zinsen und Kosten der Fremdfi-
nanzierung sowie die Rückzahlung der Fremdfinanzierung aus seinem sonstigen Vermögen zu bedie-
nen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu einer Privatinsolvenz (Zahlungsunfähigkeit) des Anlegers 
führen. 

Haftungsrisiko des Anlegers 

Die Anleger haften in Höhe der im Handelsregister eingetragenen Einlage gegenüber Gläubigern der 
Gesellschaft. Wurde die Einlage in voller Höhe geleistet und im Handelsregister eingetragen, so kann 
die persönliche Haftung des Kommanditisten Gläubigern der Gesellschaft gegenüber bis zur Höhe der 
übernommenen Haftsumme dann gem. § 172 Abs. 4 HGB wieder aufleben, wenn durch Entnahmen 
das Kapital des Anlegers unter den Wert der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme sinkt. Das 
Gleiche gilt, soweit ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapitalanteil durch 
Verlust unter den Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert ist oder soweit durch die Entnahme 
der Kapitalanteil unter den bezeichneten Betrag herabgemindert wird. Die Haftung gem. § 172 Abs. 4 
HGB kann zu einer Privatinsolvenz (Zahlungsunfähigkeit) des Anlegers führen. Aus der Gesellschaft 
ausgeschiedene Anleger haften bis zur Höhe der übernommenen Haftsumme Gläubigern gegenüber 
auch nach ihrem Ausscheiden aus der Gesellschaft für Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt ihres 
Ausscheidens aus der Gesellschaft bereits begründet waren, für die Dauer von fünf Jahren ab dem 
Ende des Tages, an dem das Ausscheiden in das Handelsregister eingetragen wird. Kommt es zu Aus-
zahlungen an den Anleger, ohne dass ihm entsprechende Gewinne zugewiesen worden sind, besteht 
das Risiko, dass im Falle einer Insolvenz der Gesellschaft ein Insolvenzverwalter die Rückzahlung der 
empfangenen, nicht durch Gewinne gedeckten Auszahlungen verlangt. Darüber hinaus kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass Auszahlungen zurückgezahlt werden müssen, weil die Vermögens- oder 
Liquiditätslage eine Auszahlung an sich gar nicht zugelassen hätte. 

Risiko Steuern und Gesetz auf Ebene der Anleger 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kommanditanteile von künftigen Steuer-, Gesell-
schafts- oder anderen Rechtsänderungen derart betroffen sind, dass auf die Ausschüttungen/Entnah-
men ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden muss und somit die kalkulierten Ergebnisse 
für den Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die 
Veräußerung, die Aufgabe der Kommanditbeteiligung besteuert wird, was für den Anleger zusätzli-
che Kosten zur Folge hätte. Diese Kosten wären auch im Falle des Totalverlustes des Anlagebetrags 
durch den Anleger aus seinem weiteren Vermögen zu tragen. Die Übernahme dieser Kosten kann zu 
einer Privatinsolvenz des Anlegers führen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine 
Rechtssicherheit in Gestalt von Gesetzen, Rechtsprechung oder Verwaltungsanweisungen besteht. 
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Vertragsanhang 

Gesellschaftsvertrag der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG 
I. Präambel 

Die Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG (im Folgenden »Gesellschaft« genannt) beabsichtigt, in die 

Errichtung des Agri-Solarparks Gersheim aus vertikal aufgeständerten bifacialen (d.h. zweiseitigen) 

Photovoltaik-Modulen zu investieren, um diesen zu betreiben.  

Um dieses Vorhaben zu finanzieren, soll das Kommanditkapital der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. 

KG erhöht werden.  

Zu diesem Zweck wird folgender Gesellschaftsvertrag geschlossen: 

II. Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Firma, Sitz 

1.1 Die Firma der Kommanditgesellschaft (im Folgenden »Gesellschaft« genannt) lautet:   

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG 

1.2 Sitz der Gesellschaft ist Dillingen/Saar. 

§ 2 Laufzeit, Geschäftsjahr 

2.1 Die Gesellschaft beginnt mit ihrer Eintragung im Handelsregister. Die Gesellschaft endet grund-

sätzlich am 31. Dezember 2052. Die Komplementärin ist berechtigt, die Laufzeit einmalig um 

bis zu fünf Jahre zu verlängern.  

2.2 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpf-

geschäftsjahr. 

§ 3 Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Projektierung sowie der Bau, Vertrieb und Be-

trieb der vertikalen Agri-Photovoltaik Anlage Gersheim, einschließlich möglicher Erweiterungen, auch 

in Form von Batteriespeichersystemen. 

§ 4 Investitionsplan 

Zum Erreichen des Unternehmenszwecks hat die Gesellschaft einen Investitionsplan aufgestellt, der 

die Mittelherkunft und Mittelverwendung regelt. Der Investitionsplan ist Bestandteil des 
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Memorandums für die Privatplatzierung über die Zeichnung von Kommanditbeteiligungen der Gesell-

schaft einschließlich etwaiger Nachträge. 

§ 5 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen in den gesetzlich geregelten Fällen im Handelsregister 

und im Übrigen in Textform gegenüber den Gesellschaftern.  

III. Gesellschafter, Kapitalausstattung und Gesellschafterkonten 

§ 6 Gesellschafter 

6.1 Persönlich haftende Gesellschafterin (im Folgenden »Komplementärin« genannt) ist die Agri-

PV Management GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter 

der Nummer HRB 110538. Die Komplementärin übernimmt keine Einlage und ist am Vermögen 

der Gesellschaft nicht beteiligt. 

6.2 Kommanditisten ist die Next2Sun Asset GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

richts Saarbrücken unter der Nummer HRB 109099, mit einer Pflichteinlage von Euro 500. Die 

im Handelsregister eingetragene Haftsumme entspricht 100 % der Pflichteinlage, mithin Euro 

500. 

6.3 Treuhandkommanditistin ist die Grüne Sachwerte Treuhand GmbH als Treuhandkommanditis-

tin (im Folgenden »Treuhandkommanditistin« genannt) eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Bremen unter der Nummer HRB 38300 HB, mit einer Pflichteinlage von Euro 500. 

Die im Handelsregister eingetragene Haftsumme entspricht 100 % der Pflichteinlage, mithin 

Euro 500. 

6.4 Eine Beteiligung von Anlegern an der Gesellschaft kann direkt als Kommanditist (im Folgenden 

»Direktkommanditist« genannt) und/oder mittelbar als Treugeber (im Folgenden »Treugeber« 

genannt) über die Treuhandkommanditistin unter Berücksichtigung der Regelungen des § 8 

dieses Vertrages erfolgen. 

6.5 Die Komplementärin, die Treuhandkommanditistin und der/die Direktkommanditist/en wer-

den zusammen als »Gesellschafter« bezeichnet. Die Treugeber und der/die Direktkommandi-

tist/en werden zusammen als »Anleger« bezeichnet. 

6.6 Die Anleger sind verpflichtet, jede nach dem Beitritt eintretende Veränderung ihrer Anschrift, 

ihrer Ansässigkeit oder unbeschränkten Steuerpflicht unverzüglich der Geschäftsleitung 

und/oder der Gesellschaft in Textform mitzuteilen. Es kann die Angabe weiterer Daten be-

stimmt werden, die zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten der Gesellschaft oder zur Vermeidung 
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zusätzlicher administrativer Pflichten dieser Personen erforderlich sind. Soweit erforderlich, 

sind die Anleger auch zur Mitwirkung an Erklärungen zu nationalen und ausländischen Steuern 

verpflichtet. 

§ 7 Rechtsstellung der Treuhandkommanditistin und der Treugeber 

7.1 Die Treuhandkommanditistin kann die Geschäftsanteile der Gesellschaft treuhänderisch für 

die Treugeber, mit denen sie nach einheitlichem Muster Treuhandverträge schließt, erwerben, 

halten und verwalten. Die Komplementärin und die Direktkommanditisten ermächtigen die 

Treuhandkommanditistin, dass sie in eigenem Namen und auf Rechnung für sowie im Auftrag 

und Interesse der Treugeber die Geschäftsanteile an der Gesellschaft nach Maßgabe dieses 

Vertrages und des Treuhandvertrages hält und dabei an Weisungen der jeweiligen Treugeber 

nach Maßgabe des Treuhandvertrages gebunden ist. 

7.2 Innerhalb der Gesellschaft werden die Treugeber im Verhältnis zu den Gesellschaftern und im 

Verhältnis zur Gesellschaft wie Direktkommanditisten behandelt und ihnen wirtschaftlich 

gleichgestellt. Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft, am 

Ergebnis der Gesellschaft und einem Liquidationserlös sowie für die Ausübung mitgliedschaft-

licher Rechte, insbesondere der Stimm- und Entnahme- (Auszahlungs-) / Ausschüttungsrechte. 

7.3 Jeder Treugeber ist nach Maßgabe des Treuhandvertrages berechtigt, das Treuhandverhältnis 

durch schriftliche Erklärung gegenüber der Treuhandkommanditistin zu kündigen, um seine 

Beteiligung in eine Direktbeteiligung umzuwandeln und sich als Direktkommanditist in das 

Handelsregister eintragen zu lassen. Für den Treugeber gilt § 8 Abs. 4 dieses Vertrages ent-

sprechend. Eine Umwandlung der Beteiligung des Treugebers in eine Direktbeteiligung steht 

unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Treugebers als Direktkommanditist 

im Handelsregister als Sonderrechtsnachfolger. Die mit der Eintragung verbundenen Kosten 

sowie weitere der Gesellschaft hierdurch entstehende Kosten hat der Treugeber zu tragen. Das 

Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

§ 8 Kommanditkapital, Kapitalerhöhung 

8.1 Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichge-

schäft) berechtigt, mit Wirkung für alle Gesellschafter und ohne das Erfordernis eines Beschlus-

ses der Gesellschafter bis zum 31. Januar 2026 (im Folgenden »Zeichnungsfrist« genannt) das 

Kommanditkapital einmalig oder mehrmalig von Euro 1.000 um bis zu Euro 2.999.000 auf bis 

zu 3.000.000 nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erhöhen (im Folgenden »Kapi-

talerhöhung« genannt). Es werden maximal 20 neue Kommanditanteile zur Zeichnung ange-

nommen. Die Kapitalerhöhung erfolgt dabei durch die Erhöhung und/oder Einzahlung von 
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Kommanditeinlagen (im Folgenden »Pflichteinlage« genannt) und kann unmittelbar durch die 

Aufnahme von Direktkommanditisten oder mittelbar durch die Erhöhung der Pflichteinlage der 

Treuhandkommanditistin durchgeführt werden, wobei Mehrfach- und/oder Nachzeichnungen 

durch Anleger zulässig sind. Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig die Zeichnungsfrist 

bis zum 30. April 2026 zu verlängern (im Folgenden »Zeichnungsfristverlängerung« genannt), 

ohne dass es hierzu eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. Ferner ist die Komplementä-

rin berechtigt, die Kapitalerhöhung vor Erreichen der in § 8 Abs. 1 dieses Vertrages genannten 

Summe der Pflichteinlagen zu schließen und damit die Zeichnungsfrist zu beenden, ohne dass 

es hierfür eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. Ferner ist die Komplementärin unter 

Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäft) ermächtigt, im Namen und 

mit Wirkung für alle Gesellschafter und ohne dass es hierfür eines Beschlusses der Gesellschaf-

ter bedarf, einen Ausgabeaufschlag (im Folgenden »Agio« genannt) zu vereinbaren. Ferner ist 

die Komplementärin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäft) 

ermächtigt, im Namen und mit Wirkung für alle Gesellschafter und ohne dass es hierfür eines 

Beschlusses der Gesellschafter bedarf, dem Handelsregister gegenüber die entsprechenden 

Erklärungen abzugeben sowie in deren Namen sämtliche Maßnahmen zu ergreifen und Wil-

lenserklärungen abzugeben oder zu empfangen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme 

weiterer Personen als Anleger erforderlich und sinnvoll sind. Die Komplementärin ist berech-

tigt, Untervollmachten, ebenfalls unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (In-

sichgeschäft), zu erteilen. 

8.2 Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig bis zu insgesamt 20 weitere Anteile (Kommandi-

tanteile und Treuhandanteile) auszugeben, um so das Kapital der Gesellschaft auf insgesamt 

bis zu Euro 4.000.000 zu erhöhen, ohne dass es hierfür eines Beschlusses der Gesellschafter 

bedarf (Genehmigtes Kapital). Diese weiteren 20 Anteile haben sich von den in Ziff. 8.1 ge-

nannten Anteilen z.B. durch die Gewinnberechnung, Laufzeit und/oder den Beginn der Ergeb-

nisbeteiligung zu unterscheiden. Das Genehmigte Kapital darf nicht den in Ziff. 8.1 genannten 

Anteilen im Rang vorgehen. Die Einzelheiten des Genehmigten Kapitals werden durch die Kom-

plementärin festgelegt.  

8.3 Die Treuhandkommanditistin ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (In-

sichgeschäft) berechtigt, ihre Pflichteinlage entsprechend der Zeichnung von Treugebern im 

eigenen Namen und auf Rechnung der Treugeber zu erhöhen, ohne dass es einer gesonderten 

Zustimmung einzelner oder aller Treugeber oder der Gesellschafter bedarf. Die Treuhandkom-

manditistin ist zur Erhöhung ihrer Pflichteinlage innerhalb einer Frist von bis zu neun Monaten 

verpflichtet, wenn und soweit Zahlungen auf die Pflichteinlage zzgl. eines etwaigen Agios (im 
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Folgenden »Zeichnungsbetrag« genannt) des jeweiligen Treugebers vollständig und vorbehalt-

los auf das in der Beitrittserklärung angegebene Sonderkonto geleistet sind. 

8.4 Voraussetzung für die Aufnahme als Direktkommanditist und/oder die Erhöhung der Pflicht-

einlage der Direktkommanditisten ist die Erteilung einer unwiderruflichen und über den Tod 

hinaus wirksamen Handelsregistervollmacht in notariell beglaubigter Form, die die Komple-

mentärin unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäft) für die ge-

samte Dauer der Gesellschaft zur Vornahme aller Handlungen im Zusammenhang mit Eintra-

gungen in das Handelsregister bevollmächtigt (im Folgenden »Handelsregistervollmacht« ge-

nannt). Auf Verlangen der Komplementärin ist der Direktkommanditist verpflichtet, die Han-

delsregistervollmacht zu erneuern.  

8.5 Die Pflichteinlage neu beitretender Anleger soll grundsätzlich mindestens Euro 50.000 betra-

gen. Höhere Beträge müssen durch 5.000 glatt teilbar sein. Der Zeichnungsbetrag ist zu dem 

in der Beitrittserklärung angegebenen Datum zur Zahlung fällig. 

8.6 Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme beitretender Direktkommanditisten beträgt 

jeweils 10 % der Pflichteinlage. Die im Handelsregister einzutragende Haftsumme zur Erhö-

hung des für den jeweiligen Treugeber gehaltenen Kommanditanteils der Treuhandkomman-

ditistin beträgt ebenfalls 10 % der Pflichteinlage des jeweiligen Treugebers. 

8.7 Der Beitritt zur Gesellschaft als Direktkommanditist erfolgt mit Annahme der Beitrittserklärung 

durch die Komplementärin; der mittelbare Beitritt der Treugeber mit Annahme der Beitritts-

erklärung durch die Treuhandkommanditistin, mit der gleichzeitig der Abschluss des Treuhand-

vertrages erfolgt, jedoch jeweils unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung des Di-

rektkommanditisten und/oder der Eintragung der Erhöhung der Haftsumme der Treuhand-

kommanditistin im Auftrag der Treugeber in das Handelsregister. Die Komplementärin und die 

Treuhandkommanditistin sind jeder für sich und ohne Angabe von Gründen berechtigt, die 

Annahme von Beitrittsanträgen zu verweigern. Die Beitretenden verzichten auf den Zugang 

der Annahmeerklärung gemäß § 151 BGB. Für die Zeit zwischen der Annahme der Beitrittser-

klärung und der Eintragung des Direktkommanditisten oder der Erhöhung der Haftsumme der 

Treuhandkommanditistin im Handelsregister ist der beitretende Anleger als atypisch stiller Ge-

sellschafter an der Gesellschaft beteiligt. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, gelten die Regelun-

gen dieses Vertrages für diesen Zeitraum sinngemäß. 

8.8 Jeder Anleger sichert der Komplementärin zu, dass die im Beitrittsantrag gemachten Angaben 

zu seiner Person richtig und vollständig sind. Die Daten dienen der Komplementärin zur Ver-

waltung der Anleger und werden unter den Voraussetzungen des § 34 dieses Vertrages erfasst.  
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§ 9 Leistung der Einlagen 

9.1 Der jeweilige Anleger ist zur Leistung seines Zeichnungsbetrages gemäß den Bedingungen der 

Beitrittserklärung durch Einzahlung auf das dort angegebene Konto verpflichtet. Die Treuhand-

kommanditistin ist zur Erhöhung ihrer Pflichteinlage und zum Ausgleich von Verzugsschäden 

nur insoweit verpflichtet, als ihr der jeweilige Treugeber die entsprechenden Geldmittel vor-

behaltlos zur Verfügung gestellt hat. 

9.2 Im Verhältnis zu den Gläubigern der Gesellschaft haften die Direktkommanditisten nur bis zur 

Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme.  

9.3 Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, auf rückständige Zahlungen ab dem Fäl-

ligkeitsdatum gemäß Beitrittserklärung – ohne dass es einer vorherigen Mahnung bedarf – 

Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem Basiszins gemäß § 247 BGB zu verlangen. Die Gel-

tendmachung eines weitergehenden Schadenersatzes bleibt hiervon unberührt. 

9.4 Wird der zur Zahlung ausstehende Zeichnungsbetrag oder ein Teil hiervon trotz schriftlicher 

Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung nicht oder nicht in voller Höhe erbracht, 

ist die Komplementärin ermächtigt, den Direktkommanditisten im Namen der Gesellschaft ge-

gen Rückzahlung geleisteter Zahlungen unter Einbehalt entstandener Kosten sowie der Ver-

zugszinsen gemäß § 9 Abs. 3 dieses Vertrages durch schriftliche Erklärung aus der Gesellschaft 

auszuschließen und/oder seine Pflichteinlage unter Beachtung der Bestimmungen des § 8 die-

ses Vertrages herabzusetzen, ohne dass es eines Gesellschafterbeschlusses bedarf. Die Herab-

setzung oder der Ausschluss sind dem betreffenden Direktkommanditisten gegenüber bekannt 

zu machen. Die Bekanntmachung der Herabsetzungs- oder Ausschließungserklärung gilt mit 

Absendung an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des betreffenden Direktkomman-

ditisten als erfolgt. Die Komplementärin ist unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 

BGB (Insichgeschäft) berechtigt, den frei gewordenen Kommanditanteil auf einen oder meh-

rere von ihr zu benennende Dritte zu übertragen, bis die Höhe des Kommanditkapitals vor dem 

Eintritt der Kapitalherabsetzung und/oder des Ausschlusses erreicht wurde. Durch die Einzie-

hung und/oder Herabsetzung des Kommanditanteils/Pflichteinlage bleiben etwaige beste-

hende weitergehende Rechte der Gesellschaft, insbesondere auf Schadenersatz, unberührt.  

9.5 Die Regelungen des § 9 Abs. 4 dieses Vertrages gelten entsprechend für die Treuhandkomman-

ditistin mit der Maßgabe, dass sie mit dem Teil ihrer Pflichteinlage aus der Gesellschaft aus-

scheidet, den sie treuhänderisch für den seinen Zeichnungsbetrag nicht oder nicht in voller 

Höhe erbringenden Treugeber hält. 

9.6  Der ausscheidende Anleger trägt die mit seinem Ausscheiden verbundenen Kosten. 
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§ 10 Nachschusspflicht 

Über die Verpflichtung zur Leistung des im Beitrittsantrag vereinbarten Zeichnungsbetrages hinaus 

übernehmen die Anleger keine weiteren Zahlungs- und Nachschussverpflichtungen, wenn und soweit 

dieser Vertrag nicht etwas anderes vorsieht. Die gesetzlichen Regelungen über die Haftung der Direkt-

kommanditisten gegenüber Gesellschaftsgläubigern nach §§ 171 ff. HGB und die Möglichkeit von Zah-

lungen bei Ausscheiden eines Direktkommanditisten bleiben von dem vertraglichen Ausschluss unbe-

rührt. 

§ 11 Gesellschafterkonten 

11.1 Für jeden Gesellschafter werden folgende Konten geführt: 

a. Ein Kapitalkonto I (Einlagenkonto). Auf diesem Konto werden Kommanditeinlagen 

(Pflichteinlagen) gebucht. Das Kapitalkonto ist fest.  

b. Ein Kapitalkonto II (Kapitalrücklagekonto). Auf diesem Konto wird ein ggf. anfallendes 

Agio gebucht. 

c. Ein Kapitalkonto III (Verlustvortragskonto). Die Anteile an einem etwaigen Verlust der 

Gesellschaft werden im Verlustvortragskonto belastet. Nachfolgende Gewinne werden 

dem Verlustvortragskonto so lange gutgeschrieben, bis dieses wieder ausgeglichen ist.  

d. Ein Kapitalkonto IV (Verrechnungskonto). Auf diesem Konto werden alle sonstigen Ge-

schäftsvorfälle im Verhältnis zum Gesellschafter verbucht. Insbesondere werden hier 

Auszahlungen (Entnahmen) und Gewinnanteile erfasst, soweit das Kapitalkonto III aus-

geglichen ist. Das Kapitalkonto IV stellt Eigenkapital dar. Soweit das Kapitalkonto IV 

einen Soll-Saldo aufweist, besteht kein Rückzahlungsanspruch gegen den betreffenden 

Gesellschafter. Soweit das Kapitalkonto IV einen Haben-Saldo aufweist, steht der Saldo 

zur Verlustdeckung zur Verfügung und ist nachrangig im Verhältnis zu den Gläubigern 

der Gesellschaft. 

11.2 Die Kapitalkonten sind weder im Soll noch im Haben verzinslich. Die Komplementärin darf die 

Kontenstruktur ändern, soweit dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die Auszahlungen zu-

gunsten der Gesellschafter hat. 

11.3 Für jeden Treugeber werden entsprechende Konten als Unterkonten von den Konten der Treu-

handkommanditistin geführt. 
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IV. Geschäftsführung und Vertretung 

§ 12 Geschäftsführung 

12.1 Zur Geschäftsführung der Gesellschaft ist ausschließlich die Komplementärin berechtigt und 

verpflichtet.  

12.2 Das Widerspruchsrecht des Direktkommanditisten gegen Geschäfte und Handlungen der Ge-

schäftsführung nach § 164 HGB ist ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um die in § 14 

Abs. 1 dieses Vertrages genannten Geschäfte. Das Gleiche gilt sinngemäß für den Treugeber. 

12.3 Die Komplementärin ist berechtigt, die ihr obliegenden Geschäftsführungsaufgaben im Namen 

und auf Rechnung der Gesellschaft an einen Dritten kraft Bevollmächtigung zu übertragen, so-

weit die unternehmerischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb bei der Gesell-

schaft bestehen bleiben. Im Übrigen ist die Komplementärin berechtigt, die ihr obliegenden 

Geschäftsführungsaufgaben auf ihre Geschäftsführer in Dienstleistungsverträgen auf ihre Kos-

ten zu übertragen, wenn und soweit keine zu § 15 dieses Vertrages abweichenden Kostenre-

gelungen getroffen werden. 

12.4 Die Komplementärin ist berechtigt, sämtliche für die Realisierung der Investitionsvorhaben der 

Gesellschaft und deren Finanzierung erforderlichen Verträge sowie die weiteren erforderli-

chen Dienstleistungsverträge, wie für die kaufmännische und technische Betriebsführung der 

Gesellschaft, abzuschließen und durchzuführen. Sie ist damit berechtigt, die Geschäfte ganz 

oder teilweise von Dritten besorgen zu lassen und die dazu erforderlichen Vollmachten zu er-

teilen. Dies gilt jedoch nur, soweit die Leitung der Gesellschaft als solche und die unternehme-

rischen Entscheidungen im laufenden Geschäftsbetrieb in jedem Fall bei der Gesellschaft selbst 

verbleiben. Die Gesellschaft hat sich Gestaltungs-, Lenkungs- und Weisungsrechte vollumfäng-

lich vorzubehalten. Unbeschadet der Beauftragung einzelner Dienstleistungen an Dritte ver-

bleibt die Gesamtverantwortung für die Durchführung der Investitionsvorhaben und den Be-

trieb des Solarparks bei der Komplementärin. 

12.5 Die Geschäftsführungsbefugnis endet mit Beginn der Liquidation der Gesellschaft und/oder 

dem Ausscheiden der Komplementärin aus der Gesellschaft. 

§ 13 Vertretungs- und Haftungsumfang der Komplementärin 

13.1 Die Gesellschaft wird durch die Komplementärin allein vertreten. Sie ist von den Beschränkun-

gen des § 181 BGB (Insichgeschäft) und des § 112 HGB (Wettbewerbsverbot) befreit und be-

rechtigt, unter Beachtung der Vorgaben des § 13 dieses Vertrages Untervollmachten, ebenfalls 

unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäft), zu erteilen, soweit 

nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
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13.2 Die Komplementärin und etwaige von ihr mit der Geschäftsführung Beauftragte haben im Ver-

hältnis zur Gesellschaft und deren Gesellschaftern nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu ver-

treten. Die Gesellschaft stellt die Komplementärin vollumfänglich von jeder Haftung und jedem 

Schaden frei, die ihr aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft im Rahmen ihrer Befugnisse er-

wachsen können, soweit sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Die Komple-

mentärin haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg der durch die Gesellschaft getätigten In-

vestitionen, soweit sie nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Gleiches gilt sinn-

gemäß für deren etwaige Organe, gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte sowie etwaige 

sonstige Erfüllungsgehilfen.  

§ 14 Zustimmungspflichtige Geschäfte 

14.1 Die Komplementärin darf Geschäfte und Handlungen, die nach Art, Umfang und Risiko den 

Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs überschreiten, vorbehaltlich der Regelungen 

des § 20 dieses Vertrages (Gesellschafterbeschlüsse) nur vornehmen, wenn die Gesellschafter-

versammlung durch Beschluss zuvor zugestimmt hat. Dies gilt insbesondere für:   

a. Veräußerung des Vermögens der Gesellschaft im Ganzen;  

b. Aufnahme neuer oder Aufgabe bestehender Geschäftszweige; 

c. Abänderung dieses Vertrages;  

d. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses;  

e. Auflösung der Gesellschaft;  

f. Abschluss und Änderung von Unternehmensverträgen (im Sinne von § 291f. AktG); 

g. sonstige in diesem Vertrag geregelte Fälle. 

14.2 Ausdrücklich nicht der Zustimmung gemäß § 14 Abs. 1 dieses Vertrages bedürfen folgende 

Handlungen und/oder Rechtsgeschäfte:  

a. Abschluss von Verträgen zum Erreichen der Investitionsziele im Sinne von § 3 des Ge-

sellschaftsvertrags; 

b. Gründung von Tochtergesellschaften; 

c.  Verträge für die Erarbeitung des Angebotes der Kapitalerhöhung, die Erarbeitung der 

Finanzierungsstruktur, die Steuer- und Rechtsberatung sowie Rating, soweit die Ge-

samtvergütung für alle Verträge einen Betrag in Höhe von Euro 150.000 nicht über-

steigt;  



 

Private Placement “Agri-Solarpark Gersheim“ der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG – 11/2025  45 

d. Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve im Rahmen der Geschäftstätigkeit der 

Gesellschaft und deren Verwendung, einschließlich deren Anlage und Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs;  

e. Kapitalbeschaffungsverträge mit Unternehmen, die selbst oder durch Dritte, Komman-

ditisten zur Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft vermitteln;  

f. Verträge zur Verwaltung und Geschäftsführung; 

g. Abschluss und Durchführung von Verträgen zur Anlegerverwaltung mit Dritten; 

h. Aufnahme von Fremdkapital nach Abschluss der Kapitalerhöhung; 

i.  sonstige in diesem Vertrag geregelte Fälle. 

V. Vergütung und Kosten 

§ 15 Vergütung der Komplementärin 

15.1 Die Komplementärin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme der persönlichen Haftung 

eine jährliche Vergütung in Höhe von Euro 3.000 zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Die 

Vergütung ist zahlbar und fällig in zwei gleich hohen Raten jeweils zum 01. Januar und 01. Juli 

eines Jahres, erstmals zum 01. Januar 2026. Für das Geschäftsjahr 2025 und im Falle eines 

Rumpfgeschäftsjahres ist die Vergütung zeitanteilig taggenau zu berechnen. 

15.2 Ab dem 01. Januar 2028 wird die in § 15 Abs. 1 genannte Vergütung jährlich entsprechend dem 

vom Statistischen Bundesamt ermittelten Verbraucherpreisindex angepasst. Ändert sich der 

vom Statistischen Bundesamt festgestellte Verbraucherpreisindex (Jahresdurchschnitt) für 

Deutschland, so ändert sich automatisch die jährliche Vergütung in gleichem Verhältnis rück-

wirkend auf den 01. Januar des betroffenen Jahres. Dabei wird die jeweilige Anpassung in Pro-

zent auf zwei Stellen nach dem Komma aufgerundet. Sollte der Verbraucherpreisindex nicht 

mehr oder nicht mehr durch das Statistische Bundesamt ermittelt werden, tritt an seine Stelle 

ein vergleichbarer Nachfolgeindex. 

15.3 Die in § 15 dieses Vertrages genannten Vergütungen sind unabhängig von der Ertragslage der 

Gesellschaft zu zahlen. Es handelt sich um einen laufenden Aufwand der Gesellschaft. Ab-

schlagszahlungen sind zulässig. Hierbei ist die Liquiditätslage der Gesellschaft zu berücksichti-

gen. 

§ 16 Vergütung und Kosten der Treuhandkommanditistin 

16.1 Die Treuhandkommanditistin erhält von der Gesellschaft für die Übernahme und Durchfüh-

rung der Treuhandtätigkeit einmalig eine Vergütung in Höhe von Euro 3.000 zzgl. etwaiger 
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gesetzlicher Umsatzsteuer. Darüber hinaus erhält sie pro Geschäftsjahr eine Vergütung in 

Höhe von Euro 1.500 zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer, wobei im Falle eines Rumpfge-

schäftsjahres die Vergütung zeitanteilig taggenau zu berechnen ist. Ab dem 01. Januar 2028 

wird die Vergütung jährlich entsprechend dem vom Statistischen Bundesamt ermittelten Ver-

braucherpreisindex angepasst. Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt festgestellte Ver-

braucherpreisindex (Jahresdurchschnitt) für Deutschland, so ändert sich automatisch die jähr-

liche Vergütung in gleichem Verhältnis rückwirkend auf den 01. Januar des betroffenen Jahres. 

Dabei wird die jeweilige Anpassung in Prozent auf zwei Stellen nach dem Komma aufgerundet. 

Sollte der Verbraucherpreisindex nicht mehr oder nicht mehr durch das Statistische Bundes-

amt ermittelt werden, tritt an seine Stelle ein vergleichbarer Nachfolgeindex  

16.2 Die in § 16 dieses Vertrages genannte Vergütung ist unabhängig von der Ertragslage der Ge-

sellschaft zu zahlen. Es handelt sich um einen laufenden Aufwand der Gesellschaft. Abschlags-

zahlungen sind zulässig. Hierbei ist die Liquiditätslage der Gesellschaft zu berücksichtigen. 

VI. Beirat 

§ 17 Errichtung, Zusammensetzung, Amtsdauer und Aufgaben des Beirates 

17.1 Es besteht Grundsätzlich die Möglichkeit, einen Beirat einzurichten, wenn Anleger, die min-

destens 25% des Kommanditkapitals der Gesellschaft (Pflichteinlage) vertreten, dies in einer 

Gesellschafterversammlung oder im Umlaufverfahren beantragen. Die Wahl erfolgt mit einfa-

cher Mehrheit der Stimmen.  

17.2 Der Beirat besteht im Falle seiner Einrichtung aus drei Mitgliedern. Ein Mitglied des Beirates 

wird von der Komplementärin entsandt. Die weiteren Mitglieder des Beirates werden durch 

Beschluss der Gesellschafter gewählt. Hinsichtlich der zu wählenden Mitglieder des Beirates 

steht den Gesellschaftern bis zu einer Woche vor dem Tag der hierüber beschließenden Ver-

sammlung das Vorschlagsrecht zu. Mitglied des Beirates kann nur werden, wer selbst Kom-

manditist der Gesellschaft ist. Dies gilt nicht für das Beiratsmitglied, welches von der Komple-

mentärin entsandt wird. 

17.3 Die Beiratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Gesellschafterversammlung 

gewählt, die über die Entlastung des Beirates für das dritte Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Die Gesellschafterversammlung kann für von der Gesellschafterversammlung gewählte Mit-

glieder bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl des Nachfolgers eines vor 

Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt, soweit die Gesellschafterversammlung 
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die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend bestimmt, für den Rest der Amtszeit des aus-

geschiedenen Mitglieds. 

17.4 Jedes Mitglied des Beirates kann sein Amt durch eine an den Vorsitzenden des Beirates oder 

die Komplementärin zu richtende schriftliche Erklärung unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen niederlegen. Aus wichtigem Grund kann eine Niederlegung auch mit sofortiger Wir-

kung erfolgen. Der Beirat bleibt bis zur Wahl eines neuen Beiratsmitglieds in der nächsten Ge-

sellschafterversammlung handlungsfähig. 

17.5 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des GmbH- oder Aktiengesetzes. Der Beirat ist berech-

tigt, von der Komplementärin Auskunft über die einzelnen Angelegenheiten und über die An-

leger zu verlangen. Der Beirat hat kein Weisungsrecht gegenüber der Komplementärin. 

§ 18 Haftung des Beirates, Beiratsordnung 

18.1 Der Komplementärin steht ein Teilnahme- und Rederecht bei Sitzungen des Beirates zu.  

18.2 Die Mitglieder des Beirates haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Gesellschaft 

stellt die Mitglieder des Beirates vollumfänglich von jeder Haftung und jedem Schaden frei, die 

ihnen aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können, soweit sie nicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig gehandelt haben.  

18.3 Alles Weitere regelt eine Beiratsordnung, die sich der Beirat selbst gibt. 

§ 19 Vergütung und Auslagen des Beirates 

Jedes Mitglied des Beirates erhält nach Abschluss des Geschäftsjahres eine angemessene Vergütung, 

die durch Beschluss der Gesellschafterversammlung im Voraus festgelegt wird.  

VII. Beschlüsse der Gesellschafter 

§ 20 Beschlussfassung der Gesellschafter 

20.1 Die Gesellschafter entscheiden über die ihnen nach Gesetz oder Gesellschaftervertrag zuge-

wiesenen Angelegenheiten durch Beschlüsse. Gesellschafterbeschlüsse werden entweder 

schriftlich im Umlaufverfahren oder in einer Gesellschafterversammlung gefasst. 

20.2 Der Entscheidung der Gesellschafter unterliegen insbesondere folgende Fälle: 

a. Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses; 

b. Bestellung des Abschlussprüfers, soweit die Prüfung des Jahresabschlusses durch Ge-

setz oder durch Beschluss der Gesellschafter erforderlich ist; 
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c. Beschluss über Ausschüttungen/Entnahmen im Sinne des § 26 dieses Vertrages;  

d. Entlastung der Komplementärin sowie der Treuhandkommanditistin;  

e. Errichtung, Bestellung und Entlastung des Beirates im Sinne des § 17 dieses Vertrages;  

f. Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft über den in § 2 genannten Zeitraum hinaus; 

g. die in § 14 Abs. 1 dieses Vertrages genannten Fälle; 

h. Aufnahme weiterer persönlich haftender Gesellschafter; 

i. Änderung des Gesellschaftsvertrages,  

j.  eine Verschmelzung mit der Agri-PV Gersheim GmbH & Co. KG oder ein vergleichbarer 

Umwandlungsvorgang mit der Agri-PV Gersheim GmbH & Co. KG. 

20.3 Gesellschafterbeschlüsse werden, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt oder durch 

Gesetz etwas anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (einfache 

Mehrheit) gefasst. In den in § 20 Abs. 2 lit. f), lit. h) und lit. i) dieses Vertrages genannten Fällen 

werden Gesellschafterbeschlüsse mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 

Enthaltungen gelten bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses als unwirksam (nicht ab-

gegeben) und werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt. 

20.4 Je Euro 1.000 der Pflichteinlage gewähren eine Stimme. Das Stimmrecht aus einem Komman-

ditanteil kann nur einheitlich ausgeübt werden, soweit in diesem Vertrag anderes nicht be-

stimmt ist. Die Gesellschafter sind auch in eigenen Angelegenheiten stimmberechtigt, es sei 

denn, dass es sich um ihre Entlastung oder ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit oder um 

die Entziehung eines ihnen zustehenden Rechts aus wichtigem Grund handelt. Die Treuhand-

kommanditistin ist berechtigt, das Stimmrecht für die Anteile der Treugeber, die sie im Inte-

resse und für Rechnung der Treugeber hält, gesondert auszuüben (gespaltene Stimmabgabe). 

20.5 Die Nichtigkeit von Beschlüssen der Gesellschafter kann, unabhängig von der Art der Be-

schlussfassung, nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Bekanntmachung 

der Niederschrift gegenüber dem jeweiligen Gesellschafter durch Klage gegen die Gesellschaft 

geltend gemacht werden. Die Bekanntmachung der Niederschrift gilt mit Absendung an die 

der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des betreffenden Gesellschafters als erfolgt. Nach 

Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt. 

20.6 § 20 Abs. 5 dieses Vertrages gilt entsprechend für die Anfechtung von Beschlüssen der Gesell-

schafter, die Geltendmachung von Ladungsmängeln zur Gesellschafterversammlung und die 

Geltendmachung von Mängeln bei der Aufforderung zur Stimmabgabe im Sinne von § 23 die-

ses Vertrages. 
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§ 21 Ort und Einberufung der Gesellschafterversammlung 

21.1 Die Einberufung von Gesellschafterversammlungen erfolgt grundsätzlich durch die Komple-

mentärin. Die Einberufung erfolgt dabei unter Bekanntgabe von Ort oder bei digitaler Veran-

staltung einem Teilnahmelink, Zeit und der Tagesordnung sowie der Unterbreitung eines Be-

schlussvorschlags schriftlich oder in Textform an die von den Gesellschaftern zuletzt der Ge-

sellschaft bekannt gegebene Anschrift mit einer Frist von mindestens 21 Tagen vor dem Tag 

der Versammlung. Der Tag der Einberufung und der Tag der Versammlung werden bei der 

Fristberechnung nicht mitgerechnet. Zur Einhaltung der Frist ist die Absendung der Einberu-

fung maßgeblich. 

21.2 Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet grundsätzlich jährlich nach der Aufstellung 

des Jahresabschlusses für das vorangegangene Geschäftsjahr statt. 

21.3 Außer in den gesetzlich geregelten Fällen ist eine außerordentliche Gesellschafterversamm-

lung einzuberufen, wenn diese von einem oder mehreren Gesellschaftern in Textform gegen-

über der Komplementärin verlangt wird, der oder die mindestens 25 % des Kommanditkapitals 

(Summe der Pflichteinlagen) auf sich vereinigen oder wenn die Komplementärin es verlangt. 

Hinsichtlich Form und Frist der Einberufung einer außerordentlichen Gesellschafterversamm-

lung gelten die Regelungen des § 21 Abs. 1 dieses Vertrages mit der Maßgabe, dass die Einbe-

rufungsfrist mindestens eine Woche beträgt. 

21.4 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Gesellschafter ordnungsgemäß 

geladen und die Komplementärin als auch die Treuhandkommanditistin ordnungsgemäß ver-

treten sind. Die Ladung der Gesellschafter gilt als ordnungsgemäß, wenn die Ladungsfristen 

eingehalten und die Ladungen den Gesellschaftern gegenüber bekannt gemacht wurden. Die 

Bekanntmachung der Ladung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Ad-

resse des betreffenden Gesellschafters als erfolgt. 

21.5 Jeder Anleger kann sich in der Gesellschafterversammlung durch seine Family Office, einen 

Gesellschafter oder einen Dritten, der Verwandter im Sinne der AO, ein Steuerberater oder ein 

Rechtsanwalt ist, vertreten lassen. Voraussetzung für eine wirksame Vertretung ist die Vorlage 

einer Vollmacht in Textform sowie eines Identitätsnachweises des Bevollmächtigten. Der 

Nachweis der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung ist in angemessener Frist vor dem Tag der 

Versammlung gegenüber dem/den Versammlungsleiter/n zu erbringen. Ferner ist es möglich, 

die Treuhandkommanditistin in Textform zu bevollmächtigen. 

21.6 Jeder Treugeber hat das Recht, persönlich an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen 

und in Bezug auf die treuhänderisch für ihn von der Treuhandkommanditistin gehaltenen Teil-

einlagen im Namen der Treuhandkommanditistin abzustimmen. 
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21.7  Die Kosten für die Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung und für eine etwaige Ver-

tretung trägt jeder Gesellschafter selbst. 

21.8 Wenn und soweit ein Treugeber weder persönlich noch im Wege der Unterbevollmächtigung 

an der Gesellschafterversammlung teilnimmt, nimmt die Treuhandkommanditistin dessen 

Recht in der Gesellschafterversammlung gemäß dem Treuhandvertrag wahr. Jeder Treugeber 

hat die Möglichkeit, entweder der Treuhandkommanditistin oder direkt für die Abstimmung 

Weisungen zu erteilen. Die Treuhandkommanditistin übt die Stimmrechte unter Berücksichti-

gung der ihr übertragenen Weisungen aus. Soweit Treugeber keine Weisungen erteilen, hat 

sich die Treuhandkommanditistin insoweit zu enthalten. 

§ 22 Vorsitz der Gesellschafterversammlung und Niederschrift 

22.1 Die Gesellschafterversammlung wird durch die Komplementärin geleitet. Eine Übertragung auf 

einen Dritten ist zulässig.  

22.2 Über jede Versammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Versammlungsleiter zu un-

terzeichnen hat. In der Niederschrift sind der Ort und der Tag der Versammlung, die Teilneh-

mer, die Gegenstände der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt der Versammlung und die 

Beschlüsse der Versammlung anzugeben. Jedem Gesellschafter soll innerhalb von sechs Wo-

chen nach der Versammlung eine Abschrift der Niederschrift in Schrift- oder Textform zuge-

sendet werden. Eine Anfechtung des Protokolls ist innerhalb von vier Wochen nach Versand 

des Protokolls an die Gesellschafter möglich. Im Übrigen gilt § 20 Abs. 5 dieses Vertrages. 

§ 23 Umlaufverfahren 

23.1 Der Einberufung einer Gesellschafterversammlung als Präsenzveranstaltung bedarf es nicht, 

wenn die Komplementärin eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren gegenüber den Gesell-

schaftern verlangt. In diesen Fällen sind die Aufforderung zur Stimmabgabe und die Mitteilung 

sämtlicher Beschlussgegenstände mit einem Beschlussvorschlag, das genaue Verfahren sowie 

die Frist nach § 23 Abs. 2 dieses Vertrages zur Stimmabgabe einschließlich des letzten Abstim-

mungstages den Gesellschaftern gegenüber in Textform bekannt zu machen. Die Bekanntma-

chung gilt mit Absendung an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des betreffenden 

Gesellschafters als erfolgt. Wenn und soweit der Aufenthalt eines Gesellschafters unbekannt 

ist oder ihm die Aufforderung zur Stimmabgabe aus anderen Gründen nicht zugestellt werden 

kann, gilt der betreffende Gesellschafter als aufgefordert. 

23.2 Bei der Beschlussfassung im Umlaufverfahren muss die Frist zur Stimmabgabe mindestens 21 

Tage betragen, wobei der Tag der Absendung der Aufforderung zur Stimmausübung nicht 
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mitgerechnet wird. Die Komplementärin ist berechtigt, im Einzelfall nach eigenem Ermessen, 

im Umlaufverfahren die Frist zur Abgabe der Stimmen in Eilfällen zu verkürzen. 

23.3 Die Stimmabgabe erfolgt in Schrift- oder Textform. 

23.4 Über das Ergebnis der Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist von der Komplementärin eine 

Niederschrift anzufertigen. Jedem Gesellschafter soll innerhalb von vier Wochen nach dem 

Ende der Frist zur Stimmabgabe eine Abschrift der Niederschrift zugesendet werden. Im Übri-

gen gilt § 20 Abs. 5 dieses Vertrages. 

VIII. Jahresabschluss, Ergebnisverteilung und Entnahmen 

§ 24 Jahresabschluss, Kontrollrechte 

24.1 Der Jahresabschluss für ein abgelaufenes Geschäftsjahr ist innerhalb der gesetzlichen Fristen 

nach dem Handelsgesetzbuch aufzustellen. 

24.2 Der Jahresabschluss ist bei der Gesellschaft in angemessener Frist vor der Beschlussfassung 

über dessen Feststellung für die Gesellschafter zur Einsicht auszulegen. Mit der Einladung zur 

ordentlichen Gesellschafterversammlung ist jedem Gesellschafter ein Auszug aus dem Jahres-

abschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) zu übersenden. Sofern ein Beirat bestellt 

wurde, ist der Jahresabschluss dem Beirat mit der Ladung der Gesellschafter zur ordentlichen 

Gesellschafterversammlung vorzulegen. Im Falle der Feststellung des Jahresabschlusses im 

Umlaufverfahren ist jedem Gesellschafter der Auszug aus dem Jahresabschluss mit der Auffor-

derung zur Stimmabgabe gem. § 23 dieses Vertrages zu übersenden. 

§ 25 Ergebnisverteilung 

Das Ergebnis der Gesellschaft wird vorbehaltlich der Regelungen der §§ 15 und 16 dieses Vertrages, 

die ggf. vorab zu erfüllen sind, im Verhältnis der eingezahlten Pflichteinlagen (Kapitalkonto I) der Ge-

sellschafter zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres zueinander verteilt. Dabei sind Gesellschaft, die 

aufgrund der Ermächtigung in § 8.1 der Gesellschaft beitreten, einheitlich ab dem Geschäftsjahr 2025 

an den Ergebnissen der Gesellschaft beteiligt. Gesellschafter, die aufgrund der Ermächtigung in § 8.2 

(Genehmigtes Kapital) der Gesellschaft beitreten, sind frühestens ab dem Geschäftsjahr 2026 an den 

Ergebnissen der Gesellschaft beteiligt. Näheres haben die Ausgabebedingungen zu regeln. Die vorste-

henden Bestimmungen gelten für die Treugeber der Treuhandkommanditistin entsprechend mit der 

Maßgabe, dass sie über die Treuhandkommanditistin am Vermögen und am Ergebnis der Gesellschaft 

beteiligt sind. 
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§ 26 Ausschüttungen und Entnahmen 

26.1 Über Entnahmen und Ausschüttungen sowie deren Höhe beschließt die Gesellschafter-ver-

sammlung nach Maßgabe der folgenden Absätze, wobei die Komplementärin nach pflichtge-

mäßem Ermessen berechtigt, aber nicht verpflichtet ist, auf den voraussichtlichen Entnahme- 

oder Ausschüttungsanspruch Vorabzahlungen vorzunehmen.  

26.2  Entnahmen und Ausschüttungen sind solange und soweit ausgeschlossen, wie 

a. die Zahlungen zu 

o einer Überschuldung der Gesellschaft im Sinne des § 19 InsO oder 

o einer Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft im Sinne des § 17 InsO führen oder 

b. bei der Gesellschaft eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungsun-

fähigkeit im Sinne von § 17 InsO besteht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anlegers für sich genommen keine 

Überschuldung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO 

begründen, aber die Summe aller Ansprüche gegen die Emittentin eine Überschuldung im 

Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde. 

26.3 Soweit es durch Entnahmen zu einer Rückzahlung der Haftsumme kommt, lebt die Haftung der 

Gesellschafter aufgrund einer Einlagenrückgewähr wieder auf. 

26.4 Die Komplementärin ist berechtigt, Beträge einzubehalten und nicht an die Gesellschafter ab-

zuführen, die aufgrund gesetzlicher Regelungen als Steuern von der Gesellschaft abzuführen 

sind. Derartige Beträge gelten als an den Gesellschafter ausgezahlt. 

IX. Gesellschafterwechsel, Ausscheiden aus der Gesellschaft 

§ 27 Vorkaufsrecht, Übertragung von Gesellschaftsanteilen, Kosten 

27.1 Möchte ein Anleger seinen Gesellschaftsanteil ganz oder teilweise, entgeltlich oder unentgelt-

lich, auf Dritte übertragen, so hat der Übertragungswillige seinen Anteil oder Teile hiervon der 

Komplementärin vorher zum Erwerb anzubieten. Das Angebot hat schriftlich mit Nennung des 

Dritten, des etwaigen Erwerbspreises sowie der Beifügung entsprechender Belege zum Nach-

weis der Identität des Dritten und der Erwerbskonditionen gegenüber der Komplementärin zu 

erfolgen. Die Komplementärin kann das Angebot innerhalb von drei Monaten nach dessen Zu-

gang zu den übermittelten Erwerbskonditionen selbst oder durch einen von ihr benannten 

Dritten schriftlich annehmen. Soweit die Komplementärin von ihrem Ankaufsrecht nicht oder 

nicht fristgemäß Gebrauch macht, kann der Übertragungswillige seinen Geschäftsanteil ganz 
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oder teilweise nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Komplementärin mit Wirkung 

zum Ende eines jeden Geschäftsjahres der Gesellschaft auf Dritte übertragen. Die Zustimmung 

zur Übertragung wird durch die Komplementärin erteilt, wenn und soweit kein wichtiger Grund 

vorliegt, der die Versagung der Übertragung rechtfertigt. Die Zustimmung ist unabhängig von 

dem etwaigen Vorliegen eines wichtigen Grundes von der Komplementärin zu erteilen, wenn 

die Übertragung sämtliche Kommanditanteile der Gesellschaft betrifft. 

27.2 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, 

a. wenn durch die Übertragung Geschäftsanteile entstehen oder übertragen werden sol-

len, deren Pflichteinlage nicht mindestens Euro 50.000 beträgt und nicht durch 5.000 

ohne Rest teilbar ist, 

b. wenn der Komplementärin keine Handelsregistervollmacht des übernehmenden Ge-

sellschafters vorgelegt wird und der übernehmende Anleger mit der Treuhandkom-

manditistin keinen Treuhandvertrag abgeschlossen hat,  

c. wenn die Verpflichtungen des übertragenden Gesellschafters aus diesem Vertrag ins-

besondere zur Einzahlung des Zeichnungsbetrages nicht erfüllt wurden. 

27.3 Die Genehmigung gem. § 27 Abs. 1 dieses Vertrages ist von der Komplementärin und der Treu-

handkommanditistin dann zwingend zu erteilen, wenn die Treuhandkommanditistin treuhän-

derisch von ihr gehaltene Teile ihres Kommanditanteils auf den Treugeber überträgt. Das Vor-

kaufsrecht gilt nicht. 

27.4 Die Komplementärin ist jederzeit und ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter berechtigt, 

ihren Gesellschaftsanteil auf eine andere Person zu übertragen, soweit diese die gleiche 

Rechtsform wie die Komplementärin aufweist und den gleichen Gesellschafterhintergrund hat. 

27.5 Wenn und soweit durch die Übertragung Steuern, Schäden oder sonstige Nachteile entstehen, 

sind diese von dem die Übertragung auslösenden Direktkommanditisten und dem Erwerber 

als Gesamtschuldner zu tragen. Für jegliche Übertragung der Gesellschaftsanteile hat der aus-

scheidende Gesellschafter zur Tragung der Kosten eine Kostenpauschale von Euro 150 zu tra-

gen. Soweit ein Treugeber im Zuge einer Übertragung Direktkommanditist wird, ist die Gesell-

schaft berechtigt, eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von Euro 350 zzgl. gültiger Um-

satzsteuer von dem Übertragenden oder dem Erwerber zu verlangen. Eine Verrechnung dieses 

Betrages mit Entnahme- und/oder Auszahlungsansprüchen des Erwerbers ist möglich. 



 

Private Placement “Agri-Solarpark Gersheim“ der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG – 11/2025  54 

§ 28 Kündigungsrechte 

28.1 Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2052. Die Komplementärin 

ist berechtigt, die Laufzeit einmalig um bis zu fünf Jahre zu verlängern. Das Recht zur ordentli-

chen Kündigung ist während der Laufzeit ausgeschlossen.  

28.2 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Treuhandkommanditistin 

ist berechtigt, einen Teil ihrer Pflichteinlage, den sie für einzelne Treugeber hält, im Falle von 

Kündigungen aus wichtigem Grund zu kündigen. Nach einer Kündigung wird die Gesellschaft 

vorbehaltlich der Regelung des § 31 dieses Vertrages durch die übrigen Gesellschafter fortge-

setzt. 

28.3 Die Kündigung ist mittels eingeschriebenen Briefes oder schriftlich gegen Empfangsbekenntnis 

der Komplementärin gegenüber zu erklären. 

28.4 § 28 dieses Vertrages gilt für den Treugeber entsprechend. 

§ 29 Ausschluss 

29.1 Wenn und soweit ein Direktkommanditist zahlungsunfähig wird, über sein Vermögen ein In-

solvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung desselben mangels Masse abgelehnt wird, 

so kann der Direktkommanditist durch schriftliche Erklärung der Komplementärin mit soforti-

ger Wirkung aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, ohne dass es eines Gesellschafter-

beschlusses oder der gerichtlichen Klage bedarf. Der Ausschluss ist gegenüber dem betroffe-

nen Direktkommanditisten bekannt zu machen. Die Bekanntmachung des Ausschlusses gilt mit 

Absendung an die der Gesellschaft zuletzt bekannte Adresse des betreffenden Direktkomman-

ditisten als erfolgt. Dies gilt auch dann, wenn die Auflösung der Gesellschaft beschlossen 

wurde und sich die Gesellschaft in Liquidation befindet. Die vorgenannten Regelungen gelten 

entsprechend, wenn und soweit ein Gläubiger den Gesellschaftsanteil oder sonstige pfändbare 

Ansprüche aus dem Gesellschaftsverhältnis eines Direktkommanditisten pfändet und diese 

Pfändung nach Ablauf von drei Monaten ab Wirksamwerden der Pfändung noch andauert.  

29.2 Ein Ausschluss eines Direktkommanditisten ist ferner nach den Bestimmungen des § 9 Abs. 9.4 

dieses Vertrages möglich.  

29.3 Ein Gesellschafter kann ferner aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn er Anlass 

gegeben hat, dass die Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 133 HGB (Auf-

lösung durch gerichtliche Entscheidung) verlangt werden könnte, soweit in diesem Vertrag 

nicht abweichend geregelt. 
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29.4 Der Ausschluss der Komplementärin oder der Treuhandkommanditistin setzt einen Beschluss 

der Gesellschafterversammlung mit Dreiviertelmehrheit aller Stimmen voraus. Ein solcher Be-

schluss ist nur zulässig, wenn  

a. beim Ausschluss der Komplementärin gleichzeitig eine andere natürliche oder juristi-

sche Person den Beitritt zur Gesellschaft als Komplementärin erklärt oder 

b. beim Ausschluss der Treuhandkommanditistin gleichzeitig eine andere natürliche oder 

juristische Person die Übernahme der Pflichteinlagen der Treuhandkommanditistin er-

klärt und die Komplementärin dem Ausschluss zustimmt.  

29.5 § 29 dieses Vertrages gilt entsprechend für den Treugeber. 

§ 30 Erbfall 

30.1 Im Falle des Todes eines Anlegers wird die Gesellschaft mit den Erben oder Vermächtnisneh-

mern fortgesetzt. 

30.2 Die Erben haben sich durch Vorlage eines Erbscheins oder einer beglaubigten Abschrift des 

Testamentseröffnungsprotokolls oder beglaubigte Testamentsabschrift zu legitimieren. Ein 

Vermächtnisnehmer hat des Weiteren die Abtretung des Kommanditanteils durch die Erben 

an ihn nachzuweisen. Auf Verlangen der Gesellschaft hat der Erbe oder der Vermächtnisneh-

mer eine Handelsregistervollmacht vorzulegen. 

30.3 Wenn und soweit mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer vorhanden sind, haben diese un-

verzüglich, auch ohne besondere Aufforderung durch die Gesellschaft, zur Wahrnehmung ihrer 

aus der Beteiligung an der Gesellschaft folgenden Rechte einen gemeinsamen Bevollmächtig-

ten zu bestellen. Die Vollmacht kann nur dergestalt erteilt werden, dass der Bevollmächtigte 

die Rechte mehrerer Rechtsnachfolger gemeinschaftlich auszuüben hat. Bis zur Bestellung ei-

nes gemeinsamen Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus der Beteiligung an der Gesellschaft 

mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. Vermögensrechte können seitens der Gesellschaft 

auch durch Hinterlegung (§§ 372 ff. BGB) erfüllt werden. 

§ 31 Fortführung der Gesellschaft, Abfindungsguthaben 

31.1 Im Falle des Ausscheidens eines Gesellschafters (z. B. Kündigung aus wichtigem Grund oder 

Ausschluss) wird die Gesellschaft unter Beibehaltung ihrer Firma unter den übrigen Gesell-

schaftern fortgesetzt. Wenn und soweit durch das Ausscheiden des Gesellschafters eine steu-

erschädliche Veränderung des Gesellschafterbestandes stattfindet, wird die Gesellschaft nach 

Maßgabe der Regelungen des § 33 dieses Vertrages liquidiert, wenn und soweit nicht die 
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Fortführung der Gesellschaft nach Maßgabe der Regelungen des § 32 dieses Vertrages be-

schlossen wird. 

31.2 Die Komplementärin scheidet erst dann aus der Gesellschaft aus, wenn von der Gesellschaft 

eine neue Komplementärin aufgenommen wurde.  

31.3 Die Treuhandkommanditistin scheidet erst dann aus der Gesellschaft aus, wenn von der Ge-

sellschaft eine neue Treuhandkommanditistin aufgenommen wurde und dieser alle Treuhand-

beteiligungen im Wege der Sonderrechtsnachfolge sowie die jeweiligen Verwaltungs- und 

Treuhandverträge inklusive der damit verbundenen Rechte und Pflichten übertragen wurden. 

31.4  Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, hat er einen Anspruch auf Zahlung eines 

Abfindungsguthabens, das die Komplementärin ermittelt. Die Kosten für die Ermittlung des 

Abfindungsguthabens trägt der ausscheidende Gesellschafter. 

31.5 Das Abfindungsguthaben bemisst sich am Verkehrswert der Beteiligung zum Zeitpunkt des 

Ausscheidens, der nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu ermitteln ist:  

a. Für die Ermittlung des Verkehrswertes der Beteiligung ist auf den vorherigen Bilanz-

stichtag der Gesellschaft ein Vermögensstatus der Gesellschaft zu ermitteln. 

b. Dabei sind die bilanzierten Vermögenswerte der Gesellschaft mit dem Verkehrswert 

unter Aufdeckung der stillen Reserven anzusetzen. Ein etwaiger Firmenwert bleibt au-

ßer Ansatz. 

c. Der Verkehrswert entspricht dem Anteil des ausscheidenden Gesellschafters am Ver-

kehrswert der Gesellschaft. Dieser Anteil bestimmt sich nach dem Verhältnis der 

Pflichteinlage des ausscheidenden Gesellschafters zu der Summe der Pflichteinlagen 

aller anderen Gesellschafter. 

31.6 Stehen zum Stichtag des Ausscheidens des Gesellschafters bzw. der Kündigung aus wichtigem 

Grund Zahlungen auf den Zeichnungsbetrag oder auf etwaige nicht ausgeglichene Kosten aus, 

sind diese vom Abfindungsguthaben abzuziehen.  

31.7 Wenn und soweit sich der ausscheidende Gesellschafter und die Gesellschaft auf die Höhe des 

Abfindungsguthabens nicht einigen können, so ist dieses durch einen Sachverständigen, der 

auf Antrag der Gesellschaft von der für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Industrie- und 

Handelskammer zu bestellen ist, zu ermitteln. Die Kosten des Gutachters trägt der ausschei-

dende Gesellschafter. 

31.8 Das Abfindungsguthaben ist in vier Raten zu zahlen. Die erste Rate ist am 31. Dezember des 

Jahres zur Zahlung fällig, das auf die Feststellung des Abfindungsguthabens folgt. Die zweite 
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bis vierte Rate ist jeweils am 31. Dezember des Folgejahres zur Zahlung fällig. Im Übrigen darf 

durch die Zahlung des Abfindungsguthabens bei der Gesellschaft ein Insolvenzeröffnungs-

grund nicht herbeigeführt werden. Soweit aufgrund dieses Zahlungsvorbehaltes die Zahlung 

des Abfindungsguthabens nicht oder nicht in voller Höhe erfolgen kann, so ist die Zahlung un-

verzüglich nach Wegfall des Zahlungsvorbehaltes nachzuholen. 

31.9 § 31 dieses Vertrages gilt für den Treugeber entsprechend. 

X. Änderungen des Gesellschaftsvertrages und Liquidation 

§ 32 Änderungen des Gesellschaftsvertrages 

Änderungen dieses Vertrages sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit Dreiviertel-

mehrheit der abgegebenen Stimmen und gleichzeitiger Zustimmung der Komplementärin möglich, 

wenn und soweit durch die Änderung nicht der Grundsatz der anteiligen Gleichbehandlung aller Ge-

sellschafter verletzt wird. Im Falle des Eingriffs in Sonderrechte einzelner Gesellschafter durch die Än-

derung dieses Vertrages ist neben den Voraussetzungen des § 32 Satz 1 dieses Vertrages die Zustim-

mung des betroffenen Gesellschafters erforderlich, soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt. Die 

Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist zulässig. § 32 Satz 1 dieses Vertrages gilt entsprechend.  

§ 33 Liquidation der Gesellschaft 

33.1 Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und jede Art der vorzeitigen Abwicklung kann durch 

Beschluss der Gesellschafterversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen 

und Zustimmung der Komplementärin beschlossen werden. Die Beschlussfassung im Umlauf-

verfahren ist ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die §§ 145 ff. HGB.  

33.2 Liquidator und Abwickler der Gesellschaft ist die Komplementärin. 

33.3 Der Liquidator erhält einen Ersatz seiner Auslagen zuzüglich etwaiger gesetzlicher Umsatz-

steuer. Das verbleibende Vermögen wird nach Ausgleich eines etwaig negativen Saldos der 

Kapitalkonten im Verhältnis der Pflichteinlagen auf die Kommanditisten verteilt. 

33.4 Die Liquidation erfolgt durch Verwertung sämtlicher Vermögensgegenstände der Gesellschaft. 

XI. Weitere Rechte und Pflichten der Gesellschafter 

§ 34 Verwaltung der Anleger, Datenschutz 

34.1 Die Verwaltung der Anleger für die Gesellschaft erfolgt durch die Treuhandkommanditistin. Sie 

ist berechtigt, die in der Beitrittserklärung des Anlegers enthaltenen Daten (im Folgenden 

»Stammdaten« genannt) sowie solche Daten, die zukünftig im Zusammenhang mit der 
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Beteiligung des Anlegers verlangt werden, schriftlich und/oder elektronisch in einem Register 

(im Folgenden »Anlegerregister« genannt) zu speichern und im Rahmen der Verwaltung der 

Beteiligung zu verarbeiten und zu nutzen. Das Anlegerregister wird bei der Treuhandkomman-

ditistin und von der Treuhandkommanditistin geführt. Anleger sind verpflichtet, Änderungen 

der Stammdaten der Treuhandkommanditistin mitzuteilen. Der Komplementärin wird das 

Recht eingeräumt, jederzeit Einsicht in das Anlegerregister zu nehmen und die Stammdaten 

für die Zwecke der Gesellschaft zu nutzen.  

34.2 Die im Anlegerregister enthaltenen Stammdaten sind maßgeblich für das Beteiligungsverhält-

nis, insbesondere für Ladungen und sonstige Mitteilungen entsprechend dem Gesellschafts-

vertrag, für die Ergebnisverteilung oder eine etwaige Zahlung des Abfindungsguthabens. Nach 

Eintragung in das Anlegerregister erhält der Anleger den ihn betreffenden Auszug aus dem 

Anlegerregister. Es obliegt dem Anleger, die darin enthaltenen Angaben zu überprüfen, even-

tuelle Korrekturen und Änderungen (unter Vorlage entsprechender Urkunden) unverzüglich 

der Komplementärin zu melden. Kommt der Anleger dieser Verpflichtung nicht nach, ist er mit 

Einwendungen wegen Rechtsnachteilen ausgeschlossen. 

34.3 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die Stammdaten der Anleger sowie solche Daten, 

die zukünftig im Zusammenhang mit der Beteiligung des Anlegers verlangt werden, elektro-

nisch zu speichern und im Rahmen der Verwaltung der Beteiligung zu verarbeiten und zu nut-

zen. Wenn und soweit für die Begründung und/oder Verwaltung der Beteiligung die Weiter-

gabe von persönlichen Daten an Dritte erforderlich ist, ist die Weitergabe nur dann zulässig, 

wenn kraft vertraglicher Regelungen sichergestellt ist, dass die persönlichen Daten nicht für 

kommerzielle Zwecke genutzt werden. Im Übrigen sind die Bestimmungen des Bundesdaten-

schutzgesetzes zu beachten. 

34.4  Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag Fristen genannt werden, ist für die Berechnung der Fris-

ten der Versand (Sendedatum) der E-Mail, mit der die Mitteilung über neue Bekanntmachun-

gen an die zuletzt mitgeteilte E-Mail-Adresse erfolgt, maßgebend.  

§ 35 Wettbewerbsbeschränkungen 

Die Gesellschafter unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. Gleiches gilt für die Treugeber. 

§ 36 Ausgleichsverpflichtungen für Kosten, Steuern, Nachteile und Schäden 

36.1 Wenn und soweit die Gesellschaft einen Nachteil oder einen sonstigen Schaden, insbesondere 

in Form einer Einnahmeminderung, einer Ausgabenerhöhung, eines entgangenen Gewinns 

oder in Form einer steuerlichen Mehrbelastung, erleidet und ein solcher Nachteil oder 
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Schaden im Verhalten oder in der Person eines Gesellschafters/Treugebers begründet ist, so 

ist dieser Gesellschafter/Treugeber gegenüber der Gesellschaft zum Ausgleich verpflichtet. 

36.2 Die vorgenannte Regelung greift insbesondere dann, wenn aufgrund von Verfügung über Ge-

sellschaftsanteile, aufgrund einer Kündigung aus wichtigem Grund, aufgrund Erbschaft oder 

eines Ausschlusses von Gesellschaftern/Treugebern Nachteile oder sonstige Schäden entste-

hen. 

36.3 Der den Nachteil oder den Schaden auslösende Gesellschafter/Treugeber hat nach Aufforde-

rung der Komplementärin unverzüglich der Gesellschaft die angefallenen Kosten und Steuern 

zu erstatten. Die Gesellschaft ist zur Verrechnung entsprechend geschuldeter Beträge im Rah-

men einer Ergebnisverteilung wie auch anlässlich einer Liquidation der Gesellschaft berechtigt. 

§ 37 Mitwirkungspflichten der Gesellschafter 

37.1 Jeder Anleger verpflichtet sich, Änderungen der Angaben zur Person (z. B. Wohnsitzwechsel 

oder Heirat) und/oder der Kontoverbindung für Auszahlungen unverzüglich der Komplemen-

tärin und jeder Treugeber darüber hinaus auch der Treuhandkommanditistin mitzuteilen. Je-

der Direktkommanditist verpflichtet sich gegenüber der Komplementärin, etwaige nach dem 

Geldwäschegesetz (GwG) notwendige Informationen auf Anfordern des jeweiligen Berechtig-

ten zu übermitteln. Jeder Treugeber verpflichtet sich gegenüber der Treuhandkommanditistin, 

etwaige nach dem Geldwäschegesetz (GwG) notwendige Informationen auf Anfordern des je-

weiligen Berechtigten zu übermitteln. 

37.2 Soweit für die Erstellung der Jahressteuererklärung der Gesellschaft Mitteilungen und/oder 

Nachweise der Gesellschafter erforderlich sind, sind diese für das abgelaufene Kalenderjahr 

der Gesellschaft bis spätestens zum 31. März des Folgejahres vollständig in Schriftform zu 

übermitteln, wobei das Schriftformerfordernis durch Erklärungen per E-Mail oder in sonstiger 

elektronischer Form nicht gewahrt wird. Werden die Nachweise und/oder Mitteilungen ver-

spätet mitgeteilt, ist die Gesellschaft nicht verpflichtet, diese zu berücksichtigen, es sei denn, 

der betreffende Gesellschafter gibt auf eigene Kosten eine berichtigte Jahressteuererklärung 

bei der Gesellschaft in Auftrag. Gleiches gilt entsprechend für Treugeber. 

§ 38 Schlussbestimmungen und Kosten 

38.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertra-

ges können nur durch einen entsprechenden Gesellschafterbeschluss erfolgen. 

38.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz der Gesellschaft. 
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38.3 Die Gesellschaft, dieser Vertrag sowie alle sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten un-

terliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

38.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirk-

samkeit dieses Vertrages im Ganzen nicht. In diesem Fall ist die unwirksame Bestimmung durch 

eine solche Klausel zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung 

inhaltlich am nächsten kommt. Dies gilt auch für den Fall, dass eine Vertragslücke offenbar 

werden sollte oder eine Bestimmung sich als undurchführbar erweist. 

38.5 Gleiches gilt, wenn sich bei der Durchführung dieses Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lü-

cke ergibt. 

38.6 Sämtliche Kosten dieses Vertrages und seiner Durchführung trägt die Gesellschaft. 

 

Dillingen, den 14. November 2025   Bremen, den 14. November 2025 

 

Agri-PV Management GmbH    Grüne Sachwerte Treuhand GmbH 

Sascha Krause-Tünker, Heiko Hildebrand  Michael Horling 

Geschäftsführer     Geschäftsführer 

 

 

Dillingen, den 14. November 2025 

Next2Sun Asset GmbH 

Markus Probst, Sascha Krause-Tünker 

Geschäftsführer 
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Treuhandvertrag 
zwischen der 

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG, Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar 

– im Folgenden »Gesellschaft« genannt –  

und der 

Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, Mainstraße 34, 28199 Bremen 

– im Folgenden »Treuhandkommanditistin« genannt – 

wird folgender Treuhandvertrag geschlossen: 

§ 1 Treuhandauftrag 

1.1 Die in der Beitrittserklärung der Gesellschaft genannte/n Person/en (im Folgenden »Treugeber« 

genannt) bietet/bieten der Treuhandkommanditistin den Abschluss dieses Treuhandvertrages 

an. Die Treuhandkommanditistin ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt, den 

Antrag auf Abschluss des Treuhandvertrages abzulehnen. Der Gesellschaftsvertrag der Gesell-

schaft ist dem Treugeber bekannt und ist Bestandteil dieses Vertrages. Ebenfalls Bestandteil 

dieses Vertrages ist die Beitrittserklärung des Treugebers. 

1.2 Der Treuhandvertrag kommt zustande, wenn der Treugeber mit dem Beitrittsantrag ein Angebot 

auf Abschluss des Treuhandvertrages abgibt und die Treuhandkommanditistin dieses Angebot 

durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung annimmt und der Treugeber seine Verpflichtungen 

nach dem Geldwäschegesetz erfüllt hat. Zum Zustandekommen des Treuhandvertrages bedarf 

es nicht des Zugangs der Annahme beim Treugeber. Der Tag der Unterzeichnung durch die 

Treuhandkommanditistin ist das Datum des Abschlusses des Treuhandvertrages. 

1.3 Entsprechend den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages hat der Treugeber auf der Beitrittser-

klärung die Regelungen des Gesellschaftsvertrages in Bezug auf die Höhe der Pflichteinlage (§ 

8 des Gesellschaftsvertrages) einzuhalten. 

§ 2 Ausübung der Treuhandschaft 

2.1 Der Treugeber beauftragt und bevollmächtigt die Treuhandkommanditistin unter Befreiung von 

den Beschränkungen des § 181 BGB, die Beteiligung an der Gesellschaft im eigenen Namen, 

aber für Rechnung des Treugebers nach Maßgabe dieses Vertrages und des Gesellschaftsver-

trages in Höhe der auf der Beitrittserklärung genannten Pflichteinlage einzugehen und für ihn 

treuhänderisch zu halten. 

2.2 Die Treuhandkommanditistin ist zur Erhöhung ihrer Pflichteinlage innerhalb einer Frist von bis 

zu neun Monaten verpflichtet, wenn und soweit Zahlungen des jeweiligen Treugebers vollstän-

dig und vorbehaltlos auf das in der Beitrittserklärung angegebene Konto geleistet sind. 

2.3 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, den weiteren Treuhandauftrag erst dann auszufüh-

ren, wenn und soweit Zahlungen des jeweiligen Treugebers vollständig und vorbehaltlos auf 
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das in der Beitrittserklärung angegebene Sonderkonto geleistet sind. Der Treugeber nimmt bil-

ligend zur Kenntnis, dass die Treuhandkommanditistin gleichlautende Treuhandverträge mit an-

deren Treugebern schließt und die Gesellschaftsbeteiligung des Treugebers zusammen mit den 

Gesellschaftsbeteiligungen anderer Treugeber im Außenverhältnis als einheitlichen Geschäfts-

anteil an der Gesellschaft hält. 

2.4 Die Treuhandkommanditistin tritt nach außen im eigenen Namen auf und wird als Kommanditist 

im Handelsregister eingetragen. Im Innenverhältnis handelt die Treuhandkommanditistin aus-

schließlich im Auftrag und für Rechnung des Treugebers, sodass wirtschaftlich der Treugeber 

Kommanditist der Gesellschaft ist. 

2.5 Die Treuhandkommanditistin tritt hiermit die ihr als Gesellschafterin der Gesellschaft zustehen-

den und übertragbaren Rechte auf Teilnahme an und Abstimmung in Gesellschafterversamm-

lungen im Umfang der vom Treugeber mit der Beitrittserklärung übernommenen Beteiligung an 

den Treugeber ab.  

Ferner tritt die Treuhandkommanditistin hiermit die ihr als Gesellschafterin der Gesellschaft zu-

stehenden und übertragbaren Ansprüche, insbesondere den Anteil am Ergebnis der Gesell-

schaft, den Anspruch auf Ausschüttungen sowie auf Auszahlung eines Auseinandersetzungs-

guthabens bei Ausscheiden des Treugebers oder Liquidation der Gesellschaft, im Umfang der 

vom Treugeber mit der Beitrittserklärung übernommenen Beteiligung an den Treugeber ab.  

Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, die an den Treugeber abgetretenen Ansprüche aus 

seiner Beteiligung im eigenen Namen einzuziehen. Die Abtretung ist auflösend bedingt durch 

einen erklärten Rücktritt der Treuhandkommanditistin vom Treuhandvertrag oder einen Aus-

schluss des Treugebers aus der Gesellschaft. 

2.6 Sofern der Treugeber nicht ausdrücklich widerspricht, verwaltet die Treuhandkommanditistin 

die dem Treugeber abgetretenen Rechte aus der Beteiligung an der Gesellschaft gegenüber 

der Gesellschaft in offener Stellvertretung. Insbesondere erteilt der Treugeber hiermit der Treu-

handkommanditistin die generelle Vollmacht, die Rechte aus seiner Beteiligung an der Gesell-

schaft, insbesondere sein Stimmrecht, im Falle seiner Abwesenheit oder Nichtvertretung durch 

Dritte auszuüben. Die Treuhandkommanditistin wird sich vor Abstimmungen Weisungen des 

Treugebers einholen, sofern er nicht sein Stimmrecht selbst ausübt oder ausüben lässt. Soweit 

Treugeber keine Weisungen erteilen, hat sich die Treuhandkommanditistin zu enthalten. 

§ 3 Rechte und Pflichten des Treugebers 

3.1 Der Treugeber ist verpflichtet, seine Zahlungsverpflichtung entsprechend dem Gesellschafts-

vertrag der Gesellschaft auf die in der Beitrittserklärung übernommene Beteiligung durch Zah-

lung auf das in der Beitrittserklärung genannte Konto zu erbringen. 

3.2 Kommt der Treugeber seiner Zahlungsverpflichtung nicht fristgerecht nach, so ist die Treuhand-

kommanditistin berechtigt, auf rückständige Zahlungen ab dem Fälligkeitsdatum gemäß Bei-

trittserklärung – ohne dass es einer vorherigen Mahnung bedarf – Verzugszinsen in Höhe von 

5 % über dem Basiszins gem. § 247 BGB zu verlangen. 
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3.3 Wird der zur Zahlung ausstehende Zeichnungsbetrag oder ein Teil hiervon trotz schriftlicher 

Mahnung mit Fristsetzung und Ausschlussandrohung nicht oder nicht in voller Höhe erbracht, 

ist die Treuhandkommanditistin berechtigt und bevollmächtigt, den Antrag auf Abschluss des 

Treuhandvertrages nicht anzunehmen oder von dem Treuhandvertrag und der Beitrittserklärung 

mit dem säumigen Treugeber zurückzutreten. Anstelle des Rücktritts oder des Ausschlusses ist 

die Treuhandkommanditistin berechtigt und bevollmächtigt, den Zeichnungsbetrag des säumi-

gen Treugebers auf die geleistete Einzahlung herabzusetzen. Der ausscheidende Treugeber 

trägt die mit seinem Ausscheiden verbundenen Kosten. 

3.4 Die Treuhandkommanditistin tritt für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr 

Vermögen den treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteil an den Treugeber in Höhe des 

mit Beitrittserklärung übernommenen Kapitalanteils ab. Im Außenverhältnis ist die Abtretung 

aufschiebend bedingt bis zur Eintragung des Treugebers als Kommanditist oder Übertragung 

seiner Beteiligung auf einen anderen Treuhänder. 

Diese Regelung gilt entsprechend, wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Treu-

handkommanditistin mangels Masse nicht eröffnet wird, die Treuhandkommanditistin ihre Liqui-

dation beschließt oder das Treuhandverhältnis aus sonstigen nicht vom Treugeber zu vertre-

tenden Gründen beendet wird. 

3.5 Sind mehrere Personen gemeinschaftlich Treugeber eines Gesellschaftsanteiles, übernehmen 

sie alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag als Gesamtschuld-

ner. Sie haben unverzüglich, auch ohne besondere Aufforderung durch die Treuhandkomman-

ditistin, zur Wahrnehmung ihrer aus der Beteiligung an der Gesellschaft folgenden Rechte einen 

gemeinsamen Bevollmächtigten schriftlich zu bestellen. Die Vollmacht kann nur dergestalt er-

teilt werden, dass der bevollmächtigte die Rechte aller Personen gemeinschaftlich auszuüben 

hat. Bis zur Bestellung eines gemeinsamen Bevollmächtigten ruhen die Rechte aus dem Ge-

sellschaftsanteil mit Ausnahme der Ergebnisbeteiligung. 

Tatsachen, die nur bei einer Person vorliegen oder eintreten, wirken für und gegen alle. Leis-

tungen der Treuhandkommanditistin in Erfüllung ihrer Verpflichtungen unter diesem Vertrag und 

dem Gesellschaftsvertrag gegenüber einer einzelnen Person der Personenmehrheit werden mit 

schuldbefreiender Wirkung gegen alle Personen der Personenmehrheit erbracht. 

3.6 Der Treugeber hat zur Kenntnis genommen, dass Sonderwerbungskosten (persönlich getra-

gene Kosten seiner Beteiligung an der Gesellschaft) ausschließlich im Rahmen der gesonder-

ten und einheitlichen Feststellung der Einkünfte der Gesellschaft geltend zu machen sind. Der 

Treugeber hat diese Sonderwerbungskosten bis spätestens 31. März eines Jahres der Treu-

handkommanditistin schriftlich mit den entsprechenden Nachweisen zur Weiterleitung an den 

steuerlichen Berater der Gesellschaft mitzuteilen. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Treuhandkommanditistin 

4.1 Die Treuhandkommanditistin hat Anspruch darauf, vom Treugeber von sämtlichen Verbindlich-

keiten freigestellt zu werden, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Inhaberschaft und der 
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Verwaltung der treuhänderisch übernommenen Beteiligung unmittelbar oder mittelbar verbun-

den sind oder sich hieraus ergeben. 

4.2 Wird die Treuhandkommanditistin durch Gläubiger der Gesellschaft aufgrund der gesetzlichen 

Kommanditistenhaftung in Anspruch genommen, so ist sie berechtigt, die Weiterleitung von 

Barausschüttungen an den Treugeber davon abhängig zu machen, dass der Treugeber in Höhe 

seiner Freistellungsverpflichtung der Treuhandkommanditistin Sicherheit leistet. 

4.3 Die Treuhandkommanditistin ist berechtigt, zur Erfüllung von Aufgaben aus diesem Vertrag im 

Einzelfall Untervollmacht nach Maßgabe der nach diesem Vertrag geltenden Bestimmungen zu 

erteilen. Die Treuhandkommanditistin übt das ihr überlassene Stimmrecht unter Berücksichti-

gung der Weisungen des Treugebers sowie unter Beachtung seiner Treuepflicht gegenüber den 

übrigen Gesellschaftern aus. 

4.4 Die Treuhandkommanditistin hält und verwaltet das Treuhandvermögen getrennt von ihrem 

sonstigen Vermögen. 

4.5 Die Treuhandkommanditistin ist verpflichtet, alles, was sie in Ausführung dieses Treuhandver-

trages erlangt, an den Treugeber herauszugeben, soweit sie aufgrund dieses Vertrages berech-

tigt ist. Insbesondere hat die Treuhandkommanditistin die ihr zur Weiterleitung an die Treugeber 

überlassenen Ausschüttungen unverzüglich im Verhältnis seiner Beteiligung an den Treugeber 

weiterzuleiten. Die Treuhandkommanditistin ist zur Aufrechnung mit ihr gegenüber dem Treu-

geber zustehenden Zahlungsansprüchen berechtigt. 

§ 5 Verwaltung der Treugeber 

Die Verwaltung der Treugeber ist in § 34 des Gesellschaftsvertrages geregelt. 

§ 6 Haftung der Treuhandkommanditistin 

6.1 Für die Durchführung der Treuhandtätigkeit – auch gegenüber den Treugebern und sonstigen 

Dritten - ist die Haftung der Treuhandkommanditistin auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz be-

schränkt. 

6.2 Eine Haftung der Treuhandkommanditistin für die Emissionsunterlagen der Beteiligung von An-

legern an der Gesellschaft (Memorandum, Werbeunterlagen usw.) und die wirtschaftliche, 

rechtliche und steuerliche Konzeption des Investitionsvorhabens wird ausgeschlossen. 

6.3 Eine Haftung der Treuhandkommanditistin für die Bonität von Vertragspartnern der Gesellschaft 

und die Angemessenheit, Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der Verträge, auf deren Basis 

Zahlungen an Vertragspartner der Gesellschaft erfolgen, wird ausgeschlossen. 

6.4 Die Treuhandkommanditistin übernimmt ferner keine Haftung für den Eintritt der von den Treu-

gebern mit ihrer Beteiligung an der Gesellschaft angestrebten wirtschaftlichen und steuerlichen 

Zielsetzungen. 

6.5 Etwaige Ansprüche gegen die Treuhandkommanditistin verjähren unabhängig vom Rechts-

grund in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. Kürzere 
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gesetzliche Fristen gehen vor. Der Anspruch gegen die Treuhandkommanditistin kann nur gel-

tend gemacht werden, wenn der Geschädigte nicht auf andere Weise Ersatz erlangen kann. 

§ 7 Vergütung der Treuhandkommanditistin 

7.1 Die Treuhandkommanditistin erhält für die Übernahme der Treuhandschaft und ihre Tätigkeiten 

aus diesem Vertrag von der Gesellschaft die Treuhandvergütungen gem. § 16 des Gesell-

schaftsvertrages. 

7.2 Zusätzliche Leistungen der Treuhandkommanditistin zugunsten eines einzelnen Treugebers 

werden darüber hinaus diesem gesondert in Rechnung gestellt. 

§ 8 Übertragung der Beteiligung 

8.1 Der Treugeber kann jederzeit die Rechte aus dem treuhänderisch gehaltenen Beteiligungsver-

hältnis auf Dritte übertragen, soweit er seine Einlage vollständig erbracht hat. Rechte und Pflich-

ten aus diesem Vertrag und dem Gesellschaftsvertrag gehen damit auf den Rechtsnachfolger 

über, der insbesondere zu den Angaben nach § 5 dieses Vertrages verpflichtet ist. §§ 27 ff. des 

Gesellschaftsvertrages gelten sinngemäß. Für jegliche Übertragung der Gesellschaftsanteile 

hat der ausscheidende Gesellschafter zur Tragung der Kosten eine Kostenpauschale von Euro 

100,00 zu tragen. Soweit ein Treugeber im Zuge einer Übertragung Direktkommanditist wird, ist 

die Gesellschaft berechtigt, eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von Euro 200,00 zzgl. 

gültiger Umsatzsteuer von dem Übertragenden oder dem Erwerber zu verlangen. Eine Verrech-

nung dieses Betrages mit Entnahme und/oder Auszahlungsansprüchen des Erwerbers ist mög-

lich. 

8.2 Der Treugeber kann jederzeit die Herausgabe der treuhänderisch gehaltenen Beteiligung ver-

langen und seine Rechte als Direktbeteiligter oder durch einen anderen Treuhänder auf seine 

Kosten wahrnehmen. Die Treuhandkommanditistin überträgt die treuhänderisch gehaltene Be-

teiligung, sobald der Treugeber oder der Treuhänder seiner Wahl seiner Verpflichtung zur Vor-

lage einer unwiderruflichen und über den Tod hinaus wirksamen Handelsregistervollmacht in 

notariell beglaubigter Form, die die Komplementärin unter Befreiung von den Beschränkungen 

des § 181 BGB (Insichgeschäft) für die gesamte Dauer der Gesellschaft zur Vornahme aller 

Handlungen im Zusammenhang mit Eintragungen in das Handelsregister bevollmächtigt (im 

Folgenden »Handelsregistervollmacht« genannt), nachgekommen ist und die Eintragung als 

Kommanditist der Gesellschaft im Handelsregister nachweist. 

8.3 Falls es nach Ansicht der Geschäftsführung der Gesellschaft, der Treuhandkommanditistin und 

des steuerlichen Beraters der Gesellschaft aufgrund einer Änderung der Steuerrechtsprechung 

oder der Praxis der Finanzverwaltung im Interesse des Treugebers notwendig erscheint, seine 

Beteiligung in eine Direktbeteiligung umzuwandeln, wird die Treuhandkommanditistin dies dem 

Treugeber mitteilen und ihn gleichzeitig auffordern, auf seine Kosten eine Handelsregistervoll-

macht vorzulegen. Bis zur Vorlage der Handelsregistervollmacht ruhen die Rechte des Treuge-

bers aus seiner Beteiligung. Nach Vorlage dieser Handelsregistervollmacht wird die 
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Treuhandkommanditistin die durch sie treuhänderisch gehaltene Beteiligung an den Treugeber 

als dann Direktbeteiligter übertragen. 

§ 9 Ausscheiden der Treuhandkommanditistin 

9.1 Wenn und soweit die Treuhandkommanditistin zahlungsunfähig wird, über ihr Vermögen ein 

Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Eröffnung desselben mangels Masse abgelehnt wird, 

so kann die Gesellschafterversammlung den Ausschluss der Treuhandkommanditistin mit ein-

facher Mehrheit beschließen, falls beim Ausschluss der Treuhandkommanditistin gleichzeitig 

eine andere natürliche oder juristische Person die Übernahme der Pflichteinlagen der Treu-

handkommanditistin erklärt. 

9.2 Die Bestimmungen des § 29 des Gesellschaftsvertrages sind zu beachten. 

§ 10 Dauer des Treuhandverhältnisses 

10.1 Der Treuhandvertrag wird für die Zeit der Beteiligung der Treuhandkommanditistin an der Ge-

sellschaft einschließlich einer etwaigen Liquidation geschlossen. 

10.2 Vom Treugeber kann der Treuhandvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich ge-

kündigt werden. In diesem Fall gilt § 8 Abs. 2 dieses Vertrages. 

§ 11 Schlussbestimmung 

11.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen schriftlich erfolgen. Mündliche Neben-

abreden bestehen nicht. Diese Regelung kann nicht mündlich abbedungen werden. 

11.2 Sollten Regelungen dieses Vertrages im Widerspruch zu Regelungen des Gesellschaftsvertra-

ges stehen, so sind die Regelungen des Gesellschaftsvertrages bei einer Auslegung vorrangig 

zu berücksichtigen. 

11.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, gleich aus welchem Rechtsgrund, so wird davon die Gültigkeit dieses Vertrages im 

Übrigen nicht berührt. Die ungültige oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine Regelung 

zu ersetzen, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurch-

führbaren Bestimmung möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Vertragslücken. 

11.4 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus die-

sem Vertrag ist der Sitz der Gesellschaft. 

Dillingen, den 14. November 2025    Bremen, den 14. November 2025 

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG    Grüne Sachwerte Treuhand GmbH 

Geschäftsführer      Geschäftsführer 

 

Die Treugeber der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG treten diesem Vertrag durch Unterzeichnung 

der Beitrittserklärung bei.  
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Informationen zur Datenverarbeitung der personenbezogenen 
Daten des Anlegers 

Verarbeitungsrahmen 
Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten des Anlegers werden zum Zwe-
cke des Zustandekommens der Beteiligung, der Verwaltung der Beteiligung, insbesondere für die Er-
füllung von Zahlungen sowie etwaiger Bekanntmachungen (z. B. Kündigungen), des Risikomanage-
ment, der Bekämpfung von Geldwäsche, der Erfüllung von Due-Diligence-Anforderungen, ggf. der 
Erfüllung von Anforderungen durch Behörden, Einhaltung von Sanktionsregeln sowie von steuerli-
chen Erklärungen sowohl von der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG als auch der Treuhandkom-
manditistin, Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, verarbeitet. Ferner werden die personenbezogenen 
Daten zu Werbezwecken verarbeitet. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zudem werden die 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO verarbeitet, um 
rechtliche Verpflichtungen, denen die Anbieterin und Emittentin unterliegt (insbesondere nach han-
dels- und steuerrechtlichen Vorschriften), zu erfüllen. Soweit erforderlich, werden die personenbezo-
genen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen 
der Emittentin oder Dritter verarbeitet, um Rechtsansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder 
zu verteidigen sowie Straftaten zu verhindern oder aufzuklären. Soweit der Anleger in den Erhalt von 
Werbung eingewilligt hat, werden die personenbezogenen Kontaktdaten auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO verarbeitet. 

Dauer der Datenspeicherung 
Die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt bis zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Beteiligung des Anlegers bei der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG und der mit der 
Beendigung verbundenen Erfüllung aller Verpflichtungen (Ausschüttungen und Rückzahlung) aus der 
Beteiligung an den Anleger. Werden personenbezogenen Daten zur Wahrung eines berechtigten In-
teresses der Emittentin erhoben, werden die personenbezogenen Daten so lange gespeichert, wie 
dies für den jeweiligen Nutzungszweck erforderlich ist. Die Speicherung der personenbezogenen Da-
ten erfolgt jedoch so lange, wie dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder ggf. ungeklärte Streitigkeiten 
bestehen. Insbesondere werden sämtliche vertrags- und buchungsrelevanten Daten gemäß steuer- 
und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen für die Dauer von zehn Kalenderjahren nach Beendi-
gung der Beteiligung gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden die personenbezo-
genen Daten gelöscht. 

Bereitstellung der Daten 
Die Bereitstellung der im Beitrittsantrag angegebenen Pflichtangaben ist für den Vertragsabschluss 
und zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, denen die Emittentin unterliegt, erforderlich. Sofern 
die personenbezogenen Daten nicht bereitgestellt werden, ist der Abschluss und die Durchführung 
des Beteiligungsvertrages nicht möglich. Freiwillige Angaben sind im Beitrittsantrag entsprechend 
gekennzeichnet. 

Datenweitergabe an Dritte 
Es kann eine Weitergabe von Daten an Vermittler und an Dienstleister für Rechts- oder Steuerbera-
tung erfolgen. Die Daten der Anleger werden elektronisch erfasst. Hierfür werden externe Server 
(Cloud) genutzt, so dass eine Weitergabe der Daten an den Anbieter im Rahmen der Auftragsverar-
beitung erfolgt. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten im Rahmen von Wartungs- 
und Reparaturarbeiten sowie Fernwartung, auch an Subunternehmer weitergegeben werden. Eine 
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Weitergabe der Daten an Dritte kann auch im Rahmen der Entsorgung und Vernichtung von Unterla-
gen und Datenträgern erfolgen. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken. 

Widerspruchsrecht des Anlegers 
Der Anleger hat das Recht, jederzeit gegen eine Datenverarbeitung, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen erfolgt, Widerspruch einzulegen, wenn dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus seiner/ihrer besonderen Situation ergeben. Wird Widerspruch einge-
legt, werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, die Emittentin kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und 
Freiheiten des Anlegers überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). 

Werden personenbezogene Daten des Anlegers verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 
der Anleger jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten Wi-
derspruch einzulegen. Wird Widerspruch eingelegt, werden die betroffenen personenbezogenen Da-
ten nicht mehr verarbeitet (Art. 21 Abs. 2 DSGVO). 

Der Widerspruch kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emittentin übermittelt werden. 

 

Weitere Rechte des Anlegers 
Der Anleger ist jederzeit berechtigt, gegenüber der Emittentin sowie gegenüber der Treuhandkom-
manditistin um umfangreiche Auskunftserteilung zur Verarbeitung der von ihm gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten zu ersuchen. Ferner kann der Anleger jederzeit gegenüber der Emittentin sowie 
gegenüber der Treuhandkommanditistin die Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbei-
tung einzelner oder aller ihn/ sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. Des Weiteren 
ist der Anleger jederzeit berechtigt, die ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten auf eine an-
dere Stelle zu übertragen. 

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, ohne Angaben von Gründen die ggf. auf der Beitrittserklärung 
erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Werbezwecke mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an die Emitten-
tin bzw. Treuhandkommanditistin übermittelt werden. 

Der Anleger hat das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 

Verantwortliche 
Verantwortlich für die Datenerhebung sowie -verarbeitung sind:  

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG, Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar, vertreten durch 
die Komplementärin, die Agri-PV Management GmbH, diese wiederum vertreten durch die Ge-
schäftsführer Sascha Krause Tünkerund Heiko Hildebrandt E-Mail: s.krause-tuenker@next2sun.de 
sowie h.hildebrandt@next2sun.de. 

Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, geschäftsansässig unter Mainstraße 34, 28199 Bremen, vertreten 
durch die Geschäftsführung, E-Mail: treuhand@gruene-sachwerte.de. 
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Fernabsatzrechtliche Informationen für den Verbraucher 

Aufgrund des Art. 246 b EGBGB sind für alle Fernabsatzverträge (Verträge, die unter Verwendung von 
Fernkommunikationsmitteln (z. B. per E-Mail, Fax, Internet) zustande kommen) sowie Verträge, die 
außerhalb von Geschäftsräumen der Anbieterin/Emittentin geschlossen werden, dem Anleger fol-
gende Informationen zur Verfügung zu stellen. 

Allgemeine Unternehmensinformationen über die Anbieterin 
Agri-PV Management GmbH mit Sitz Dillingen/Saar, vertreten durch die Geschäftsführer Sascha 
Krause-Tünker und Heiko Hildebrandt. 

Geschäftsanschrift/ladungsfähige Anschrift: Franz‐Meguin‐Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar. 

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter HRB 108045.  

Hauptgeschäftstätigkeit der Agri-PV Management GmbH ist die Geschäftsführung für u.a. die Projekt-
gesellschaften Agri-PV Gersheim GmbH & Co. KG, Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG und Agri-PV 
Heusweiler GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft ist berechtigt für weitere Projektgesellschaften als Ge-
schäftsführungsgesellschaft und Komplementärin aufzutreten. Zu den Aufgaben der Gesellschaft ge-
hören die Geschäftsbesorgung, Verwaltung und Betrieb weiterer Agri-PV Projekte sowie Anlagen-
kombinationen bestehend aus weiteren erneuerbaren Erzeugungsanlagen oder Energiespeichern. 
Das Management von Agri-Photovoltaikanlagen bzw. Anlagenkombinationen kann die Gesellschaft 
auch für Dritte erbringen. 

Die Agri-PV Management GmbH unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde. 

Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin 
Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG mit Sitz in Dillingen/Saar, vertreten durch die Komplementärin, 
Agri-PV Management GmbH, diese wiederum vertreten durch die Geschäftsführer Sascha Krause-
Tünker und Heiko Hildebrandt. 

Geschäftsanschrift/ladungsfähige Anschrift: Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar. 

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken unter HRA 13563. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG ist laut dem Gesellschaftsvertrag die 
Entwicklung und Projektierung sowie der Bau, Vertrieb und Betrieb der vertikalen Agri-Photovoltaik 
Anlage Gersheim einschließlich möglicher Erweiterungen, auch in Form von Batteriespeichersyste-
men. 

Die Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG unterliegt keiner gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde. 

Informationen über die Kapitalanlage 
Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage und Zustandekommen des Vertrages 

Der Anleger beteiligt sich entweder unmittelbar als Kommanditist (im Folgenden „Direktkommandi-
tist“) oder mittelbar als Treugeber über die Treuhandkommanditistin, die Grüne Sachwerte Treuhand 
GmbH mit Sitz in Bremen, nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages und im Falle des mittelbaren 
Beitritts auch des Treuhandvertrages an der Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG. 

Die wesentlichen Einzelheiten der Beteiligung sind in dem Memorandum der Agri-PV Gersheim II 
GmbH & Co. KG (Stand: November 2025), insbesondere im Kapitel „Rechtliche Grundlagen - Die Be-
teiligung“, enthalten. Das Angebot ist auf 20 Anteile beschränkt.  
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Der Vertragsschluss kommt bei den Direktkommanditisten mit Annahme des Beitrittsantrages durch 
die Komplementärin und bei den Treugebern mit Annahme des Beitrittsantrages durch die Treuhand-
kommanditistin zustande, durch den zugleich der Treuhandvertrag abgeschlossen wird. 

Spezielle Hinweise wegen der Art der Finanzdienstleistung 

Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum voll-
ständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. 

Die angebotene Beteiligung ist mit speziellen Risiken behaftet. Das Hauptrisiko der hier angebotenen 
Beteiligung liegt in der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin. Deshalb verbindet sich mit dieser 
Beteiligung das Risiko des Teil- oder sogar des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals und (noch) 
nicht ausgeschütteter Ausschüttungen/Entnahmen. Die in der Vergangenheit erwirtschafteten Er-
träge sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Eine ausführliche Risikodarstellung befindet sich in 
dem Kapitel „Risiken der Beteiligung“. 

Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Finanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen 
auf dem Finanzmarkt abhängig ist. 

Mindestlaufzeit, vertragliche Kündigungsbedingungen, Vertragsstrafen 

Die Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2052. Die Komplementärin ist berechtigt, die 
Laufzeit einmalig um bis zu fünf Jahre zu verlängern. Das Recht zur ordentlichen Kündigung während 
der Laufzeit ist ausgeschlossen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unbe-
rührt. 

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. 

Gesamtpreis, Preisbestandteile, abgeführte Steuern 

Der Erwerbspreis entspricht der gewählten Pflichteinlage des Anlegers. Die Pflichteinlage soll grund-
sätzlich mindestens Euro 50.000 betragen. Höhere Beträge müssen durch 5.000 glatt teilbar sein. 

Weitere Preisbestandteile existieren nicht. 

Die Zeichnung der Beteiligung ist von der Umsatzsteuer befreit, die Besteuerung der Erträge aus der 
Beteiligung erfolgt nach dem Einkommensteuergesetz, insoweit wird auf den Abschnitt „Steuerliche 
Grundlagen“ hingewiesen. Die Emittentin/Anbieterin übernimmt nicht die Zahlung etwaiger Steuern 
für den Anleger. 

Zusätzlich anfallende Kosten, sowie weitere Steuern oder Kosten, die nicht über das Un-
ternehmen abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden 

Zusätzliche Liefer- und Versandkosten werden von der Emittentin nicht in Rechnung gestellt. 

Im Zusammenhang mit der Beteiligung können weitere Kosten, wie z. B. Kosten der Übertragung der 
Beteiligung, Reisekosten durch die Teilnahme an Gesellschafterversammlungen, Ermittlung des Ab-
findungsguthabens durch die Komplementärin, entstehen. Die Höhe dieser Kosten kann nicht konk-
ret genannt werden, da diese anlegerspezifisch sind und daher variieren. 

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab 
und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater hin-
sichtlich der steuerlichen Auswirkungen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung der Kom-
manditanteile konsultieren. 

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung 

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den Zahlungsterminen ergeben sich aus dem Abschnitt 
„Erwerbsvoraussetzungen“ im Kapitel „Rechtliche Grundlagen – Die Beteiligung“. Es erfolgt keine 
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Lieferung von Urkunden durch die Emittentin, sondern die Eintragung des Anlegers in ein Register 
der Emittentin oder der Treuhänderin. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Das Unternehmen sowie der Vertrag über die Beteiligung und die Rechte und Pflichten aus der Betei-
ligung unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsverhältnis zwischen Unternehmen und Anleger ergeben-
den Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz der Emittentin. Diese Gerichtsstandvereinbarung beschränkt 
nicht das Recht eines Anlegers, Verfahren vor einem anderen zuständigen Gericht anzustrengen. 
Ebenso wenig schließt die Einleitung von Verfahren vor einem oder mehreren anderen Gerichtsstän-
den die Einleitung von Verfahren an einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit dies rechtlich 
zulässig ist. Sofern der Anleger Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten hinsichtlich des Ge-
richtsstandes die gesetzlichen Vorgaben. 

Befristung der Informationen (Zeichnungsfrist) 

Die Zeichnungsfrist endet mit Vollplatzierung der Kommanditbeteiligung, jedoch spätestens am 31. 
Januar 2026. Die Komplementärin ist berechtigt, einmalig die Zeichnungsfrist bis zum 30. April 2026 
zu verlängern, ohne dass es hierzu eines Beschlusses der Gesellschafter bedarf. 

Vertragssprache 

Die Beteiligung wird nur in deutscher Sprache angeboten und die Kommunikation zwischen der Emit-
tentin/Anbieterin und dem Anleger wird während der Laufzeit der Beteiligung in deutscher Sprache 
erfolgen. 

Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches, betreffend 
Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen, besteht unbeschadet des Rechts, die Gerichte anzu-
rufen, die Möglichkeit, eine vom Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten anerkannte private Ver-
braucherschlichtungsstelle oder die bei der Deutschen Bundesbank eingerichtete Schlichtungsstelle 
(Deutsche Bundesbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, D-60006 Frankfurt/Main; Telefax: 069 
709090-9901, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de, Internet: www.bundesbank.de) anzurufen. In 
dem genannten Schlichtungsverfahren hat der Anleger zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 
kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, an-
gerufen und auch keinen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen hat. 

Bestehen eines Garantiefonds bzw. anderer Entschädigungsregelungen 

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garantiefonds und es bestehen keine Entschädigungsrege-
lungen. 

Mitglied-Staat der EU, dessen Recht das Unternehmen unterliegt 

Bundesrepublik Deutschland 

Widerrufsbelehrung 

Der Anleger kann seine Zeichnungserklärung widerrufen. Die entsprechende Widerrufsbelehrung 
kann den nachfolgenden Seiten entnommen werden. 
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Widerrufsbelehrung für die Beteiligung als Direktkommanditist 
 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeuti-
gen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-
geführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem 
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Agri-PV Gersheim II GmbH & Co. KG, Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar 
E-Mail buchhaltung.gersheim2@next2sun.de 

 
Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 
1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der 

Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-

schen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereini-
gungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt; 

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle 
über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 
Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;  

6. zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über 
den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;  

7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen 
Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergan-
genheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind; 

8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 

insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfol-
gen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs 
für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde lie-
gende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum 
Inhalt hat; 

12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen 

zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinfor-

mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der 
Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 
Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind 
zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe 
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor 
dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflich-
tung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht aus-
geübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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Widerrufsbelehrung für die Beteiligung als Treugeber 

 
Abschnitt 1 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeuti-
gen Erklärung widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 auf-
geführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die Erklärung auf einem 
dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Grüne Sachwerte Treuhand GmbH, Mainstraße 34, 28199 Bremen 
E-Mail: treuhand@gruene-sachwerte.de 

 
Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 
1. die Identität des Unternehmers; anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmensregister, bei dem der 

Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer oder gleichwertige Kennung; 
2. die Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmers und die für seine Zulassung zuständige Aufsichtsbehörde; 
3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwi-

schen dem Unternehmer und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereini-
gungen oder Personengruppen auch den Namen des Vertretungsberechtigten; 

4. die wesentlichen Merkmale der Finanzdienstleistung sowie Informationen darüber, wie der Vertrag zustande 
kommt; 

5. den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung einschließlich aller damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle 
über den Unternehmer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben werden kann, seine 
Berechnungsgrundlage, die dem Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht;  

6. zusätzlich anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die nicht über 
den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden;  

7. den Hinweis, dass sich die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die wegen ihrer spezifischen 
Merkmale oder der durchzuführenden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder deren Preis Schwan-
kungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, und dass in der Vergan-
genheit erwirtschaftete Erträge kein Indikator für künftige Erträge sind; 

8. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 
10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, 

insbesondere Name und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfol-
gen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den der Verbraucher im Fall des Widerrufs 
für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde lie-
gende Vorschrift: § 357b des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

11. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder regelmäßig wiederkehrende Leistung zum 
Inhalt hat; 

12. die vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Vertragsstrafen; 
13. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Unternehmer der Aufnahme von Beziehungen 

zum Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 
14. eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht; 
15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in dieser Widerrufsbelehrung genannten Vorabinfor-

mationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Verbrauchers die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. den Hinweis, ob der Verbraucher ein außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, dem der 
Unternehmer unterworfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls dessen Zugangsvoraussetzungen. 

 
Abschnitt 3 
Widerrufsfolgen 
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Sie sind 
zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe 
Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor 
dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden kann. Besteht eine Verpflich-
tung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für 
den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag 
von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht aus-
geübt haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. 
Diese Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt & Information 
 

 

 

Agri-PV Management GmbH,  
vertreten durch die Geschäftsführer  

Sascha Krause-Tünker und Heiko Hildebrandt 

 

 

Franz-Meguin-Straße 10a, 66763 Dillingen/Saar 

 

Telefon: 06831 126900 

E-Mail: buchhaltung.gersheim2@next2sun.de 

Internet: https://next2sun.com/investment-agri-solarpark-gersheim/ 

 


